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Wichtige Hinweise zur vorvertraglichen Anzeigepflicht

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die Antragsfragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten.
Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen.
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen
einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahr-
heitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fra-
gen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird?

1.  Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
    Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe 
    Fahrlässigkeit vorliegt.
    Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
    wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
    Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalls, bleiben wir dennoch zur Leistung 
    verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand
    -  weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls 
    -  noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 
    ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.
    Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.  

2.  Kündigung
    Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können wir
    den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
    Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
    geschlossen hätten.

3.  Vertragsänderung
    Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen 
    Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig ver-
    letzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen 
    erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
    Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kön-
    nen Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie 
    in unserer Mitteilung hinweisen.

4.  Ausübung unserer Rechte
    Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats in Textform geltend machen. Die Frist beginnt 
    mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der 
    Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere 
    Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.
    Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder
    die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
    Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss.  Dies gilt nicht für Versiche-
    rungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 

5.  Stellvertretung durch eine andere Person
    Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrags durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündigung, der 
    Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters, als auch Ihre eigene Kenntnis und 
    Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn  
    we der Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
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1.     Identität des Versicherers            Ihr Vertragspartner ist die      Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 Versicherungsverein a. G., 
                                                                                                                      Itzehoer Platz,
                                                                                                                     25521 Itzehoe.
                                                                 Sie ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. 
                                                                 Das zuständige Registergericht ist das Amtsgericht Pinneberg, die zugehörige Registernummer lautet HRB 0037 IZ.
        
2.     Identität eines Vertreters             Entfällt
        in dem Mitgliedstaat der EU

3.    Ladungsfähige Anschrift               Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 Versicherungsverein a. G.,
                                                                 Itzehoer Platz, 
                                                                 25521 Itzehoe.
                                                                 Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Fred Hagedorn.
                                                                 Vorstand: Uwe Ludka (Vorsitzender), Frank Diegel, Frank Thomsen.

4.     Hauptgeschäftstätigkeit               Das Geschäftsgebiet umfasst Deutschland und das Ausland. Der Itzehoer Versicherungsverein betreibt alle Versiche-
        und Aufsichtsbehörde                   rungszweige in der Erstversicherung, jedoch die Lebens-, Kranken-, Kredit- und Kautionsversicherung nur in der Rück-
                                                                 versicherung. In der Kraftfahrtversicherung werden nicht versichert die Wagnisse des gewerblichen Güterfernverkehrs, 
                                                                 der Kraftfahrzeughersteller, des Kraftfahrzeug-Handels und -Handwerks, Kraftomnibusse, Lehrlastkraftwagen und 
                                                                 Selbstfahrervermietlastkraftwagen. 

                                                                 In den von ihm nicht betriebenen Versicherungszweigen kann der Verein den Abschluss von Versicherungsverträgen 
                                                                 vermitteln.

                                                                 Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
                                                                                                                      Sektor Versicherungswirtschaft, 
                                                                                                                      Graurheindorfer Str. 108, 
                                                                                                                      53117 Bonn.

5.     Garantiefond oder andere            Entfällt
        Entschädigungsregelungen         

6.     Anwendbares Recht;                    Für den Vertrag gilt deutsches Recht.
        wesentliche Merkmale der 
        Versicherungsleistung                 a)  Versicherungsbedingungen
                                                                      Es gelten die    Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB 2018 bzw. ARB 2018 compact),
                                                                                                  Besonderen Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung soweit vereinbart. 

                                                                 b) Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Leistung des Versicherers
                                                                      Der Versicherer erbringt und vermittelt Dienstleistungen zur Wahrnehmung rechtlicher Interessen und trägt die 
                                                                      Kosten und Gebühren. 
                                                                      Der Umfang der Leistung richtet sich nach den §§ 1 bis 6 ARB 2018 bzw. ARB 2018 compact sowie den für den Ver-
                                                                      trag vereinbarten Besonderen Bedingungen.

                                                                 c)  Schadenbearbeitung
                                                                      Im Versicherungsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Vermittler/Ihre Vermittlerin oder an die Itzehoer Rechtsschutz
                                                                      Union Schadenservice GmbH.
                                                                      Adresse: Itzehoer Platz, 25521 Itzehoe
                                                                      Telefon 04821 773-669
                                                                      Telefax 04821 773-647
                                                                      Sollten Sie bereits einen Rechtsanwalt mit Ihrer Vertretung beauftragt haben, so muss die Schadensmeldung unver-
                                                                      züglich in Textform erfolgen.

7.     Gesamtpreis der                           Der zu zahlende Beitrag wird im Antrag, dem Versicherungsschein einschließlich eventuellen Nachträgen genannt.
        Versicherung

8.     Zusätzliche Kosten                        Abgesehen von den gesetzlichen Abgaben (zum Beispiel Versicherungssteuer) werden berechnet:
                                                                 1.  Mahngebühren in Höhe von 3 €.
                                                                 2. Gebühren für Rücklastschriften, die vom Versicherungsnehmer bzw. Kontoinhaber verursacht wurden, entsprechend
                                                                      den im Einzelfall von dem Bankinstitut belasteten Gebühren.
                                                                 3. Kosten, die entstehen, wenn der Versicherungsnehmer Abschriften der Erklärungen fordert, die er mit Bezug auf den
                                                                      Vertrag (insbesondere bei Antragstellung und im Schadenfall) abgegeben hat.
                                                                      Nebengebühren und weitere Kosten werden nicht erhoben. Insbesondere sind die Vermittler nicht berechtigt, ihrer-
                                                                      seits von dem Versicherungsnehmer noch irgendwelche besonderen Gebühren oder Kosten für die Aufnahme des 
                                                                      Antrags oder aus anderen Gründen zu erheben. 

9.     Einzelheiten zum Beitrag             Beiträge zu langfristig abgeschlossenen Verträgen können jährlich, halbjährlich, vierteljährlich oder monatlich (nur mit 
                                                                 erteiltem SEPA-Lastschriftmandat möglich) gezahlt werden.
                                                                 Bei kurzfristigen Verträgen ist generell ein Einmalbeitrag zu entrichten.
                                                                 Einzelheiten zur Fälligkeit der Beiträge sind geregelt in § 9 ARB 2018 bzw. ARB 2018 compact.

10.   Befristung der                                An Angebote sind wir grundsätzlich 14 Tage ab Erstellung gebunden. Dies gilt vorbehaltlich einer Tarifänderung bzw. 
        Gültigkeitsdauer des                    einer Antrags- und Risikoprüfung.
        Angebots

11.   Spezifische Preismerkmale         Die Versicherungsbeiträge werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen kalkuliert.
                                                                 Auf die Möglichkeit der Beitragsanpassung gemäß § 10 ARB 2018 bzw. ARB 2018 compact wird besonders hingewiesen.

A.  Informationen nach § 1 der Verordnung über Informationspflichten

A
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12.   Zustandekommen des                  Der Vertrag kommt durch Annahme des Versicherungsantrags seitens des Versicherers (Versicherungsschein oder 
        Vertrags                                           Annahmeerklärung) zustande. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Beginn, 
                                                                 wenn der erste oder einmalige Beitrag rechtzeitig gezahlt wird.

13.   Widerrufsrecht                               Der Versicherungsnehmer kann seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in 
                                                                 Textform (zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem der Versicherungsnehmer den 
                                                                 Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich den Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren
                                                                 Informationen nach § 7 Absatz 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-
                                                                 Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten hat. 
                                                                 Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
                                                                 Der Widerruf ist zu richten an die 
                                                                 Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 Versicherungsverein a. G., 
                                                                 Itzehoer Platz, 
                                                                 25521 Itzehoe. 
                                                                 Bei einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf an folgende Faxnummer zu richten: 04821 773-8888.
                                                                 Widerrufsfolgen 
                                                                 Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und die Itzehoer Versicherung erstattet dem 
                                                                 Versicherungsnehmer den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenen Teil der Beiträge, wenn der 
                                                                 Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt.
                                                                 Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf die Itzehoer Versicherung in diesem 
                                                                 Fall einbehalten; dabei handelt es sich bei jährlicher Zahlungsperiode um 1/360, bei halbjährlicher Zahlungsperiode um
                                                                 1/180, bei vierteljährlicher Zahlungsperiode um 1/90 und bei monatlicher Zahlungsperiode um 1/30 des im Versiche-
                                                                 rungsschein/Nachtrag angegebenen Beitrags gemäß Zahlungsperiode pro Tag. Die Erstattung zurückzuzahlender 
                                                                 Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor 
                                                                   dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und 
                                                                 gezogene Nutzungen (zum Beispiel Zinsen) herauszugeben sind.
                                                                 Hat der Versicherungsnehmer sein Widerrufsrecht nach § 8 Versicherungsvertragsgesetz wirksam ausgeübt, ist er auch 
                                                                 an einen mit dem Versicherungsvertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammenhängender 
                                                                 Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und eine Dienstleistung des Versicherers 
                                                                 oder eines Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Versicherer betrifft. Eine Ver-
                                                                 tragsstrafe darf weder vereinbart noch verlangt werden.
                                                                 Besondere Hinweise
                                                                 Das Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf ausdrücklichen Wunsch des Versicherungsnehmers sowohl vom 
                                                                 Versicherungsnehmer als auch von der Itzehoer Versicherung vollständig erfüllt ist, bevor er sein Widerrufsrecht ausge-
                                                                 übt hat.

14.   Laufzeit des Vertrags                    Der Vertrag ist zunächst für die im Versicherungsschein dokumentierte Dauer abgeschlossen. Beträgt die Dauer des 
15.   Kündigungsbedingungen             Vertrags mindestens ein Jahr, verlängert sich der Vertrag jeweils um ein Jahr, wenn er nicht durch Kündigung 
                                                                 eines der beiden Vertragspartner zum Ablauf der vereinbarten Dauer gekündigt wurde.
                                                                 Die Kündigung muss spätestens drei Monate vor dem Ablauf dem Vertragspartner zugegangen sein. 
                                                                 Ein Versicherungsvertrag, der für eine Dauer von mehr als drei Jahren abgeschlossen wurde, kann zum Ablauf des drit-
                                                                 ten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres gekündigt werden. Die Kündigung muss spätestens drei Monate vor dem 
                                                                 Ablauf dem Vertragspartner zugegangen sein.
                                                                 Der Vertrag endet ohne Kündigung, wenn die vereinbarte Dauer weniger als ein Jahr beträgt, zu dem im Versicherungs-
                                                                 schein angegebenen Zeitpunkt (wenn es sich um eine beantragte kurzfristige Versicherung handelt).

16.   Anwendbares Recht                      Für den Vertrag gilt deutsches Recht.

17.   Gerichtsstand                                 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach 
                                                                 dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Örtlich zuständig ist 
                                                                 auch das Gericht, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in 
                                                                 Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
                                                                 Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer müssen bei dem Gericht erhoben werden, das 
                                                                 für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist.

18.   Vertragssprache                             Die Vertragsbedingungen einschließlich sämtlicher Informationen sowie die Kommunikation während der Laufzeit des 
                                                                 Vertrags erfolgen ausschließlich in deutscher Sprache.

19.   Außergerichtliche                          Die Itzehoer ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e. V. und hat sich damit zu der Teilnahme an dem außer-
        Beschwerdestellen                        gerichtlichen Schlichtungsverfahren des Versicherungsombudsmannes verpflichtet. Ist der Versicherungsnehmer als 
                                                                 Verbraucher mit einer Entscheidung der Itzehoer Versicherung nicht einverstanden, kann er dieses kostenlose Streit-
                                                                 schlichtungsverfahren in Anspruch nehmen.
                                                                 Die Anschrift lautet:                 Versicherungsombudsmann e.V.,
                                                                                                                     Postfach 080632, 
                                                                                                                      10006 Berlin.
                                                                                                                     Telefon 08003696000 (kostenfrei aus dem deutschen Telefonnetz),
                                                                                                                      Telefax 0800 3699000 (kostenfrei aus dem deutschen Telefonnetz)
                                                                                                                     beschwerde@versicherungsombudsmann.de
                                                                                                                      www.beschwerde@versicherungsombudsmann.de
                                                                 Verbraucher, die diesen Vertrag online (z. B. über eine Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen haben, können sich mit 
                                                                 ihrer Beschwerde auch online an die Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ wenden. Ihre Beschwerde wird 
                                                                 dann über die Plattform an den Versicherungsombudsmann weitergeleitet.

20.   Beschwerdemöglichkeit               Für Fragen zu den Verträgen stehen die Vermittler und die Mitarbeiter der Hauptverwaltung in Itzehoe zur Verfügung. 
                                                                 Sollten Sie einmal mit der Bearbeitung Ihres Anliegens nicht zufrieden sein, wenden Sie sich bitte direkt an die Haupt-
                                                                 verwaltung. 
                                                                 Sie können sich auch an die zuvor genannte außergerichtliche Beschwerdestelle oder die unter Nr. 4 genannte 
                                                                 Aufsichtsbehörde wenden.

A
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B.  Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB 2018) 

1.  Inhalt der Versicherung
§ 1 - Aufgaben der Rechtsschutzversicherung

Der Versicherer erbringt die für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen
des Versicherungsnehmers oder des Versicherten erforderlichen Leistungen
im vereinbarten Umfang (Rechtsschutz).

§ 2 - Leistungsarten

Der Umfang des Versicherungsschutzes kann in den Formen des § 21 bis 
§ 29 vereinbart werden. Je nach Vereinbarung umfasst der Versicherungs-
schutz
a) Schadenersatz-Rechtsschutz 
für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, soweit diese nicht
auch auf einer Vertragsverletzung oder einer Verletzung eines dinglichen
Rechtes an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen beruhen;

b) Arbeits-Rechtsschutz 
aa)      für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Arbeitsverhältnissen 
           und aus öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen hinsichtlich dienst- 
           und versorgungsrechtlicher Ansprüche, einschließlich solcher aus 
           arbeitnehmerähnlichen Verhältnissen, soweit die Zuständigkeit von 
           Arbeits- oder Verwaltungsgerichten gegeben ist;

bb)    im privaten Bereich für die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Inte-
           ressen aus arbeitnehmerähnlichen Verhältnissen vor anderen Gerich-
           ten sowie die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus 
           Anstellungsverhältnissen gesetzlicher Vertreter juristischer Personen, 
           wobei die Kosten aus einem Streitwert von bis zu 50.000 € übernom-
           men werden; die Regelung des § 5 (3) h) letzter Satz findet hierbei 
           keine Anwendung;

cc)     für die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versiche-
           rungsnehmers aus dem Anstellungsvertrag als gesetzlicher Vertreter 
           einer juristischen Person ohne Begrenzung des Streitwerts;

dd)    für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen beim Abschluss einer Auf-
           hebungsvereinbarung, mit der ein Beschäftigungsverhältnis gemäß aa) 
           und sich daraus ergebende Ansprüche erledigt sind, bis zu einer Versi-
           cherungssumme von 1.000 €;

c) Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Miet- und Pachtverhältnis-
sen, sonstigen Nutzungsverhältnissen und dinglichen Rechten, die Grundstü-
cke, Gebäude oder Gebäudeteile zum Gegenstand haben;

d) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (auch über Internet geschlos-
sene Verträge), soweit der Versicherungsschutz nicht in den Leistungsarten
a), b) oder c) enthalten ist;

aa)     im privaten und im landwirtschaftlichen Bereich für die Wahrnehmung 
           rechtlicher Interessen aus privatrechtlichen Schuldverhältnissen und 
           dinglichen Rechten;

bb)    für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus eingegangenen 
           Nebengeschäften;
           dies sind:

           aaa) alle Nebengeschäfte, die einen unmittelbaren Zusammenhang 
           mit Büro-, Praxis-, Betriebs- oder Werkstatträumen und deren 
           Einrichtungen aufweisen, sowie die sich hierauf beziehenden 
           Versicherungsverträge;

           bbb) alle sonstigen Versicherungsverträge;

           ccc) alle übrigen Produktionsmaschinen, Arbeitsgeräte und Hilfsmit-
           tel sowie die weiteren zur Gewährleistung des Unternehmens-
           zwecks „eingekauften“ Dienstleistungen;

           ddd) steuerberatende Dienstleistungen sowie

           eee) anwaltliche, sachverständige oder sonstige fachliche Beratung 
           oder Vertretung, sofern ein unmittelbarer Zusammenhang mit ei-
           nem unter aaa) bis ddd) aufgeführten Nebengeschäft gegeben 
           ist.

           Für die unter ccc) bis eee) aufgeführten Nebengeschäfte werden die 
           Kosten bis zu einer Versicherungssumme von 10.000 € übernommen.

e) Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in steuer- und abgaberechtli-
chen Angelegenheiten vor deutschen Finanz- und Verwaltungsgerichten;
auch im gewerblichen und landwirtschaftlichen Bereich bei §§ 24, 27 und 28.
Mitversichert sind im privaten Bereich auch vorgeschaltete Einspruchsver-
fahren vor deutschen Finanzbehörden.

f) Sozialgerichts-Rechtsschutz 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor deutschen Sozialgerichten
und für das vorgeschaltete Widerspruchsverfahren im privaten Bereich;

g) Verwaltungs-Rechtsschutz 
aa) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in verkehrsrechtlichen Ange-
      legenheiten vor Verwaltungsbehörden und vor Verwaltungsgerichten;

bb) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in nichtverkehrsrechtlichen 
      Angelegenheiten vor deutschen Verwaltungsgerichten (erweiterter Ver-
      waltungs-Rechtsschutz). Dies gilt nicht für die unter die Leistungsart § 2 
      b) fallenden beamtenrechtlichen Streitigkeiten sowie für die Leistungsart 
      § 2 c) Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz;

h) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz 
für die Verteidigung in Disziplinar- und Standesrechtsverfahren;

i1) „Passiver“  Straf-Rechtsschutz 
für die Verteidigung wegen des Vorwurfs

aa) eines verkehrsrechtlichen Vergehens. Wird rechtskräftig festgestellt, dass 
      der Versicherungsnehmer das Vergehen vorsätzlich begangen hat, ist er 
      verpflichtet, dem Versicherer die Kosten zu erstatten, die dieser für die 
      Verteidigung wegen des Vorwurfs eines vorsätzlichen Verhaltens getra-
      gen hat. Davon abweichend werden bei Abschluss des Verfahrens durch 
      einen rechtskräftigen Strafbefehl Kosten bis zu 1.000 € übernommen;

bb)eines sonstigen Vergehens, dessen vorsätzliche wie auch fahrlässige Be-
      gehung strafbar ist, solange dem Versicherungsnehmer ein fahrlässiges 
      Verhalten vorgeworfen wird. Wird dem Versicherungsnehmer dagegen 
      vorgeworfen, ein solches Vergehen vorsätzlich begangen zu haben, 
      besteht rückwirkend nur dann Versicherungsschutz, wenn nicht rechts-
      kräftig festgestellt wird, dass er vorsätzlich gehandelt hat. 

Es besteht also kein Versicherungsschutz bei dem Vorwurf 

-   eines Verbrechens in jedem Fall; 

-   eines Vergehens, das nur vorsätzlich begangen werden kann (zum Beispiel 
    Beleidigung, Diebstahl, Betrug). 

Dabei kommt es weder auf die Berechtigung des Vorwurfs noch auf den Aus-
gang des Strafverfahrens an;
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i2) „Aktiver“ Straf-Rechtsschutz
für Opfer von Gewaltstraftaten als Nebenkläger für eine erhobene Klage vor
einem deutschen Strafgericht

aa) Voraussetzung ist, dass der Versicherte als Opfer einer Gewaltstraftat ver-
      letzt und dadurch nebenklageberechtigt wurde. Verwandte ersten Grades 
      des Versicherten sind als Betroffene mitversichert. Eine Gewaltstraftat 
      liegt vor bei
      -   Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung,
      -   Verletzung der körperlichen Unversehrtheit,
      -   Verletzung der persönlichen Freiheit sowie
      -   bei Mord und Totschlag.

bb)Versicherungsschutz besteht für die Beistandsleistung eines Rechtsan-
      walts 
      -   im Ermittlungsverfahren, 
      -   im Nebenklageverfahren,
      -   im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes und
      -   für sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich in nicht vermögensrechtlichen 
           Angelegenheiten.

cc) Zusätzlich besteht in derartigen Fällen Versicherungsschutz für die au-
    ßergerichtliche Durchsetzung von Ansprüchen nach dem Opferentschädi-
    gungsgesetz, soweit der Kostenschutz nicht bereits im Rahmen des § 2 f) 
    umfasst ist;

j) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz 
für die Verteidigung wegen des Vorwurfs einer Ordnungswidrigkeit;

k) Beratungs-Rechtsschutz 
aa) im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht für Rat oder Auskunft 
      durch einen in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt in familien-, 
      lebenspartnerschafts- und erbrechtlichen Angelegenheiten - auch in aus-
      ländischem Recht -, wenn diese nicht mit einer anderen gebührenpflichti-
      gen Tätigkeit des Rechtsanwalts zusammenhängen;

bb) für die Erstberatung gegenüber dem Sozialamt wegen der Verpflichtung 
      zum Unterhalt;

cc) für die Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) in allen von den Versi-
      cherungsbedingungen umfassten Leistungsarten, Eigenschaften und Be-
      reichen, wenn ein berechtigtes Interesse an anwaltlichem Rat oder Aus-
      kunft besteht, insbesondere weil sonst Nachteile gegenüber einem 
      rechtskundigen oder anwaltlich beratenen bzw. vertretenen Dritten dro-
      hen. Voraussetzung ist, dass der Versicherungsvertrag in den letzten drei 
      Jahren vor Meldung des Beratungsbedarfs schadenfrei ist. Die Kosten 
      werden bis zur Höhe einer Erstberatung übernommen.
      Der Versicherungsnehmer kann seinen Beratungsbedarf auch über das 
      Kundenportal des Versicherers im Internet im Rahmen der Service-Leis-
      tung „Online-Rechtsberatung" melden;

l) Daten-Rechtsschutz für Selbstständige, Firmen und Vereine
für die Abwehr von datenschutzrechtlichen Ansprüchen Betroffener auf Aus-
kunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung vor deutschen Gerichten und
für die Verteidigung in Verfahren vor deutschen Behörden und Gerichten we-
gen des Vorwurfs einer datenschutzrechtlichen Straftat oder Ordnungswid-
rigkeit beschränkt auf den beruflichen Bereich;

m) Familien- und Erb-Rechtsschutz, einschließlich Unterhalts-Rechtsschutz
aa) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Familien-, Lebenspart-
      nerschafts- und Erbrecht vor deutschen Gerichten oder soweit deutsche 
      Gerichte zuständig wären, nicht jedoch, wenn diese in unmittelbarem 
      Zusammenhang mit einer Trennung, Scheidung, Aufhebung einer 
      Lebenspartnerschaft oder damit verbundenen Regelungen stehen, bis zu 
      einer Versicherungssumme von 1.000 €. Hierunter fällt auch die Wahrneh-
      mung rechtlicher Interessen der versicherten Personen in unmittelbarem 
      Zusammenhang mit Betreuungsanordnungen nach §§ 1896 ff BGB;

bb) für vorsorgliche Verfügungen und vertragliche Vereinbarungen des Versi-
      cherungsnehmers und des ehelichen, eingetragenen Lebenspartners 
      oder nichtehelichen Lebenspartners (auch gleichgeschlechtlich) (verglei-
      che Definition Anhang 2 Ziffer 2.2.1), die in Deutschland im Hinblick auf 
      den Todes-, Erkrankungs-, Pflege- und/oder Betreuungsfall getroffen 
      werden, bis zu einer Versicherungssumme von 250 €. Die Wartezeit be-
      trägt drei Monate gemäß § 4 (4) a).

      Der Versicherungsnehmer kann diese Rechtsschutzfälle auch über das 
      Kundenportal des Versicherers melden. Nutzt der Versicherungsnehmer 
      dieses Kundenportal und den hierüber vermittelten Rechtsanwalt, über-
      nimmt der Versicherer die anfallenden Kosten und es fällt keine Selbstbe-
      teiligung an. Ferner erfolgt keine Rückstufung im Rahmen eines verein-
      barten Schadenfreiheitssystems (§ 5 (3) c) cc)). Für die Tätigkeit des 
      Rechtsanwalts ist der Versicherer nicht verantwortlich.

§ 3 - Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten

Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen

(1) in ursächlichem Zusammenhang mit

a) Krieg, feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, Aus-
sperrung oder Erdbeben und daraus entstehenden Folgen (zum Beispiel Vul-
kanausbruch);

b) Nuklear- und genetische Schäden, soweit diese nicht auf eine medizini-
sche Behandlung zurückzuführen sind;

c) Bergbauschäden an Grundstücken und Gebäuden;

d) 

aa) dem Erwerb oder der Veräußerung eines zu Bauzwecken bestimmten 
      Grundstücks oder vom Versicherungsnehmer oder mitversicherten Per-
      sonen nicht selbst zu Wohnzwecken genutzten Gebäudes oder Gebäude-
      teils,

bb)der Planung oder Errichtung eines Gebäudes oder Gebäudeteils, das 
      sich im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers befindet oder 
      das dieser zu erwerben oder in Besitz zu nehmen beabsichtigt,

cc) der genehmigungs- oder anzeigepflichtigen baulichen Veränderung eines 
      Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils, das sich im Eigentum oder 
      Besitz des Versicherungsnehmers befindet oder das dieser zu erwerben 
      oder in Besitz zu nehmen beabsichtigt,

dd)der Beteiligung an einem geschlossenen oder offenen Immobilienfonds,

ee) der Finanzierung eines der unter aa) bis dd) genannten Vorhaben.

Nicht ausgeschlossen ist die Interessenwahrnehmung für Streitigkeiten im
Zusammenhang mit Anschaffungen, die nicht wesentliche Bestandteile des
Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils werden, zum Beispiel Einbaukü-
che, Beleuchtungen, Einrichtungsgegenstände usw.

e) dem Planen, Errichten und Betreiben von Anlagen zur Energieerzeugung
(zum Beispiel Elektrizität, Wärme) sowie der Finanzierung derartiger Anla-
gen.

(2)

a) zur Abwehr von Schadenersatz- oder Unterlassungsansprüchen, es sei
denn, dass diese auf einer Vertragsverletzung beruhen;

b) aus kollektivem Arbeits- oder Dienstrecht;

c) in ursächlichem Zusammenhang mit

aa) dem Recht der Handelsgesellschaften;

bb)Anstellungsverhältnissen als gesetzlicher Vertreter juristischer Personen, 
      soweit Anstellungsvertrags-Rechtsschutz im privaten Bereich nicht nach 
      § 2 b) bb) oder cc) ausdrücklich eingeschlossen ist;

d) in ursächlichem Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, Marken-, Ge-
schmacksmuster-, Gebrauchsmusterrechten oder sonstigen Rechten aus
geistigem Eigentum;

e) in ursächlichem Zusammenhang mit dem Kartell- oder sonstigen Wettbe-
werbsrecht;

f) in ursächlichem Zusammenhang mit 

aa) Spiel- oder Wettverträgen, 

bb)Gewinnzusagen, 

cc) dem Erwerb, der Veräußerung, der Verwaltung und der Finanzierung von 
      Kapitalanlagen. Dies gilt nicht für vermögenswirksame Leistungen oder 
      steuerlich geförderte Altersvorsorgeprodukte,

dd)Termin- oder vergleichbaren Spekulationsgeschäften,

ee) nicht belegt

ff)dem Widerruf von

    -     Versicherungsverträgen oder

    -     Darlehnsverträgen,

    die vor Beginn der Rechtsschutzversicherung abgeschlossen bzw. auf-
    genommen wurden;

g) in ursächlichem Zusammenhang mit Angelegenheiten des Familien-, Le-
benspartnerschafts- und Erbrechts, soweit nicht Versicherungsschutz gemäß
§ 2 k) aa) und bb) oder § 2 m) besteht;

h) aus dem Rechtsschutzversicherungsvertrag gegen den Versicherer bezo-
gen auf die Sparte Rechtsschutz oder das für diesen tätige Schadenabwick-
lungsunternehmen;

i) wegen der steuerlichen Bewertung von Grundstücken, Gebäuden oder Ge-
bäudeteilen oder dem Betriebsvermögen sowie wegen Erschließungs- und
sonstiger Anliegerabgaben, es sei denn, dass es sich um laufend erhobene
Gebühren für die Grundstücksversorgung handelt;
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(3)

a) in Verfahren vor Verfassungsgerichten;

b) in Verfahren vor internationalen oder supranationalen Gerichtshöfen, so-
weit es sich nicht um die Wahrnehmung rechtlicher Interessen von Bediens-
teten internationaler oder supranationaler Organisationen aus
Arbeitsverhältnissen oder öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen handelt;

c) in ursächlichem Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren, das über
das Vermögen des Versicherungsnehmers eröffnet wurde oder eröffnet wer-
den soll;

d) in Enteignungs-, Restitutions-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- 
sowie im Baugesetzbuch geregelten Angelegenheiten;

e) in Ordnungswidrigkeitenverfahren, bei denen die deutsche Bußgeldkata-
log-Verordnung (BKatV) keinen Eintrag in das Verkehrszentralregister vor-
sieht (Punktesystem) und darüber hinaus auch in Ordnungswidrig-
keitsverfahren wegen eines Halte- oder Parkverstoßes im Ausland. Damit in
Zusammenhang stehende Verwaltungsverfahren sind versichert;

f) in Asyl- und Ausländerrechtsverfahren;

g) in Verfahren nach dem Bundessozialhilfe- (SGB XII) sowie dem Wohngeld-
gesetz;

h) in Verwaltungsverfahren, die dem Schutz der Umwelt (vor allem von Bo-
den, Luft und Wasser) dienen oder den Erhalt von Subventionen zum Gegen-
stand haben;

i) in ursächlichem Zusammenhang mit staatlichen Subventionen, Finanz-
oder Beihilfen;

j) in ursächlichem Zusammenhang mit der Vergabe von Studienplätzen; 

(4)

a) mehrerer Versicherungsnehmer desselben Rechtsschutzversicherungs-
vertrags untereinander, mitversicherter Personen (Definition siehe Anhang 2
Ziffer 2.2 bis 2.7) untereinander und mitversicherter Personen gegen den
Versicherungsnehmer; dies gilt auch für Ärzte, die Rechtsstreitigkeiten mit
anderen Mitgliedern einer Gemeinschaftspraxis führen. Für Streitigkeiten aus
Dienst- und Arbeitsverhältnissen mitversicherter Personen gegenüber dem
Versicherungsnehmer gilt der Ausschlusstatbestand nicht;

b) nichtehelicher Lebenspartner (auch gleichgeschlechtlich) untereinander in
ursächlichem Zusammenhang mit der nichtehelichen Lebensgemeinschaft,
auch nach deren Beendigung;

c) aus Ansprüchen oder Verbindlichkeiten, die nach Eintritt des Rechts-
schutzfalls auf den Versicherungsnehmer übertragen worden oder überge-
gangen sind;

d) aus vom Versicherungsnehmer in eigenem Namen geltend gemachten An-
sprüchen anderer Personen oder aus einer Haftung für Verbindlichkeiten an-
derer Personen; dies gilt nicht für Leasingnehmer von Motorfahrzeugen;

(5) soweit in den Fällen des § 2 a) bis h) und l) ein ursächlicher Zusammen-
hang mit einer vom Versicherungsnehmer vorsätzlich begangenen Straftat
besteht. Stellt sich ein solcher Zusammenhang im Nachhinein heraus, ist der
Versicherungsnehmer zur Rückzahlung der Leistungen verpflichtet, die der
Versicherer für ihn erbracht hat.

§ 3 a - Ablehnung des Rechtsschutzes wegen mangelnder Erfolgsaussichten
oder wegen Mutwilligkeit - Stichentscheid 

(1) Der Versicherer kann den Rechtsschutz ablehnen, wenn seiner Auffas-
sung nach

a) in einem der Fälle des § 2 a) bis g) die Wahrnehmung der rechtlichen Inte-
ressen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat 

oder

b) die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen mutwillig ist. 
Mutwilligkeit liegt dann vor, wenn der durch die Wahrnehmung der rechtli-
chen Interessen voraussichtlich entstehende Kostenaufwand unter Berück-
sichtigung der berechtigten Belange der Versichertengemeinschaft in einem
groben Missverhältnis zum angestrebten Erfolg steht.

Die Ablehnung ist dem Versicherungsnehmer in diesen Fällen unverzüglich
unter Angabe der Gründe in Textform mitzuteilen.

(2) Hat der Versicherer seine Leistungspflicht gemäß Absatz (1) verneint und
stimmt der Versicherungsnehmer der Auffassung des Versicherers nicht zu,
kann er den für ihn tätigen oder noch zu beauftragenden Rechtsanwalt auf
Kosten des Versicherers veranlassen, diesem gegenüber eine begründete
Stellungnahme abzugeben, ob die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in ei-
nem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Erfolg steht und hinrei-
chende Aussicht auf Erfolg verspricht. Die Entscheidung ist für beide Teile
bindend, es sei denn, dass sie offenbar von der wirklichen Sach- und Rechts-
lage erheblich abweicht.

(3) Der Versicherer kann dem Versicherungsnehmer eine Frist von mindes-
tens einem Monat setzen, binnen der der Versicherungsnehmer den Rechts-
anwalt vollständig und wahrheitsgemäß über die Sachlage zu unterrichten
und die Beweismittel anzugeben hat, damit dieser die Stellungnahme gemäß
Absatz (2) abgeben kann. Kommt der Versicherungsnehmer dieser Verpflich-
tung nicht innerhalb der vom Versicherer gesetzten Frist nach, entfällt der
Versicherungsschutz. Der Versicherer ist verpflichtet, den Versicherungsneh-
mer ausdrücklich auf die mit dem Fristablauf verbundene Rechtsfolge hinzu-
weisen.

§ 3 b - Ausschluss vom Versicherungsschutz aufgrund gesetzlicher 
Bestimmungen - Sanktionsklausel

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – kein Versi-
cherungsschutz, wenn und soweit dem Versicherer aufgrund der für ihn gel-
tenden gesetzlichen Bestimmungen verboten ist, Versicherungen
bereitzustellen oder Versicherungsleistungen zu erbringen.

Gesetzliche Bestimmungen sind insbesondere:

    -     Die Bestimmungen des Außenwirtschaftsgesetzes (AWG),

    -     die Bestimmungen der Außenwirtschaftsverordnung (AWV),

    -     Verordnungen der Europäischen Union wie zum Beispiel Verordnung 
           (EU) 961/2010,

    -     sonstige deutsche gesetzliche Bestimmungen oder

    -     sonstige direkt anwendbare Bestimmungen des Rechts der Europäi-
           schen Union.

§ 4 - Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz

(1) Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutzfalls

a) grundsätzlich von dem Zeitpunkt an, in dem der Versicherungsnehmer
oder ein anderer einen Verstoß gegen Rechtspflichten oder Rechtsvorschrif-
ten begangen hat oder begangen haben soll. Zur Bestimmung des Zeitpunk-
tes des Rechtsschutzfalls sind alle, auch nur behaupteten, Tatsachen
maßgeblich, die durch den Versicherungsnehmer und/oder den Gegner vor-
getragen werden, um die jeweilige Wahrnehmung rechtlicher Interessen zu
stützen. 

Abweichende Regelungen sind nachfolgend aufgeführt;

b) im Schadenersatz-Rechtsschutz gemäß § 2 a) von dem Schadenereignis
an, das dem Anspruch zugrunde liegt (Folgeereignistheorie);

c) im Arbeits-Rechtsschutz gemäß § 2 b) gilt als Rechtsschutzfall auch be-
reits der in einer individuell angedrohten Kündigung des Arbeitsverhältnisses
liegende Rechtspflichtenverstoß; ferner der Abschluss einer Aufhebungsver-
einbarung gemäß § 2 b) dd);

d) nicht belegt

e) nicht belegt

f) im Beratungs-Rechtsschutz für Familien- und Erbrecht gemäß § 2 k) aa)
und bb) sowie im Familien- und Erb-Rechtsschutz gemäß § 2 m) aa) von dem
Ereignis an, das die Änderung der Rechtslage des Versicherungsnehmers
oder einer mitversicherten Person zur Folge hat;

g) nicht belegt

h) für vorsorgliche Verfügungen und vertragliche Vereinbarungen gemäß 
§ 2 m) bb), sofern dies im Laufe eines Versicherungsjahres nur einmal in An-
spruch genommen wird, wobei auf den Zeitpunkt der jeweiligen Errichtung
abzustellen ist.

Die Voraussetzungen nach a) bis h) müssen nach Beginn des Versicherungs-
schutzes gemäß § 7 und vor dessen Beendigung eingetreten sein und zwar
unter Berücksichtigung der Wartezeitregelung gemäß Absatz (4) sofern nicht
eine Eintrittspflicht des Versicherers gemäß § 12 (1) besteht.

(2) 

a) Erstreckt sich ein tatsächlicher oder behaupteter Verstoß gegen Rechts-
pflichten oder Rechtsvorschriften über einen Zeitraum (Dauerverstoß), ist
dessen Beginn maßgeblich. 

Sind für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen mehrere tatsächliche oder
behauptete Verstöße ursächlich, ist nur der erste Verstoß maßgeblich. Tragen
sowohl der Versicherungsnehmer als auch der Gegner Rechtsverstöße vor, ist
ebenfalls nur der erste Verstoß maßgeblich. Außer Betracht bleibt jedoch je-
der Verstoß, der länger als ein Jahr vor Beginn des Versicherungsschutzes für
den betroffenen Gegenstand der Versicherung liegt. Ebenfalls außer Betracht
bleibt jeder Dauerverstoß, der länger als ein Jahr vor Beginn des Versiche-
rungsschutzes für den betroffenen Gegenstand der Versicherung beendet
war.
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b) Sollte ein Rechtsschutzfall vor Beginn des Versicherungsschutzes gemäß
§ 7 oder während der Wartezeit eingetreten sein, wird Versicherungsschutz
gewährt, wenn das betroffene Risiko bei dem Versicherer zum Zeitpunkt der
erstmaligen Geltendmachung eines Anspruchs seit mindestens fünf Jahren
versichert ist, der Beitrag gezahlt ist und die Ansprüche durch den Versiche-
rungsnehmer nicht früher geltend gemacht werden konnten. Der Anspruch
gilt als geltend gemacht, wenn er zumindest dem Grunde nach vom Versiche-
rungsnehmer gegenüber einem anderen oder von einem anderen erhobenen
worden ist. Handelt es sich um die Erhebung eines Teilanspruchs, ist dessen
erstmalige Geltendmachung auch für den Restanspruch maßgeblich. Der An-
wendungsbereich ist auf folgende Leistungsarten beschränkt:

    -     Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)),

    -     Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b)),

    -     Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c)),

    -     Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f)),

    -     Daten-Rechtsschutz für Selbstständige, Firmen und Vereine (§ 2 l)).

Kein Versicherungsschutz besteht für die Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Veräußerung von dingli-
chen Rechten an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen.

c) In Abweichung von § 4 (1), § 4 (3) a) besteht Anspruch auf Rechtsschutz,
wenn

aa) eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor Beginn des Versiche-
      rungsschutzes vorgenommen wurde, in die Vertragslaufzeit eines Vorver-
      sicherers fällt und der Rechtsschutzfall gemäß § 4 (1) a) bis c) erst wäh-
      rend der Vertragslaufzeit eintritt; allerdings nur dann, wenn bezüglich des 
      betroffenen Risikos lückenloser Versicherungsschutz besteht;

bb)der Rechtsschutzfall in die Vertragslaufzeit des Vorversicherers fällt und 
      der Anspruch auf Rechtsschutz nach Ablauf einer Ausschlussfrist geltend 
      gemacht wird; allerdings nur dann, wenn der Versicherungsnehmer die 
      Meldung beim Vorversicherer nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-
      säumt hat und bezüglich des betroffenen Risikos lückenloser Versiche-
      rungsschutz besteht;

cc) zwischen Vorversicherer und dem Versicherer bei gegebener Eintritts-
      pflicht streitig ist, in wessen Vertragslaufzeit der Versicherungsfall einge-
      treten ist.

(3) Es besteht kein Rechtsschutz, wenn

a) eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor Beginn des Versiche-
rungsschutzes bzw. in der Wartezeit gemäß Absatz (4) a) vorgenommen wur-
de, den Rechtsschutzfall nach Absatz (1) a) bis c) ausgelöst hat;

b) der Anspruch auf Rechtsschutz erstmals später als drei Jahre nach Been-
digung des Versicherungsschutzes für den betroffenen Gegenstand der Ver-
sicherung geltend gemacht wird. Diese Rechtsfolge tritt nicht ein, wenn dies
der Versicherungsnehmer weder vorsätzlich noch grob fahrlässig zu vertreten
hat.

(4) 

a) Für die Leistungsarten gemäß § 2 b) Arbeits-Rechtsschutz, § 2 c) Woh-
nungs- und Grundstücks-Rechtsschutz und § 2 d) Rechtsschutz im Vertrags-
und Sachenrecht sowie die in §§ 26, 27 und 28 näher bezeichneten erweiter-
ten Leistungen besteht Versicherungsschutz erst nach Ablauf von drei Mona-
ten nach Versicherungsbeginn (Wartezeit).

Die Wartezeit beträgt zwölf Monate bei der Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen im ursächlichen Zusammenhang mit

    -     Kündigungen wegen Eigenbedarfs,

    -     Verlangen nach Mieterhöhung,

    -     umweltbedingten Beeinträchtigungen von Grundstücken, Gebäuden 
           oder Gebäudeteilen durch Schad-, Gefahr- und Wertstoffe sowie Abfäl-
           le. § 4 (4) c) bleibt unberührt.

Keine Wartezeiten bestehen im Bereich des § 21 bzw. im Verkehrsbereich bei
§§ 26, 27 und 28.

b) Zu bereits bei dem Versicherer bestehenden Verträgen:

aa) Auf die Wartezeit wird bei Umstellung bestehender Risiken verzichtet, 
      auch wenn der neue Versicherungsschutz umfangreicher ist, ausgenom-
      men jedoch neue Risiken im Vermieter-Rechtsschutz.

bb)Wird zu einem bereits im Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz ver-
      sicherten Objekt eine Nutzungsänderung oder -erweiterung vorgenom-
      men und für die Risikoänderung Versicherungsschutz vereinbart, wird auf 
      die Wartezeit für das neue Risiko verzichtet.

cc) Das gleiche gilt, wenn der vorher ausgeschlossene Arbeits-Rechts-
      schutz bzw. der ausgeschlossene Immobilien- oder Verkehrsbereich 
      wieder mitversichert wird.

dd)Auch wenn der neue Inhaber einer bereits nach § 28 versicherten Firma 
      nach Firmenübergabe einen neuen Vertrag vergleichbaren Umfangs 
      schließt und die Wartezeit im Vorvertrag erfüllt war, wird auf die Wartezeit 
      verzichtet.

c) Bereits teilweise oder vollständig bei einem anderen Versicherer oder uns
als Versicherer erfüllte Wartezeiten werden zugunsten des Versicherungs-
nehmers angerechnet – auch wenn der Versicherungsnehmer zuvor zum Bei-
spiel als Familienmitglied versichert war – soweit ein vergleichbarer
Versicherungsschutz in unmittelbarem Anschluss an die Vorversicherung
übernommen wird. 

d) Das Anrechnen von Wartezeiten bei einem anderen Versicherer setzt vo-
raus, dass der bei dem Vorversicherer bestandene Vertrag nicht von diesem
gekündigt wurde.

§ 5 - Leistungsumfang

(1) Der Versicherer erbringt und vermittelt Dienstleistungen zur Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen und trägt 

a) bei Eintritt des Rechtsschutzfalls im Inland die Vergütung eines für den
Versicherungsnehmer tätigen Rechtsanwalts bis zur Höhe der gesetzlichen
Vergütung eines am Ort des zuständigen Gerichts ansässigen Rechtsanwalts.
Der Versicherer trägt in Fällen, in denen das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz
für die Erteilung eines Rates oder einer Auskunft (Beratung mündlich oder in
Textform), die nicht mit einer anderen gebührenpflichtigen Tätigkeit zusam-
menhängt und für die Ausarbeitung eines Gutachtens keine der Höhe nach
bestimmte Gebühr festsetzt, je nach Rechtsschutzfall eine Gebühr bis zu 
250 € (zuzüglich Mehrwertsteuer), für den Fall der Erstberatung bis zu 190 €
(zuzüglich Mehrwertsteuer). Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 100
km Luftlinie vom zuständigen Gericht entfernt und erfolgt eine gerichtliche
Wahrnehmung seiner Interessen, trägt der Versicherer bei den Leistungsar-
ten gemäß § 2 a) bis g) die Kosten für einen im Landgerichtsbezirk des Ver-
sicherungsnehmers ansässigen Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetzlichen
Vergütung eines Rechtsanwalts, der lediglich den Verkehr mit dem Prozess-
bevollmächtigten führt; wird auf den Korrespondenzanwalt verzichtet, werden
zusätzlich zu den Kosten des Anwalts Reisekosten bis zur Höhe einer Korres-
pondenzgebühr übernommen; Reisekosten eines im jeweiligen Landge-
richtsbezirk ansässigen Rechtsanwalts werden dann übernommen, wenn das
Aufsuchen des Versicherungsnehmers an seinem Aufenthaltsort im Inland
wegen Erkrankung oder anderer Hinderungsgründe geboten war;

b) bei Eintritt eines Rechtsschutzfalls im Ausland die Vergütung eines für den
Versicherungsnehmer tätigen am Ort des zuständigen Gerichts ansässigen
ausländischen oder eines im Inland zugelassenen Rechtsanwalts. Im letzte-
ren Fall trägt der Versicherer die Vergütung bis zur Höhe der gesetzlichen
Vergütung, die entstanden wäre, wenn das Gericht, an dessen Ort der Rechts-
anwalt ansässig ist, zuständig wäre, § 5 (1) a) Satz 2 gilt entsprechend. Wohnt
der Versicherungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie vom zuständigen Ge-
richt entfernt und ist ein ausländischer Rechtsanwalt für den Versicherungs-
nehmer tätig, trägt der Versicherer weitere Kosten für einen im
Landgerichtsbezirk des Versicherungsnehmers ansässigen Rechtsanwalt bis
zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines Rechtsanwalts, der lediglich den
Verkehr mit dem ausländischen Rechtsanwalt führt;

c) die Gerichtskosten einschließlich Entschädigung für Zeugen und Sachver-
ständige, die vom Gericht herangezogen werden, sowie die Kosten des Ge-
richtsvollziehers;

d) 

aa) die Gebühren eines gesetzlich vorgesehenen Schlichtungsverfahrens;

bb)die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens bis zur zweifa-
      chen Höhe der Gebühren und Kosten, die im Falle der Anrufung eines 
      zuständigen staatlichen Gerichts erster Instanz entstehen, sofern ein 
      staatliches Gericht durch keinen der Beteiligten angerufen wird;

e) die Kosten in Verfahren vor Verwaltungsbehörden einschließlich der Ent-
schädigung für Zeugen und Sachverständige, die von der Verwaltungsbehör-
de herangezogen werden, sowie die Kosten der Vollstreckung im
Verwaltungswege;

f) die übliche Vergütung

aa) eines technischen Sachverständigen in Fällen der 

      -   Verteidigung in verkehrsrechtlichen Straf- und Ordnungswidrigkeits-
           verfahren;

      -   Wahrnehmung der rechtlichen Interessen aus Kauf- und Reparaturver-
           trägen von Motorfahrzeugen zu Lande, Anhängern sowie von Motor-
           fahrzeugen zu Wasser und in der Luft, soweit nicht gewerblich genutzt;

bb)eines in- und ausländischen Sachverständigen in Fällen der Geltendma-
      chung von Ersatzansprüchen wegen der im Ausland eingetretenen 
      Beschädigung eines Motorfahrzeugs zu Lande, Anhängers sowie eines 
      Motorfahrzeugs zu Wasser und in der Luft, soweit nicht gewerblich 
      genutzt;

cc) für ein ärztliches Gutachten nach § 109 Sozialgerichtsgesetz (SGG);

g) die Kosten der Reisen des Versicherungsnehmers zu einem ausländischen
Gericht, wenn sein Erscheinen als Beschuldigter oder Partei vorgeschrieben
und zur Vermeidung von Rechtsnachteilen erforderlich ist. Die Kosten werden
bis zur Höhe der für Geschäftsreisen von in Deutschland zugelassenen
Rechtsanwälten geltenden Sätze übernommen;
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h) die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen
entstandenen Kosten, soweit der Versicherungsnehmer zu deren Erstattung
verpflichtet ist;

i) die Kopierkosten im Rahmen der Auslagen des Rechtsanwalts bis zu 10 %
der vom Versicherer zu tragenden Gesamtkosten, maximal bis zu einer Teil-
versicherungssumme von 1.000 € je Versicherungsfall.

(2) 

a) Der Versicherungsnehmer kann die Übernahme der vom Versicherer zu
tragenden Kosten verlangen, sobald er nachweist, dass er zu deren Zahlung
verpflichtet ist oder diese Verpflichtung bereits erfüllt hat.

b) Vom Versicherungsnehmer in fremder Währung aufgewandte Kosten wer-
den diesem in Euro zum Wechselkurs des Tages erstattet, an dem diese Kos-
ten vom Versicherungsnehmer gezahlt wurden.

(3) Der Versicherer trägt nicht

a) Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne Rechtspflicht übernommen
hat;

b) Kosten, 

aa) die bei einer einverständlichen Regelung entstanden sind, soweit sie nicht 
      dem Verhältnis des vom Versicherungsnehmer angestrebten Ergebnisses 
      zum erzielten Ergebnis entsprechen, es sei denn, dass eine hiervon ab-
      weichende Kostenverteilung gesetzlich vorgeschrieben ist;

bb)die darauf entfallen, dass im Rahmen einer gütlichen Einigung unstrittige 
      Ansprüche einbezogen wurden;

c) die im Versicherungsvertrag vereinbarte Selbstbeteiligung.

aa) Ist allerdings der Rechtsschutzfall mit Beratungskosten bis zu 190 € (zu-
      züglich Mehrwertsteuer) erledigt worden, werden die Beratungskosten 
      ohne Abzug der Selbstbeteiligung übernommen.

      Bei Rechtsschutzfällen im Ausland wird die vereinbarte Selbstbeteiligung 
      bei den Gebühren für den ausländischen Anwalt nicht in Abzug gebracht.

      Wird bei Rechtsschutzfällen im Ausland ein deutscher Korrespondenzan-
      walt tätig, wird die im Versicherungsvertrag vereinbarte Selbstbeteiligung 
      in Abzug gebracht.

      Der Versicherer wird die vereinbarte Selbstbeteiligung im Übrigen nur so 
      in Abzug bringen, dass dem Versicherungsnehmer keine Nachteile durch 
      eventuelle Verjährung seiner Ansprüche entstehen.

bb)Entstehen aus demselben Schadenereignis mehrere Rechtsschutzfälle, 
      beträgt die Selbstbeteiligung insgesamt für alle Rechtsschutzfälle höchs-
      tens die vereinbarte bzw. die durch das Schadenfreiheitssystem vermin-
      derte Selbstbeteiligung.

cc) Schadenfreiheitssystem für tarifliche Selbstbeteiligungen (nicht individu-
      ell vereinbarte Selbstbeteiligungen):

      Wenn in den vergangenen beiden Versicherungsjahren seit Vertragsbe-
      ginn bei dem Versicherer kein Rechtsschutzfall beansprucht wurde, redu-
      ziert sich die Selbstbeteiligung zu Beginn des nächsten Versicherungs-
      jahres um ein Drittel. Sie reduziert sich für jedes weitere Versicherungs-
      jahr ohne Inanspruchnahme jeweils um ein weiteres Drittel, bis im fünften 
      Versicherungsjahr keine Selbstbeteiligung mehr angerechnet wird, trotz 
      des verminderten Beitrags (Schadenfreiheitssystem).

      Wird für einen Rechtsschutzfall Kostenschutz gewährt (hierunter fällt 
      nicht die Erledigung durch eine Erstberatung gemäß § 5 (3) c) aa) oder 
      die Übernahme von Fahrtkosten für den Familienangehörigen gemäß 
      § 26 (3) a) ff)), so wird ab dem nächsten Rechtsschutzfall die Selbstbetei-
      ligung wieder auf den ursprünglich vereinbarten Selbstbeteiligungsbe-
      trag gesetzt und nach zwei neuen schadenfreien Versicherungsjahren das 
      Rabatt-System bei Schadenfreiheit erneut in Gang gesetzt. 

      Wird Rechtsschutz erst im fünften Jahr nach Vertragsbeginn bean-
      sprucht, bleibt kein Drittel des Rabattes der Selbstbeteiligung, im sechs-
      ten Jahr ein Drittel, im siebten Jahr zwei Drittel und im achten Jahr drei 
      Drittel des Rabattes der Selbstbeteiligung erhalten.

      Wenn der Versicherungsnehmer bei Vertragsabschluss eine Bestätigung 
      des Vorversicherers vorlegt, aus der hervorgeht, dass eine vergleichbare 
      Vorversicherung in den letzten Versicherungsjahren schadenfrei war, kön-
      nen bis zu vier zusammenhängende schadenfreie Versicherungsjahre im 
      Rahmen des Schadenfreiheitssystems angerechnet werden.

dd)Die Nichtberücksichtigung der Selbstbeteiligung gemäß aa) Satz 1 sowie
      die Anwendung des Schadenfreiheitssystems gemäß cc) sind an einen 
      bestehenden, nicht gekündigten Versicherungsvertrag geknüpft;

d) Kosten, die aufgrund der fünften oder jeder weiteren Zwangsvollstre-
ckungsmaßnahme je Vollstreckungstitel entstehen;

e) Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die später als
fünf Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels eingeleitet werden;

f) Kosten für Strafvollstreckungsverfahren jeder Art nach Rechtskraft einer
Geldstrafe oder -buße unter 200 €;

g) Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflichtet wäre, wenn der
Rechtsschutzversicherungsvertrag nicht bestünde;

h) Kosten,

aa) die auf die Regelungen eines Vergleichs entfallen, denen kein Rechts-
      schutzfall zugrunde liegt;

bb)die im Zusammenhang mit Rechtsschutzfällen geltend gemacht werden, 
      ohne dass diese Kosten auf versicherten Leistungen beruhen.

Dabei berechnet sich der Anteil der nicht versicherten Kosten

      -   in Fällen von Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren sowie in stan-
           des- und disziplinarrechtlichen Verfahren nach dem Gewicht und der 
           Bedeutung der einzelnen Vorwürfe im Gesamtzusammenhang (insbe-
           sondere dem Anteil an verhängten Strafmaß oder Bußgeld),

      -   in allen anderen Fällen nach dem Verhältnis des nicht versicherten 
           Anteils des Streitwerts (im Sinne des Gebühren- und Kostenrechts) 
           zum Gesamtstreitwert.

(4) 

a) Soweit keine Versicherungssummen oder sonstige Begrenzungen seiner
Leistungspflicht vereinbart sind, hat der Versicherer in jedem Rechtsschutz-
fall alle bedingungsgemäß zu übernehmenden Kosten zu tragen, anderenfalls
höchstens die vereinbarte Versicherungssumme oder den sich aus einer
sonstigen Begrenzung ergebenden Betrag. Besteht eine Begrenzung sind
Zahlungen für den Versicherungsnehmer und mitversicherte Personen auf-
grund desselben Rechtsschutzfalls hierbei zusammenzurechnen. 

Dies gilt auch für Zahlungen aufgrund mehrerer Rechtsschutzfälle, die zeit-
lich und ursächlich zusammenhängen.

b) In vermögensrechtlichen Angelegenheiten kann der Versicherer im Einver-
nehmen mit dem Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalls
statt der für die Interessenwahrnehmung erforderlichen Kosten und zu über-
nehmenden Kostenrisiken auch den im Streit befindlichen Betrag nebst Zin-
sen und Kosten tragen.

(5) Der Versicherer sorgt für

a) die Übersetzung der für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des
Versicherungsnehmers im Ausland notwendigen Unterlagen in Textform und
trägt die dabei anfallenden Kosten, sowie die Kosten eines notwendigen
Übersetzers (Dolmetschers);

b) die Zahlung eines zinslosen Darlehns bis zu der vereinbarten Höhe für eine
Kaution, die gestellt werden muss, um den Versicherungsnehmer einstweilen
von Strafverfolgungsmaßnahmen zu verschonen.

Im privaten Verkehrsbereich wird als Teil der Kautionsleistung auch eine ge-
setzlich bedingte Sicherheitsleistung zur Verfügung gestellt, soweit diese ei-
nen vom Versicherungsnehmer selbst zu tragenden Betrag von 300 €

übersteigt.

Die Kaution wird in einem Land der Europäischen Union (nicht nur im Inland)
in unbegrenzter Höhe bereitgestellt, in allen anderen Ländern bis zu einem
Betrag von 300.000 €.

Der Versicherer übernimmt das Wechselkursrisiko bei Darlehn in Fremdwäh-
rung. Der Versicherungsnehmer hat dieses Darlehn zu dem Wechselkurs zu
erstatten, der zum Zeitpunkt der Rückzahlung durch die ausländische Straf-
verfolgungsbehörde galt. Dem Versicherer steht maximal der Betrag zu, den
er als Darlehn gestellt hat.

(6) Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten entsprechend

a) in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und im Beratungs-
Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht (§ 2 k) aa))
sowie für vorsorgliche Verfügungen und vertragliche Vereinbarungen (§ 2 m)
bb)) für Notare;

b) im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)) für Angehörige der steuer-
beratenden Berufe (auch Lohnsteuerhilfevereine);

c) bei Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Ausland für dort ansässige
rechts- und sachkundige Bevollmächtigte;

d) für sonstige Personen oder Einrichtungen, die zur Vertretung vor Gerichten
zugelassen sind.

§ 5 a - Mediation 

(1) Mediation ist ein Verfahren zur freiwilligen, außergerichtlichen Streitbei-
legung, bei dem die Parteien mit Hilfe der Moderation eines neutralen Dritten
(Mediator) eine eigenverantwortliche Problemlösung erarbeiten.

Der Versicherer vermittelt dem Versicherungsnehmer einen Mediator zur
Durchführung des Mediationsverfahrens in Deutschland und trägt dessen
Kosten im Rahmen von Absatz (4).

(2) Mediation besteht für alle versicherten Angelegenheiten. 

(3) Der Versicherer haftet nicht für die Tätigkeit des Mediators.
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(4) Der Versicherer trägt den auf den Versicherungsnehmer entfallenden An-
teil an den Kosten des Mediators für die Durchführung des Mediationsverfah-
rens in Deutschland bis zu einem Höchstbetrag von 3.000 € je
Mediationsverfahren, jedoch nicht mehr als 6.000 € für alle in einem Kalen-
derjahr eingeleiteten Mediationsverfahren. Sind am Mediationsverfahren
nicht versicherte Personen beteiligt, übernimmt der Versicherer die Kosten
anteilig im Verhältnis versicherter zu nicht versicherten Personen.

(5) Wird die Angelegenheit durch eine außergerichtliche Mediation erledigt,
wird eine Selbstbeteiligung nicht abgezogen.

(6) In nicht versicherten oder nicht versicherbaren Angelegenheiten über-
nimmt der Versicherer die Kosten einer telefonischen Mediation je Kalender-
jahr durch einen von ihm benannten Mediator. Voraussetzung ist hierbei, dass
der Versicherungsvertrag seit mindestens drei Jahren schadenfrei verlaufen
ist.

§ 5 b - Service-Leistung: „Rechtsanwälte am Telefon“
(1) Telefonischer Rechtsrat

Der Versicherer stellt dem Versicherungsnehmer eine Service-Telefonnum-
mer für den schnellen und einfachen Zugang zu einer telefonischen Erstbe-
ratung durch einen in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt zur
Verfügung.

Auf die Rechtsangelegenheiten muss deutsches Recht anwendbar sein.

Eine Wartezeit besteht nicht.

(2) Leistungsumfang

Der Versicherer übernimmt die Kosten der telefonischen Erstberatung in al-
len versicherten Angelegenheiten bis zur Höhe der Kosten eines ersten Bera-
tungsgesprächs, auch bei freier Anwaltswahl.

Für die telefonische Erstberatung gilt keine Selbstbeteiligung als vereinbart.

Die Nutzung der Service-Telefonnummer ist an das Bestehen des Versiche-
rungsvertrags geknüpft.

§ 5 c - Service-Leistung: „Online-Rechtsberatung“
(1) Online-Rechtsberatung

Der Versicherer stellt dem Versicherungsnehmer in allen versicherten Ange-
legenheiten die Übernahme der Kosten einer Rechtsberatung in ausschließ-
lich elektronischer Form (Service-Leistung „Online-Rechtsberatung“) durch
einen in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt zur Verfügung.

Auf die Rechtsangelegenheit muss deutsches Recht anwendbar sein.

(2) Kundenportal des Versicherers

Der Versicherungsnehmer kann diese Rechtsschutzfälle über ein Kundenpor-
tal des Versicherers im Internet melden.

Nutzt der Versicherungsnehmer das Kundenportal des Versicherers und den
hierüber vermittelten Rechtsanwalt, übernimmt der Versicherer die anfallen-
den Kosten und es fällt keine Selbstbeteiligung an. Ferner erfolgt keine Rück-
stufung im Rahmen eines vereinbarten Schadenfreiheitssystems (§ 5 (3) c)
cc)). Für die Tätigkeit des Rechtsanwalts ist der Versicherer nicht verantwort-
lich.

§ 6 - Örtlicher Geltungsbereich
(1) Allgemein besteht Versicherungsschutz, soweit die Wahrnehmung recht-
licher Interessen in Europa, den außereuropäischen Anliegerstaaten des Mit-
telmeeres, auf den Kanarischen Inseln, den Azoren oder auf Madeira erfolgt
und ein Gericht oder eine Behörde in diesem Bereich gesetzlich zuständig ist
oder wäre, wenn ein gerichtliches oder behördliches Verfahren eingeleitet
werden würde. 

(2) Darüber hinaus besteht weltweit Versicherungsschutz, wobei der Versi-
cherer die Kosten bis zu einem Höchstbetrag von 300.000 € übernimmt.
Kosten über 100.000 € trägt der Versicherer, soweit diese Kosten auch nach
deutschem Kostenrecht entstanden wären.

In den Fällen einer Inanspruchnahme gemäß Absatz (2) Satz 1 ist ausge-
schlossen die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit
einer gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen selbstständigen Tätigkeit
sowie für die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit dem Erwerb
oder der Veräußerung von dinglichen Rechten oder Teilnutzungsrechten
(Timesharing) an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen.

(3) Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten und Sozialgerichts-Rechtsschutz, Ver-
waltungs-Rechtsschutz vor Gerichten gemäß § 2 g) bb), „aktiver“ Straf-
Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten sowie Familien- und
Erb-Rechtsschutz vor Gerichten werden nur vor deutschen Gerichten ge-
währt. Beratungs-Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht muss durch einen
in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt erfolgen. Der Daten-Rechts-
schutz gemäß § 2 l) wird nur für das Gebiet von Deutschland gewährt. Dies
gilt auch für Vorsorge-Rechtsberatung (§ 2 k) cc)) sowie vorsorgliche Verfü-
gungen und vertragliche Vereinbarungen (§ 2 m) bb)).

2. Versicherungsverhältnis

§ 7 - Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen
Beitrag unverzüglich nach Fälligkeit im Sinne von § 9 B Absatz (1) Satz 1
zahlt. Eine vereinbarte Wartezeit bleibt unberührt.

§ 8 - Dauer und Ende des Vertrags

(1) Vertragsdauer

Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlos-
sen.

(2) Stillschweigende Verlängerung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Ver-
trag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei Mo-
nate vor dem Ablauf der jeweiligen Versicherungsdauer eine Kündigung
zugegangen ist.

(3) Vertragsbeendigung

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne
dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Versicherungs-
nehmer den Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf
folgenden Jahres kündigen; die Kündigung muss dem Versicherer spätestens
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen
sein.

§ 8 a - Versicherungsjahr

Das Versicherungsjahr erstreckt sich über einen Zeitraum von zwölf Monaten.
Besteht die vereinbarte Vertragsdauer jedoch nicht aus ganzen Jahren, wird
das erste Versicherungsjahr entsprechend verkürzt. Die folgenden Versiche-
rungsjahre bis zum vereinbarten Vertragsablauf sind jeweils ganze Jahre.

§ 9 - Beitrag

A. Beitrag und Versicherungssteuer

(1) Beitragszahlung

Die Beiträge können je nach Vereinbarung in einem einzigen Beitrag (Einmal-
beitrag), durch Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres- oder Jahresbeiträge (lau-
fende Beiträge) entrichtet werden. Die Versicherungsperiode umfasst bei
Monatsbeiträgen einen Monat, bei Vierteljahresbeiträgen ein Vierteljahr, bei
Halbjahresbeiträgen ein Halbjahr und bei Jahresbeiträgen ein Jahr.

(2) Versicherungssteuer

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungssteuer, die der
Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu ent-
richten hat. Diese wird ungekürzt an die Finanzverwaltung abgeführt.

B. Fälligkeit und Folgen verspäteter Zahlung des Erst- oder Einmalbeitrags 

(1) Fälligkeit der Zahlung 

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wo-
chen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig, jedoch nicht vor dem im
Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. 

(2) Späterer Beginn des Versicherungsschutzes

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht
rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungs-
schutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

(3) Rücktritt

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht
rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Bei-
trag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

C. Fälligkeit und Folgen verspäteter Zahlung des Folgebeitrags 

(1) Fälligkeit der Zahlung

Die Folgebeiträge werden zu dem jeweiligen vereinbarten Zeitpunkt fällig.
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(2) Verzug

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsneh-
mer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung
nicht zu vertreten hat. Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch
den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

(3) Zahlungsaufforderung

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Ver-
sicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestim-
men, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur
wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kos-
ten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach Absätzen (4)
und (5) mit dem Fristablauf verbunden sind.

(4) Kein Versicherungsschutz

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der
Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versi-
cherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Absatz (3) da-
rauf hingewiesen wurde.

(5) Kündigung

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der
Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer
Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforde-
rung nach Absatz (3) darauf hingewiesen hat. Hat der Versicherer gekündigt,
und zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats den an-
gemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwi-
schen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht
jedoch kein Versicherungsschutz.

D. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat 

(1) Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zah-
lung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem Fälligkeitstag eingezogen wer-
den kann und der Versicherungsnehmer bzw. der Kontoinhaber einer
berechtigten Einziehung nicht widerspricht. 

(2) Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers
bzw. Kontoinhabers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zah-
lung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Text-
form abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. 

(3) Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungs-
nehmer bzw. der Kontoinhaber das SEPA-Lastschriftmandat widerrufen hat
oder hat der Versicherungsnehmer bzw. der Kontoinhaber aus anderen Grün-
den zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Ver-
sicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu
verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst
verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden
ist.

E. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags hat der Versicherer, soweit durch Ge-
setz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Bei-
trags, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden
hat.

§ 10 - Anpassung des Beitrags oder der Versicherungsbedingungen

A. Künftige Bedingungsverbesserungen

Wird das dem Vertrag zugrundeliegende Bedingungswerk (Allgemeine Bedin-
gungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB 2018), Besondere Bedingun-
gen für den Spezial-Straf-Rechtsschutz (BB SSR 2018), Besonderen
Bedingungen für den Vermögensschaden-Rechtsschutz der Aufsichtsräte,
Vorstände, Unternehmensleiter und Geschäftsführer (BB VSR 2018)) für Neu-
verträge vom Versicherer geändert, so gilt das neue Bedingungswerk unter
folgenden Voraussetzungen automatisch auch für den bestehenden Vertrag:

a) Das neue Bedingungswerk enthält im Vergleich zum zugrundeliegenden
Bedingungswerk ausschließlich Leistungsverbesserungen (das kann zum
Beispiel eine Erweiterung des Versicherungsschutzes oder der Wegfall eines
Ausschlussgrundes oder einer Obliegenheit sein)

und

b) die im neuen Bedingungswerk enthaltenen Leistungsverbesserungen füh-
ren für Neuverträge im Vergleich zum bestehenden Vertrag nicht zu einer
nachteiligen Änderung der Tarifierungskriterien oder Berechnungsgrundla-
ge.

Das neue Bedingungswerk findet auf den bestehenden Vertrag ab Beginn des
nächsten Versicherungsjahres Anwendung, das auf den Zeitpunkt folgt, zu
dem der Versicherer das neue Bedingungswerk für Neuverträge verwendet.

B. Beitragsanpassung

(1) Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt bis zum 1. Juli eines jeden Jahres,
um welchen Vomhundertsatz sich für die Rechtsschutzversicherung das Pro-
dukt von Schadenhäufigkeit und Durchschnitt der Schadenzahlungen einer
genügend großen Zahl der die Rechtsschutzversicherung betreibenden Versi-
cherer im vergangenen Kalenderjahr erhöht oder vermindert hat. 

Als Schadenhäufigkeit eines Kalenderjahres gilt die Anzahl der in diesem
Jahr gemeldeten Rechtsschutzfälle, geteilt durch die Anzahl der im Jahres-
mittel versicherten Risiken. Als Durchschnitt der Schadenzahlungen eines
Kalenderjahres gilt die Summe der Zahlungen, die für alle in diesem Jahr er-
ledigten Rechtsschutzfälle insgesamt geleistet wurden, geteilt durch die An-
zahl dieser Rechtsschutzfälle. Veränderungen der Schadenhäufigkeit und des
Durchschnitts der Schadenzahlungen, die aus Leistungsverbesserungen her-
rühren, werden bei den Feststellungen des Treuhänders nur bei denjenigen
Verträgen berücksichtigt, in denen sie in beiden Vergleichsjahren bereits ent-
halten sind.

(2) Die Ermittlung des Treuhänders erfolgt für Versicherungsverträge

gemäß § 21 (Klasse 1)

gemäß den §§ 24 und 29 (Klasse 2)

gemäß den §§ 25, 26 und 27 (Klasse 3)

gemäß § 28 und allen darauf basierenden Rechtsschutz-Paketen (Klasse 4)

nebst den zusätzlich vereinbarten Klauseln gesondert, und zwar jeweils un-
terschieden nach Verträgen mit und ohne Selbstbeteiligung.

(3) Ergeben die Ermittlungen des Treuhänders einen Vomhundertsatz unter
5, unterbleibt eine Beitragsänderung. Der Vomhundertsatz ist jedoch in den
folgenden Kalenderjahren mit zu berücksichtigen.

Ergeben die Ermittlungen des Treuhänders einen höheren Vomhundertsatz,
ist dieser, wenn er nicht durch 2,5 teilbar ist, auf die nächst niedrigere durch
2,5 teilbare Zahl abzurunden.

Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Vermin-
derung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den abgerundeten Vomhun-
dertsatz zu verändern. Der erhöhte Beitrag darf den zum Zeitpunkt der
Erhöhung geltenden Tarifbeitrag nicht übersteigen.

(4) Hat sich der entsprechend Absatz (1) nach den unternehmenseigenen
Zahlen des Versicherers zu ermittelnde Vomhundertsatz in den letzten drei
Jahren, in denen eine Beitragsanpassung möglich war, geringer erhöht, als er
vom Treuhänder für diese Jahre festgestellt wurde, so darf der Versicherer
den Folgejahresbeitrag in der jeweiligen Anpassungsgruppe gemäß Absatz
(2) nur um den im letzten Kalenderjahr nach seinen Zahlen ermittelten Vom-
hundertsatz erhöhen. Diese Erhöhung darf diejenige nicht übersteigen, die
sich nach Absatz (3) ergibt.

(5) Die Beitragsanpassung gilt für alle Folgejahresbeiträge, die ab 1. Oktober
des Jahres, in dem die Ermittlungen des Treuhänders erfolgten, fällig werden. 

(6) Erhöht sich der Beitrag, ohne dass sich der Umfang des Versicherungs-
schutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit so-
fortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die
Beitragserhöhung wirksam werden sollte. Der Versicherer hat den Versiche-
rungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die
Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem
Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen. 

Eine Erhöhung der Versicherungssteuer begründet kein Kündigungsrecht.

§ 11 - Änderung der für die Beitragsberechnung wesentlichen Umstände

(1) Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach dem Tarif des Ver-
sicherers einen höheren als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt (etwa die
Erhöhung der Beschäftigtenzahl bei Rechtsschutz Gewerbe bzw. Rechts-
schutz Heilberufe gemäß § 28 oder die Vergrößerung der landwirtschaftlich
genutzten Fläche beim Rechtsschutz Landwirte gemäß § 27), kann der Versi-
cherer ab der nächsten Hauptfälligkeit für die hierdurch entstandene höhere
Gefahr den höheren Beitrag verlangen. Wird die höhere Gefahr nach dem Tarif
des Versicherers auch gegen einen höheren Beitrag nicht übernommen, kann
der Versicherer die Absicherung der höheren Gefahr ausschließen. Erhöht
sich der Beitrag wegen der Gefahrerhöhung um mehr als 10 % oder schließt
der Versicherer die Absicherung der höheren Gefahr aus, kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mittei-
lung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht
hinzuweisen.
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(2) Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach dem Tarif des Ver-
sicherers einen geringeren als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt, kann der
Versicherer vom Eintritt dieses Umstands an nur noch den geringeren Beitrag
verlangen. Zeigt der Versicherungsnehmer diesen Umstand dem Versicherer
später als sechs Monate nach dessen Eintritt an, wird der Beitrag erst vom
Eingang der Anzeige an herabgesetzt.

(3) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer innerhalb eines Monats
nach Zugang einer Aufforderung die zur Beitragsberechnung erforderlichen
Angaben zu machen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflicht, kann
der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
kündigen.

Macht der Versicherungsnehmer bis zum Fristablauf diese Angaben vorsätz-
lich unrichtig oder unterlässt er die erforderlichen Angaben vorsätzlich und
tritt der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein, in
dem die Angaben dem Versicherer hätten zugehen müssen, so hat der Versi-
cherungsnehmer keinen Versicherungsschutz, es sei denn dem Versicherer
war der Eintritt des Umstands zu diesem Zeitpunkt bekannt. 

Der Versicherungsnehmer hat gleichwohl Versicherungsschutz, wenn zum
Zeitpunkt des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers
abgelaufen war und er nicht gekündigt hat. Gleiches gilt, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Gefahr weder für den Eintritt des Versiche-
rungsfalls noch den Umfang der Leistungen des Versicherers ursächlich war.

(4) Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwendung, wenn sich die
Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als vereinbart
anzusehen ist, dass die Gefahrerhöhung mitversichert sein soll.

§ 12 - Wegfall des Gegenstands der Versicherung einschließlich Tod des
Versicherungsnehmers

(1) Fällt der Gegenstand der Versicherung ganz oder teilweise weg, endet in-
soweit die Versicherung sowie die Verpflichtung des Versicherungsnehmers
zur Zahlung des Beitrags. Erlangt der Versicherer später als sechs Monate
nach dem Wegfall des Gegenstands der Versicherung hiervon Kenntnis, steht
ihm der Beitrag bis zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung zu. Der Versicherer
haftet bis zur Dauer von drei Jahren nach Wegfall des Gegenstands der Ver-
sicherung für solche Rechtsschutzfälle, die in unmittelbarem Zusammen-
hang hiermit stehen und für die sonst kein Versicherungsschutz im Rahmen
einer anderen Rechtsschutzversicherung erlangt werden könnte.

(2) Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers besteht der Versiche-
rungsschutz bis zum Ende der laufenden Beitragsperiode fort, soweit der Bei-
trag am Todestag gezahlt war und nicht aus sonstigen Gründen ein Wegfall
des Gegenstands der Versicherung vorliegt. Wird der nach dem Todestag
nächst fällige Beitrag bezahlt, bleibt der Versicherungsschutz in dem am To-
destag bestehenden Umfang aufrechterhalten. Derjenige, der den Beitrag ge-
zahlt hat oder für den gezahlt wurde, wird anstelle des Verstorbenen
Versicherungsnehmer. Er kann innerhalb eines Jahres nach dem Todestag die
Aufhebung des Versicherungsvertrags mit Wirkung ab Todestag verlangen. 

§ 13 - Außerordentliche Kündigung

(1) Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, obwohl er zur Leistung ver-
pflichtet ist, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag vorzeitig kündigen.

(2) Bejaht der Versicherer seine Leistungspflicht für mindestens zwei inner-
halb von zwölf Monaten eingetretene Rechtsschutzfälle, sind der Versiche-
rungsnehmer und der Versicherer nach Anerkennung der Leistungspflicht für
den zweiten oder jeden weiteren Rechtsschutzfall berechtigt, den Vertrag vor-
zeitig zu kündigen.

Dem Versicherungsnehmer steht das Kündigungsrecht darüber hinaus be-
reits nach dem ersten eingetretenen Rechtsschutzfall zu.

(3) Nutzt der Versicherungsnehmer den telefonischen Rechtsrat nach § 5 b)
öfter als vier Mal innerhalb eines Versicherungsjahres, sind beide Vertrags-
parteien berechtigt, den Vertrag vorzeitig ohne Einhaltung einer Frist zu kün-
digen.

Das Recht zur Kündigung besteht innerhalb eines Monats nach der letzten In-
anspruchnahme des telefonischen Rechtsrats.

(4) Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat nach
Zugang der Ablehnung des Rechtsschutzes gemäß Absatz (1) oder Anerken-
nung der Leistungspflicht gemäß Absatz (2) in Textform zugegangen sein. 

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem
Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch
bestimmen, dass die Kündigung zu jedem späteren Zeitpunkt, spätestens je-
doch zum Ablauf des Versicherungsjahres, wirksam wird.

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim
Versicherungsnehmer wirksam. 

§ 14 - Verjährung des Rechtsanspruchs

(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.
Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs (BGB).

(2) Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer an-
gemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeit-
punkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem Versicherten
in Textform zugeht. 

§ 15 - Rechtsstellung mitversicherter Personen

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und im je-
weils bestimmten Umfang für die in § 21 bis § 29 oder im Versicherungsver-
trag genannten sonstigen Personen. 

Außerdem besteht Versicherungsschutz für Ansprüche, die natürlichen Per-
sonen aufgrund Verletzung oder Tötung des Versicherungsnehmers oder ei-
ner mitversicherten Person kraft Gesetzes zustehen.

(2) Für mitversicherte Personen gelten die den Versicherungsnehmer betref-
fenden Bestimmungen sinngemäß. 

Der Versicherungsnehmer kann aber widersprechen, wenn eine andere mit-
versicherte Person Rechtsschutz verlangt. Dieses Widerspruchsrecht gilt je-
doch nicht

      -   für den mitversicherten Ehegatten, eingetragenen oder nichtehelichen 
           Lebenspartner (auch gleichgeschlechtlich);

      -   für die in der privaten Komponente mitversicherten Personen in §§ 27 
           und 28;

      -   für die aus dem Unternehmen ausgeschiedenen Organe.

§ 16 - Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung

(1) Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sind  in
Textform abzugeben. Sie sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers
oder an die im Versicherungsvertrag oder in dessen Nachträgen als zuständig
bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.

(2) Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versi-
cherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versiche-
rungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift.
Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen.
Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung des Versiche-
rungsnehmers.

(3) Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebe-
trieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlas-
sung die Bestimmungen des Absatzes (2) entsprechende Anwendung.

3. Verhalten im Rechtsschutzfall

§ 17 - Verhalten nach Eintritt des Rechtsschutzfalls

(1) Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versicherungsnehmers
nach Eintritt eines Rechtsschutzfalls erforderlich, hat er

a) dem Versicherer den Rechtsschutzfall unverzüglich – ggf. auch mündlich
oder telefonisch – anzuzeigen; 

b) den Versicherer vollständig und wahrheitsgemäß über sämtliche Umstän-
de des Rechtsschutzfalls zu unterrichten sowie Beweismittel anzugeben und
Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung zu stellen;

c) soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt werden,

aa) Kosten auslösende Maßnahmen mit dem Versicherer abzustimmen, ins-
      besondere vor der Erhebung und Abwehr von Klagen sowie vor der Einle-
      gung von Rechtsmitteln die Zustimmung des Versicherers einzuholen;

bb) für die Minderung des Schadens im Sinne des § 82 Versicherungsver-
      tragsgesetzes (VVG) zu sorgen. Dies bedeutet, dass die Rechtsverfol-
      gungskosten so gering wie möglich gehalten werden sollen. Von mehre-
      ren möglichen Vorgehensweisen hat der Versicherungsnehmer die kos-
      tengünstigste zu wählen, indem er zum Beispiel: 

      aaa) nicht zwei oder mehr Prozesse führt, wenn das Ziel kostengünsti-
           ger mit einem Prozess erreicht werden kann (zum Beispiel Bün-
           delung von Ansprüchen oder Inanspruchnahme von Gesamt-
           schuldnern als Streitgenossen, Erweiterung einer Klage statt ge-
           sonderter Klageerhebung),

      bbb) auf (zusätzliche) Klageanträge verzichtet, die in der aktuellen Si-
           tuation nicht oder noch nicht notwendig sind,
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      ccc) vor Klageerhebung die Rechtskraft eines anderen gerichtlichen 
           Verfahrens abwartet, das tatsächliche oder rechtliche Bedeutung 
           für den beabsichtigten Rechtsstreit haben kann, 

      ddd) vorab nur einen angemessenen Teil der Ansprüche einklagt und 
           die etwa nötige gerichtliche Geltendmachung der restlichen 
           Ansprüche bis zur Rechtskraft der Entscheidung über die Teilan-
           sprüche zurückstellt,

      eee) in allen Angelegenheiten, in denen nur eine kurze Frist zur Erhe-
           bung von Klagen oder zur Einlegung von Rechtsbehelfen zur 
           Verfügung steht, dem Rechtsanwalt einen unbedingten Prozess-
           auftrag zu erteilen, der auch vorgerichtliche Tätigkeiten mit um-
           fasst.

Der Versicherungsnehmer hat zur Minderung des Schadens Weisungen des
Versicherers einzuholen und zu befolgen. Er hat den Rechtsanwalt entspre-
chend der Weisung zu beauftragen.

(2) Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den Rechtsschutzfall beste-
henden Versicherungsschutzes. Ergreift der Versicherungsnehmer Maßnah-
men zur Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen, bevor der Versicherer
den Umfang des Rechtsschutzes bestätigt und entstehen durch solche Maß-
nahmen Kosten, trägt der Versicherer nur die Kosten, die er bei einer Rechts-
schutzbestätigung vor Einleitung dieser Maßnahmen zu tragen hätte.

(3) Der Versicherungsnehmer kann den zu beauftragenden Rechtsanwalt aus
dem Kreis der Rechtsanwälte auswählen, deren Vergütung der Versicherer
nach § 5 Absatz (1) a) und b) trägt. Der Versicherer wählt den Rechtsanwalt
aus,

a) wenn der Versicherungsnehmer dies verlangt;

b) wenn der Versicherungsnehmer keinen Rechtsanwalt benennt und dem
Versicherer die alsbaldige Beauftragung eines Rechtsanwalts notwendig er-
scheint.

(4) Wenn der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt nicht bereits selbst be-
auftragt hat, wird dieser vom Versicherer im Namen des Versicherungsneh-
mers beauftragt. Für die Tätigkeit des Rechtsanwalts ist der Versicherer nicht
verantwortlich.

(5) Der Versicherungsnehmer hat

a) den mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragten Rechtsanwalt
vollständig und wahrheitsgemäß zu unterrichten, ihm die Beweismittel anzu-
geben, die möglichen Auskünfte zu erteilen und die notwendigen Unterlagen
zu beschaffen;

b) dem Versicherer auf Verlangen Auskunft über den Stand der Angelegen-
heit zu geben.

(6) Wird eine der in den Absätzen (1) oder (5) genannten Obliegenheiten vor-
sätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungs-
schutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Der vollständige
oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei der Verletzung ei-
ner nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklä-
rungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese
Rechtsfolge hingewiesen hat. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er
die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen.

Im privaten und gewerblichen Verkehrsbereich (§ 21, § 26 (1) b), § 27 (1) b)
und § 28 (1) b)) gilt: Wird eine der in den Absätzen (1) oder (5) genannten
Obliegenheiten grob fahrlässig verletzt, verzichtet der Versicherer auf eine
Kürzung der Versicherungsleistungen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder
den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt
hat.

(7) Der Versicherungsnehmer muss sich bei der Erfüllung seiner Obliegen-
heiten die Kenntnis und das Verhalten des von ihm beauftragten Rechtsan-
walts zurechnen lassen, sofern dieser die Abwicklung des Rechtsschutzfalls
gegenüber dem Versicherer übernimmt.

(8) Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen können nur mit Einverständnis
des Versicherers in Textform abgetreten werden.

9) Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen andere auf Erstattung von
Kosten, die der Versicherer getragen hat, gehen mit ihrer Entstehung auf die-
sen über. Die für die Geltendmachung der Ansprüche notwendigen Unterla-
gen hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer auszuhändigen und bei
dessen Maßnahmen gegen die anderen auf Verlangen mitzuwirken. Dem Ver-
sicherungsnehmer bereits erstattete Kosten sind an den Versicherer zurück-
zuzahlen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich,
ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolgedes-
sen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann.

§ 18 – Nicht belegt

§ 19 – Zuständiges Gericht

(1) Klagen gegen den Versicherer

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt
sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder sei-
ner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung bzw. in Scha-
denfällen auch den Sitz des für ihn tätigen Schadenabwicklungs-
unternehmens. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch
das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur
Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen,
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

(2) Klagen gegen den Versicherungsnehmer

Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus
dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das
für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines ge-
wöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine ju-
ristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz
oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn
der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditge-
sellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partner-
schaftsgesellschaft ist. 

(3) Unbekannter Wohnsitz des Versicherungsnehmers

Sind der Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt des Versicherungsnehmers
im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtli-
che Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Ver-
sicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

§ 20 - Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

4. Formen des Versicherungsschutzes

§ 21 - Verkehrs-Rechtsschutz

(1) Versicherungsschutz besteht 

a) für den Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Fahrgast, Fußgän-
ger, Radfahrer als sonstiger Teilnehmer am öffentlichen Verkehr (zum Bei-
spiel Reiter, Skater) oder als Sporttreibender bei der Ausübung von
Freizeitsport (zum Beispiel Skifahrer), ohne dass dieser hierbei ein Honorar,
Preisgeld oder sonstiges Entgelt erhält (Fußgänger-Rechtsschutz),

b) für den Versicherungsnehmer als Fahrer jedes Fahrzeugs, das weder ihm
gehört, noch auf ihn zugelassen oder mit einem von ihm erworbenen Versi-
cherungskennzeichen versehen ist (Fahrer-Rechtsschutz),

c) für den Versicherungsnehmer als Eigentümer oder Halter oder Leasing-
nehmer jedes bei Vertragsabschluss oder während der Vertragsdauer auf ihn
zugelassenen, vorübergehend zugelassenen oder mit einem von ihm erwor-
benen Versicherungskennzeichen versehenen und als Mieter jedes von ihm
als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch gemiete-
ten Motorfahrzeugs zu Lande sowie Anhängers als auch Motorfahrzeugs zu
Wasser und in der Luft;

d)  für Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser und in der Luft, die im Eigentum
des Versicherungsnehmers stehen oder deren Erwerb zum nicht nur vorüber-
gehenden Eigengebrauch bezweckt wird, aber auf Dritte zugelassen oder
nicht mit einem von dem Versicherungsnehmer erworbenen Versicherungs-
kennzeichen versehen sind;

e) für alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer oder berechti-
ge Insassen dieser Motorfahrzeuge; in der Leistungsart Rechtsschutz im Ver-
trags- und Sachenrecht umfasst der Versicherungsschutz zusätzlich die
Versicherungsverträge, die Dritte für die Fahrzeuge des Versicherungsneh-
mers abschließen;
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f) sofern der Verkehrs-Rechtsschutz für den Versicherungsnehmer als Privat-
person geschlossen wird,

aa) für die Familie des Versicherungsnehmers (Definition siehe Anhang 2 
      Ziffer 2.2) in deren Eigenschaft gemäß a) (Fußgänger-Rechtsschutz) so-
      wie gemäß b) (Fahrer-Rechtsschutz);

bb)nicht für solche Fahrzeuge gemäß c) und d), die gewerblich genutzt wer-
      den, soweit es sich nicht um Pkw, Kombi oder Krafträder handelt;

cc) nicht für dessen Beschäftigte oder die seiner Familie gemäß e);

g) sofern der Verkehrs-Rechtsschutz für den Versicherungsnehmer als Ge-
werbetreibender (Selbstständiger, Firma) geschlossen wird,

aa) für den namentlich genannten gesetzlichen Vertreter in seiner Eigen-
      schaft gemäß a) (Fußgänger-Rechtsschutz) sowie gemäß b) (Fahrer-
      Rechtsschutz), falls es sich um eine juristische Person oder eine Perso-
      nengesellschaft handelt;

bb)nicht als Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht für Motorfahrzeuge 
      zu Wasser und in der Luft;

cc) nicht als Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht, sofern es sich um 
      Motorfahrzeuge zu Lande handelt, die im Eigentum eines gewerblichen 
      Wiederverkäufers stehen;

dd) für diejenigen, denen die Verantwortung für die Fahrzeuge des Gewerbe-
      betriebs übertragen wurde (zum Beispiel Fuhrparkleiter);

h) für den Versicherungsnehmer und die in den Absätzen e) Satz 1, f) und g)
genannten mitversicherten Personen für die Wahrnehmung rechtlicher Inte-
ressen aus schuldrechtlichen Verträgen mit anderen Versicherern, soweit die-
se in unmittelbarem Zusammenhang mit Unfällen im Straßenverkehr
(öffentlich oder privat) stehen.

(2) Der Versicherungsschutz kann auf gleichartige Motorfahrzeuge gemäß
Absatz (1) beschränkt werden. Als gleichartig gelten jeweils 

a) Krafträder, Personenkraft- und Kombiwagen, Wohnmobile und Omnibusse 
    bis 9 Sitze, Taxen, Lastkraft- und sonstige Nutzfahrzeuge bis 4 Tonnen 
    Nutzlast, Zugmaschinen (nicht Sattelzugmaschinen), zulassungspflichtige 
    Sonderfahrzeuge und Arbeitsmaschinen, Anhänger und Wohnwagen.

b) Nutzfahrzeuge über 4 Tonnen Nutzlast, Omnibusse über 9 Sitze und Sat-
    telzugmaschinen

(3) Abweichend von Absatz (1) kann vereinbart werden, 

a) dass der Versicherungsschutz für ein oder mehrere im Versicherungsver-
trag bezeichnete Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie
Anhänger (Fahrzeug) besteht, auch wenn diese nicht auf den Versicherungs-
nehmer zugelassen oder nicht mit einem vom Versicherungsnehmer erwor-
benen Versicherungskennzeichen versehen sind (Fahrzeug-Rechtsschutz)
oder 

b) dass der Versicherungsschutz für den Versicherungsnehmer/die im Versi-
cherungsvertrag namentlich genannte Person neben der Eigenschaft gemäß
Absatz (1) a) (Fußgänger-Rechtsschutz) auf die Eigenschaft gemäß Absatz
(1) b) als Fahrer jedes Motorfahrzeugs zu Lande, zu Wasser oder in der Luft
sowie Anhängers (Fahrzeug), gleich wem diese gehören, auf wen sie zugelas-
sen sind oder von wem das Versicherungskennzeichen erworben wurde, be-
schränkt werden kann (Fahrer-Rechtsschutz).

Besteht dieser nur für den Versicherungsnehmer (die im Versicherungsver-
trag namentlich genannte Person), umfasst der Versicherungsschutz auch
dessen Familie in deren Eigenschaft gemäß Absatz (1) a) (Fußgänger-Rechts-
schutz).

(4) Der Versicherungsschutz umfasst:

-   Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)),

-   Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d)),
    (nur soweit sich der Versicherungsschutz auf die in Absatz (1) c) bis e) ge-
    nannten Risiken erstreckt),

-   Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)),

-   Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f)), 
    für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor deutschen Sozialgerich-
    ten und für das vorgeschaltete Widerspruchsverfahren,

-   Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g) aa)),

-   Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)),

-   Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)),

-   Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j)),

-   Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (§ 2 k) cc)).

(5) Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht kann ausgeschlossen
werden.

(6) nicht belegt

(7) nicht belegt

(8) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene
Fahrerlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeugs berechtigt sein und das
Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem Versicherungskennzeichen verse-
hen sein. Bei vorsätzlichem Verstoß gegen die Obliegenheit besteht Rechts-
schutz nur für diejenigen Personen, die von diesem Verstoß ohne
Verschulden keine Kenntnis hatten.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte Person
oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursäch-
lich war. Technische Veränderungen des Fahrzeugs, die zum Verlust der
Zulassung führen, fallen nicht unter diese Bestimmung.

(9) Ist in den Fällen der Absätze (1) bis (3) seit mindestens sechs Monaten
kein Fahrzeug mehr auf den Versicherungsnehmer und – im Fall des Absat-
zes (11) – auf dessen Familie (Definition siehe Anhang 2 Ziffer 2.2) zugelas-
sen und auch keines mehr auf seinen oder deren Namen mit einem vom
Versicherungsnehmer oder dessen Familie erworbenen Versicherungskenn-
zeichen versehen, kann der Versicherungsnehmer unbeschadet seines
Rechts auf Herabsetzung des Beitrags gemäß § 11 Absatz (2) mit sofortiger
Wirkung die Aufhebung des Versicherungsvertrags verlangen.

(10) Wird ein nach Absatz (3) a) versichertes Fahrzeug veräußert oder fällt es
auf sonstige Weise weg, besteht Versicherungsschutz für das Fahrzeug, das
an die Stelle des bisher versicherten Fahrzeugs tritt (Folgefahrzeug). Der
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht erstreckt sich in diesen Fällen
auf den Vertrag, der dem tatsächlichen oder beabsichtigten Erwerb des Fol-
gefahrzeugs zugrunde liegt.

Die Veräußerung oder der sonstige Wegfall des Fahrzeugs ist dem Versiche-
rer innerhalb von drei Monaten anzuzeigen und das Folgefahrzeug zu be-
zeichnen. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht Rechtsschutz nur,
wenn der Versicherungsnehmer diese Anzeige- und Bezeichnungspflicht
nicht vorsätzlich versäumt hat. 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder
den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. 

Wird das Folgefahrzeug bereits vor Veräußerung des versicherten Fahrzeugs
erworben, bleibt dieses bis zu seiner Veräußerung, längstens jedoch bis zu
drei Monaten nach dem Erwerb des Folgefahrzeugs ohne zusätzlichen Beitrag
mitversichert. Bei Erwerb eines Fahrzeugs innerhalb eines Monats vor oder
innerhalb eines Monats nach der Veräußerung des versicherten Fahrzeugs
wird vermutet, dass es sich um ein Folgefahrzeug handelt.

(11) 

a) Der Versicherungsschutz nach den Absätzen (1), (3) b) und (4) kann auf die
Familie des Versicherungsnehmers (Definition siehe Anhang 2 Ziffer 2.2) er-
weitert werden.

b) Wurde der Versicherungsschutz gemäß Absatz (3) b) auf den Fahrer-
Rechtsschutz beschränkt und nimmt der Versicherungsnehmer oder dessen
Familie nach Vertragsabschluss ein eigenes Fahrzeug in Betrieb, so kann er
innerhalb von sechs Monaten oder aber bis zur Hauptfälligkeit verlangen,
dass sich der Versicherungsschutz rückwirkend ab der Inbetriebnahme/Zu-
lassung auf die gemäß Absatz (1) insgesamt versicherten Eigenschaften er-
streckt.

c) Der Versicherungsschutz gemäß Absatz (3) b) kann auf alle Kraftfahrer ei-
nes versicherten Unternehmens/einer versicherten Behörde in Ausübung ih-
rer beruflichen Tätigkeit erstreckt werden.

§ 22 - Nicht belegt

§ 23 - Nicht belegt

§ 24 - Rechtsschutz für Vereine

(1) Der Versicherungsschutz besteht 

a) nicht belegt

b) für Vereine sowie deren gesetzliche Vertreter, Angestellte und Mitglieder
(Definition siehe Anhang 2 Ziffer 2.4), soweit diese im Rahmen der Aufgaben
tätig sind, die ihnen gemäß der Satzung obliegen.

– 12 –
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(2) Der Versicherungsschutz umfasst:
-   Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)),
-   Arbeits-Rechtsschutz als Arbeitgeber (§ 2 b) aa)),
-   Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)),
-   Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f)),
-   Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) bb)),
-   Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)),
-   Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)),
-   Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j)),
-   Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (§ 2 k) cc)),
-   Daten-Rechtsschutz (§ 2 l)).

(3) nicht belegt

(4) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher In-
teressen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, Leasingnehmer und Fahrer
eines zulassungspflichtigen oder mit einem Versicherungskennzeichen zu
versehenden Motorfahrzeugs zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie An-
hängers.

(5) Endet der Versicherungsvertrag durch Auflösung des Versicherungsneh-
mers, wird ihm bzw. seinen Rechtsnachfolgern Versicherungsschutz auch für
Rechtsschutzfälle gewährt, die innerhalb von drei Jahren nach der Beendi-
gung des Versicherungsvertrags eintreten und im Zusammenhang mit der im
Versicherungsvertrag genannten Eigenschaft des Versicherungsnehmers ste-
hen.

§ 25 - Nicht belegt

§ 26 - Rechtsschutz Privat comfort
für Nichtselbstständige bzw. 

Selbstständige (ohne Absicherung gewerblicher Risiken)
(1) Versicherungsschutz besteht
a) für den privaten Bereich, sofern hierfür nicht besonderer Versicherungs-
schutz für den privaten Verkehrsbereich nach Absatz (1) b) erforderlich ist,
und den beruflichen Bereich des Versicherungsnehmers und dessen Familie
(Definition siehe Anhang 2 Ziffer 2.2).
Versichert ist hierbei auch eine in Deutschland ausgeübte ehrenamtliche Tä-
tigkeit. Dies schließt auch eine übliche Aufwandsentschädigung mit ein. Die
ehrenamtliche Tätigkeit darf aber insgesamt nicht auf ein Entgelt (zum Bei-
spiel Arbeitslohn, Einkünfte als Selbstständiger) ausgerichtet sein.
Kein Versicherungsschutz besteht – mit Ausnahme einer arbeitnehmerähnli-
chen Tätigkeit für den beruflichen Bereich aus dem eingegangenen Dienst-
verhältnis – für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang
mit einer gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen selbstständigen Tätig-
keit.
Bei Selbstständigen ist die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusam-
menhang mit einem Verdienstausfall bis zu einem Streitwert von 50.000 €
versichert;

b) für den privaten Verkehrsbereich,
aa) als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, Leasingnehmer und Fahrer von 
      zulassungspflichtigen oder mit einem Versicherungskennzeichen zu ver-
      sehenden Motorfahrzeugen zu Lande sowie Anhängern; als auch von 
      Motorfahrzeugen zu Wasser und in der Luft; nicht jedoch für solche Fahr-
      zeuge, die gewerblich genutzt werden, soweit es sich nicht um Pkw, 
      Kombi oder Krafträder handelt;
bb) für alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berech-
      tigte Insassen jedes bei Vertragsabschluss oder während der Vertrags-
      dauer auf den Versicherungsnehmer und dessen Familie (Definition siehe 
      Anhang 2 Ziffer 2.2) zugelassenen oder mit einem  vom Versicherungs-
      nehmer oder dessen Familie erworbenen Versicherungskennzeichen 
      versehenen oder von diesem Personenkreis als Selbstfahrer-Vermietfahr-
      zeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahrzeugs zu 
      Lande sowie Anhängers; nicht jedoch für Beschäftigte des Versicherungs-
      nehmers oder die seiner Familie. In der Leistungsart Rechtsschutz im 
      Vertrags- und Sachenrecht umfasst der Versicherungsschutz zusätzlich 
      die Versicherungsverträge, die Dritte für die Fahrzeuge des Versiche-
      rungsnehmers abschließen;
cc) für Motorfahrzeuge zu Lande, die im Eigentum des Versicherungsneh-
      mers oder seiner Familie (Definition siehe Anhang 2 Ziffer 2.2) stehen, 
      aber auf Dritte zugelassen sind; diese werden Fahrzeugen gleichgestellt,
      die auf den Versicherungsnehmer oder dessen Familie zugelassen sind.
Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene Fahr-
erlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahrzeug
muss zugelassen oder mit einem Versicherungskennzeichen versehen sein.
Bei vorsätzlichem Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht Rechtsschutz
nur für diejenigen Personen, die von diesem Verstoß ohne Verschulden keine
Kenntnis hatten. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte Person
oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststel-
lung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich
war. Technische Veränderungen des Fahrzeugs, die zum Verlust der Zulas-
sung führen, fallen nicht unter diese Bestimmung;

c) für den privaten Wohnbereich für alle vom Versicherungsnehmer und des-
sen Familie (Definition siehe Anhang 2 Ziffer 2.2) selbst genutzten Wohnein-
heiten (ohne Vermietung) im Inland einschließlich Garagen oder
Kraftfahrzeug-Abstellplätzen. Eine teilweise gewerblich genutzte Wohneinheit
wird einer ausschließlich zu Wohnzwecken genutzten Wohneinheit gleichge-
stellt, wenn die gewerbliche Nutzung weniger als 50 % beträgt. Die Wahrneh-
mung der rechtlichen Interessen im Zusammenhang mit einer teilweisen
gewerblichen Nutzung ist in diesen Fällen vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen.

(2) Der Versicherungsschutz umfasst:

a) für den privaten und beruflichen Bereich gemäß Absatz (1) a):

-   Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)),

-   Arbeits-Rechtsschutz als Arbeitnehmer (§ 2 b) aa), dd)),
    (bei Beamten für dienst- und versorgungsrechtliche Auseinandersetzun-
    gen), 

-   im Rahmen des Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b) bb)),
    die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus arbeitnehmer-
    ähnlichen Verhältnissen vor anderen Gerichten sowie aus Anstellungsver-
    hältnissen als gesetzlicher Vertreter juristischer Personen (bis zu einem 
    Streitwert von 50.000 €),

-   Arbeits-Rechtsschutz als Arbeitgeber für hauswirtschaftliche Beschäfti-
    gungsverhältnisse (§ 2 b) aa), dd)),

    sowie

-   Arbeits-Rechtsschutz als geringfügig Beschäftigter (§ 2 b) aa)), 
    (auch bei Abwahl des Arbeits-Rechtsschutzes für bestehende Beschäfti-
    gungsverhältnisse),

-   Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d) aa)),
    (nicht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus gewerblicher, frei-
    beruflicher oder sonstiger selbstständiger Tätigkeit, jedoch aus Versiche-
    rungsverträgen, die der privaten Vorsorge dienen),

-   Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)),

-   Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f)),
    (auch für das vorgeschaltete Widerspruchsverfahren) einschließlich Wahr-
    nehmung rechtlicher Interessen als Arbeitgeber für hauswirtschaftliche 
    Beschäftigungsverhältnisse/Pflegekräfte,

-   Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g) aa)),

-   Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) bb)),
    (einschließlich Versorgungsansprüchen gegenüber öffentlich-rechtlichen 
    Versorgungswerken, die der privaten Vorsorge dienen, auch wenn eine 
    selbstständige Tätigkeit ausgeübt wird),

-   Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)),

-   Straf-Rechtsschutz („aktiver“ und „passiver“) (§ 2 i)),

-   Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j)),

-   Beratungs-Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht (§ 2 k) aa) und bb)),
    (auch gegenüber dem Sozialamt für die Erstberatung in Fragen der Unter-
    haltspflicht),

-   Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (§ 2 k cc));

b) für den privaten Verkehrsbereich gemäß Absatz (1) b):
-   Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)),
-   Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d) aa)),
-   Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)),
-   Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f)),
    (auch für das vorgeschaltete Widerspruchsverfahren),
-   Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g) aa)),
-   Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)),
-   Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)),
-   Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j)),
-   Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (§ 2 k) cc));
c) für den privaten Immobilienbereich gemäß Absatz (1) c):
-   Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c)),
    (mit Schadenersatz-Rechtsschutz aus dem versicherten Objekt),
-   Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)),
-   Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) bb)),
-   Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)),
-   Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j)),
-   Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (§ 2 k) cc));

d) den Spezial-Straf-Rechtsschutz für den privaten und beruflichen sowie den
Immobilienbereich gemäß den Besonderen Bedingungen für den Spezial-
Straf-Rechtsschutz (BB SSR 2018).

Im privaten und beruflichen Bereich ist die Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen im Zusammenhang mit der Ausübung einer Tätigkeit als Organ einer ju-
ristischen Person nicht vom Versicherungsschutz umfasst;
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e) die erweiterten Leistungen für den privaten und beruflichen sowie den Im-
mobilienbereich, nämlich:

aa) erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz gemäß § 2 g) bb) auch für die 
      Wahrnehmung rechtlicher Interessen in dem vorgeschalteten Wider-
      spruchsverfahren; Wartezeit: keine;

bb)Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht, einschließlich Unterhalts-
      Rechtsschutz gemäß § 2 m) aa) für die gerichtliche und außergerichtliche 
      Wahrnehmung rechtlicher Interessen in diesen Angelegenheiten, unter 
      Nichtanrechnung einer entstandenen Beratungsgebühr; Wartezeit: drei 
      Monate gemäß § 4 Absatz (4) a); Versicherungssumme: 1.000 €;

cc) vorsorgliche Verfügungen und vertragliche Vereinbarungen gemäß § 2 m) 
      bb); Wartezeit: drei Monate gemäß § 4 Absatz (4) a); Versicherungssum-
      me: 250 €;

dd)sofern der Immobilienbereich nicht abgewählt ist, Rechtsschutz auch für 
      alle in einem Land der Europäischen Union (nicht nur im Inland) gelege-
      nen, vom Versicherungsnehmer und dessen Familie (Definition siehe 
      Anhang 2 Ziffer 2.2) selbst genutzten Wohneinheiten; Wartezeit: drei 
      Monate gemäß § 4 Absatz (4) a). Der Versicherungsschutz umfasst auch 
      die gerichtliche und außergerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interes-
      sen im Zusammenhang mit Bergbauschäden sowie mit Enteignungs-, 
      Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- und im Baugesetzbuch geregelten 
      Angelegenheiten ebenso wie wegen Erschließungs- oder sonstiger Anlie-
      gerabgaben; Wartezeit: drei Monate gemäß § 4 Absatz (4) a); Versiche-
      rungssumme: 1.000 €;

ee) abweichend von § 3 Absatz (1) e), soweit der Immobilienbereich nicht ab-
      gewählt ist, das Planen, Errichten und Betreiben sowie Finanzieren einer 
      Photovoltaik- und/oder einer Solaranlage auf im alleinigen Eigentum der 
      Versicherten stehende ausschließlich eigen genutzte Wohneinheiten im 
      Inland. Dazugehörige Nebengebäude sind damit mitumfasst, wenn deren 
      Grundfläche 100 qm nicht übersteigt; Wartezeit: drei Monate gemäß § 4 
      Absatz (4) a); Versicherungssumme: 10.000 €;

ff)   rechtliche Streitigkeiten in ursächlichem Zusammenhang mit Kapitalanla-
      gen bis zu einer Anlagesumme von 15.000 €. Ausgeschlossen bleiben 
      Kapitalanlagen die unmittelbar oder mittelbar fremdfinanziert sind (zum 
      Beispiel Kreditaufnahme durch den Versicherungsnehmer selbst, oder 
      Kreditaufnahme durch den Fonds, an dem sich der Versicherungsnehmer 
      beteiligt); Wartezeit drei Monate gemäß § 4 Absatz (4) a); 
      § 4 Absatz (2) b) findet hier keine Anwendung;

gg)Arbeits-Rechtsschutz gemäß § 2 b) aus kollektivem Arbeits- oder Dienst-
      recht; Wartezeit: drei Monate gemäß § 4 Absatz (4) a); Versicherungs-
      summe: 1.000 €;

hh)Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit

      Wird der Versicherungsnehmer während der Vertragsdauer arbeitslos, 
      kann die Rechtsschutzversicherung vorübergehend beitragsfrei gestellt 
      werden.

      aaa) Voraussetzung für die Leistung

      (1) Der Versicherungsnehmer ist unmittelbar vor Eintritt der Arbeitslosig-
      keit mindestens 24 Monate beim gleichen Arbeitgeber ununterbrochen 
      beschäftigt gewesen und das Arbeitsverhältnis

      -   war unbefristet und ungekündigt und

      -   unterlag dem deutschen Arbeitsrecht und der Beitragspflicht zur Bun-
           desanstalt für Arbeit und

      -   hatte während der letzten 24 Monate eine wöchentliche Arbeitszeit  von 
           mindestens 30 Stunden.

      (2) Ein Anspruch auf Beitragsbefreiung besteht nur, wenn 

      -   das Arbeitsverhältnis weder durch fristlose Kündigung des Arbeitge-
           bers, durch eine Kündigung des Arbeitnehmers oder durch Aufhebung 
           im gegenseitigen Einvernehmen beendet worden ist;

      -   der Versicherungsnehmer sich bei der zuständigen Stelle der Bunde-
           sanstalt für Arbeit als arbeitslos gemeldet hat;

      -   der letzte, vor Eintritt der Arbeitslosigkeit fällige Beitrag zu dieser 
           Rechtsschutzversicherung bezahlt wurde und auch sonst keine Bei-
           tragsrückstände vorhanden sind.

      bbb) Wartezeit

      Kein Anspruch auf Beitragsbefreiung besteht, wenn der auslösende 
      Grund der Arbeitslosigkeit (Kündigung oder Insolvenz) innerhalb der 
      ersten sechs Monate nach Versicherungsbeginn eingetreten ist.

      ccc) Pflichten des Versicherungsnehmers

      -   Der Anspruch auf Beitragsbefreiung ist unverzüglich geltend zu 
           machen.

      -   Eintritt und Dauer der Arbeitslosigkeit ist durch eine Bescheinigung 
           der Bundesagentur für Arbeit nachzuweisen.

      -   Das Ende der Arbeitslosigkeit ist unverzüglich anzuzeigen.

      ddd) Dauer der Leistung

      Sind alle Voraussetzungen erfüllt, wird die Versicherung beitragsfrei 
      gestellt.

      (1) Die Beitragsbefreiung beginnt mit der Beitragsfälligkeit, die dem Zeit-
      punkt des Eintritts der Arbeitslosigkeit folgt und endet mit dem Tag der 
      Aufnahme eines neuen Arbeitsverhältnisses, spätestens nach Ablauf von 
      12 Monaten.

      (2) Eine Änderung des Versicherungsschutzes in der beitragsfreien Zeit 
      ist nicht möglich. Nach Beendigung der Beitragsbefreiung wird der 
      Vertrag unverändert, jedoch beitragspflichtig weitergeführt.

      (3) Erneute Arbeitslosigkeit

      Wird der Versicherungsnehmer während der Vertragsdauer erneut 
      arbeitslos, müssen für eine Beitragsbefreiung die Voraussetzungen 
      gemäß Ziffer aaa) und ccc) erneut erfüllt sein;

ii)  Urheber-Rechtsschutz im Rahmen des § 5 c („Online-Rechtsberatung") 
      aufgrund einer Abmahnung, die der Versicherungsnehmer oder eine mit-
      versicherte Person bei privater Nutzung wegen eines behaupteten Urhe-
      berrechtsverstoßes im Internet erhalten hat. Der Risikoausschluss des 
      § 3 Absatz (2) d) kommt hierbei nicht zur Anwendung. Die Wartezeit be-
      trägt drei Monate gemäß § 4 Absatz (4) a); Versicherungssumme: 100 €
      im Versicherungsjahr. Es fällt keine Selbstbeteiligung an.

      Der Versicherungsnehmer kann diese Rechtsschutzfälle auch über das 
      Kundenportal des Versicherers im Internet melden. Nutzt der Versiche-
      rungsnehmer dieses Kundenportal und den hierüber vermittelten Rechts-
      anwalt, übernimmt der Versicherer die anfallenden Kosten und es fällt 
      keine Selbstbeteiligung an. Ferner erfolgt keine Rückstufung im Rahmen 
      eines vereinbarten Schadenfreiheitssystems (§ 5 Absatz (3) c) cc)). Für 
      die Tätigkeit des Rechtsanwalts ist der Versicherer nicht verantwortlich.

(3) 

a) Bezieht der Versicherungsnehmer frühestens sechs Monate nach Ver-
tragsabschluss 

-   Altersrente gemäß § 33 (2) Sozialgesetzbuch VI (SGB) oder eine Pension 
    nach BeamtVG und 

-   ist der Arbeits-Rechtsschutz als Arbeitnehmer für bestehende Beschäfti-
    gungsverhältnisse gemäß Absatz (5) nicht abgewählt,

umfasst der Versicherungsschutz für ihn zusätzlich folgende Leistungen:

aa) Die Versicherungssumme für weltweiten Versicherungsschutz nach § 6 
      Absatz (2) ist auf 150.000 € erhöht;

bb) im Bereich des Sozialgerichts-Rechtsschutzes (§ 2 f)) wird bei Bedarf 
      eine Erstberatung je Kalenderjahr zu Fragen der Altersrente übernommen. 
      Zusätzlich zu § 5 Absatz (6) ist auch die Tätigkeit eines registrierten Ren-
      tenberaters vom Versicherungsschutz umfasst;

cc) im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)) ist die Tätigkeit auch vor 
      Finanz- oder vergleichbaren Gerichten und Finanzbehörden in einem 
      Land der Europäischen Union versichert; Versicherungssumme: 1.500 €;

dd) im Familien- und Erbrecht werden die Kosten einer Erstberatung im Rah-
      men des § 2 m) aa) für Familienangehörige ersten Grades im Zusammen-
      hang mit einer gegen eine versicherte Person verfügten Betreuungsord-
      nung nach §§ 1896 ff BGB übernommen;

ee) soweit die erweiterten Leistungen gemäß Absatz (5) versichert sind, ist 
      die Anlagesumme im Zusammenhang mit Kapitalanlagen gemäß Absatz 
      (2) e) ff) auf 20.000 € erhöht;

ff)   wird der Versicherungsnehmer bei einem Behördengang, der sein 
      persönliches Vorsprechen erfordert, durch einen Familienangehörigen 
      (verwandt oder verschwägert) unterstützend begleitet, übernimmt der 
      Versicherer für den Familienangehörigen dessen notwendigen Fahrtkos-
      ten bis zu einem Betrag von 150 € bis zu zweimal je Kalenderjahr. Die 
      Leistung löst keine Rückstufung einer durch Schadenfreiheit bereits er-
      reichten Schadenfreiheitsklasse im Sinne von § 5 Absatz (3) c) cc) aus. 

b) Ein Ehegatte, eingetragener Lebenspartner oder der nichteheliche Lebens-
partner (auch gleichgeschlechtlich) kann diese Leistungen selbst geltend
machen, wenn die Voraussetzungen nach Absatz a) bei ihm und dem Versi-
cherungsnehmer vorliegen.

(4) nicht belegt

(5) Der Versicherungsschutz kann in den folgenden Bereichen abgewählt
werden:

-   Spezial-Straf-Rechtsschutz.

-   Erweiterte Leistungen.

-   Arbeits-Rechtsschutz als Arbeitnehmer für bestehende Beschäftigungs-
    verhältnisse.

-   Verkehrsbereich.

-   Immobilienbereich.

-   Außergerichtliche Interessenwahrnehmung.

– 14 –

B



(6) Ist seit mindestens sechs Monaten kein Motorfahrzeug zu Lande und kein
Anhänger mehr auf den Versicherungsnehmer oder dessen Familie (Definiti-
on siehe Anhang 2 Ziffer 2.2) zugelassen oder auf deren Namen mit einem
vom Versicherungsnehmer oder dessen Familie erworbenen Versicherungs-
kennzeichen versehen, kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass der
Versicherungsschutz in einen solchen ohne Verkehrsbereich umgewandelt
wird. Eine solche Umwandlung tritt automatisch ein, wenn die gleichen Vo-
raussetzungen vorliegen und der Versicherungsnehmer sowie dessen Familie
(Definition siehe Anhang 2 Ziffer 2.2) zusätzlich keine Fahrerlaubnis mehr
haben. Werden die für die Umwandlung des Versicherungsschutzes ursächli-
chen Tatsachen dem Versicherer später als zwei Monate nach ihrem Eintritt
angezeigt, erfolgt die Umwandlung des Versicherungsschutzes erst ab Ein-
gang der Anzeige.

(7) Wechselt der Versicherungsnehmer ein selbst genutztes Gebäude/Ge-
bäudeteil, so geht der Versicherungsschutz auf das neue Objekt über. Versi-
chert sind Rechtsschutzfälle, die im Zusammenhang mit der Eigennutzung
stehen, auch soweit sie erst nach dem Auszug aus dem bisherigen Objekt ein-
treten. Das gleiche gilt für Rechtsschutzfälle, die sich auf ein neues selbst ge-
nutztes Objekt beziehen und vor dessen geplanten oder tatsächlichen Bezug
eintreten, gleich ob es sich um einen Wechsel oder um ein zusätzliches Ob-
jekt handelt.

(8) 

a) Der Versicherungsschutz kann auf eine laut Melderegister in häuslicher
Gemeinschaft mit den Eltern/einem Elternteil lebende unverheiratete (auch
berufstätige) Person und deren Kinder beschränkt werden. Der Versiche-
rungsschutz endet zum Ablauf der Versicherungsperiode bei Aufhebung der
häuslichen Gemeinschaft, bei Eheschließung bzw. Lebenspartnerschaft, bei
Aufnahme eines nichtehelichen Lebenspartners (auch gleichgeschlechtlich).

Zeigt der Versicherungsnehmer innerhalb von zwei Monaten nach Ende der
Versicherungsperiode die zur Beendigung des Versicherungsschutzes füh-
renden Umstände an, endet der Versicherungsvertrag in dieser Form mit Ab-
lauf der vergangenen Versicherungsperiode. Geht die Anzeige später beim
Versicherer ein, endet der Versicherungsvertrag mit Eingang der Anzeige.

b) Ist seit mindestens sechs Monaten kein Motorfahrzeug zu Lande und kein
Anhänger mehr auf die versicherten Personen zugelassen oder mit einem von
den versicherten Personen erworbenen Versicherungskennzeichen versehen,
kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass der Versicherungsschutz in
einen ohne Verkehrsbereich umgewandelt wird. Eine solche Umwandlung
tritt automatisch ein, wenn die gleichen Voraussetzungen vorliegen und die
versicherte Person und die mitversicherten Kinder zusätzlich keine Fahrer-
laubnis mehr haben. Werden die für die Umwandlung des Versicherungs-
schutzes ursächlichen Tatsachen dem Versicherer später als zwei Monate
nach ihrem Eintritt angezeigt, erfolgt die Umwandlung des Versicherungs-
schutzes erst ab Eingang der Anzeige.

(9) Hat der Versicherungsnehmer eine gewerbliche, freiberufliche oder sons-
tige selbstständige Tätigkeit aufgenommen und zeigt er dies innerhalb von
sechs Monaten oder aber bis zur nächsten Hauptfälligkeit nach Aufnahme
der Tätigkeit dem Versicherer an, so wandelt sich der Versicherungsschutz
mit Aufnahme der Tätigkeit in einen solchen nach § 28 (Rechtsschutz Gewer-
be) um, sofern dies der Versicherungsnehmer verlangt. Die Wartezeit entfällt
in solchen Fällen gemäß § 4 Absatz (4) b) aa). Erfolgt die Anzeige später als
sechs Monate nach Aufnahme der Tätigkeit oder der dieser folgenden Haupt-
fälligkeit kann die Umwandlung erst ab diesem Zeitpunkt verlangt werden.
Nimmt ein Mitglied der Familie des Versicherungsnehmers (Definition siehe
Anhang 2 Ziffer 2.2) eine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbst-
ständige Tätigkeit auf, so kann der Abschluss eines Versicherungsvertrags
gemäß § 28 unter den für den Versicherungsnehmer geltenden Vorausset-
zungen verlangt werden.

(10) Entfällt die Mitversicherung von Kindern wegen Heirat oder wegen Auf-
nahme einer auf Dauer angelegten beruflichen Tätigkeit mit leistungsbezo-
genem Entgelt, oder in den Fällen des Absatz (8) a) durch Auszug aus der
elterlichen Wohnung, können diese innerhalb von sechs Monaten oder aber
bis zur nächsten Hauptfälligkeit nach Ausscheiden aus der Mitversicherung
den rückwirkenden Abschluss eines Versicherungsvertrags gemäß §§ 26
bzw. 28 verlangen.

§ 27 - Rechtsschutz Landwirte
(1) Versicherungsschutz besteht

a) für den beruflichen Bereich des Versicherungsnehmers als Inhaber des im
Versicherungsvertrag bezeichneten land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs;
mitversichert sind die vom Versicherungsnehmer beschäftigten Personen
(Definition siehe Anhang 2 Ziffer 2.3) in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit
für den Versicherungsnehmer, der vom Versicherungsnehmer bestellte be-
rufliche Vertreter sowie die im landwirtschaftlichen Betrieb tätigen Mitinha-
ber, Hoferben sowie Altenteiler (Definition siehe Anhang 2 Ziffer 2.6);
mitversichert sind weiterhin alle in Form einer Personen- oder Kapitalgesell-
schaft ausgelagerten landwirtschaftlichen Betriebstätigkeiten im Außenver-
hältnis in Höhe des Gesellschafts-/Kapitalanteils des Versicherungsnehmers;
hingegen besteht kein Versicherungsschutz für die Wahrnehmung rechtli-
cher Interessen gegenüber der Gesellschaft und deren Mitgesellschaftern
oder Miteigentümern;

b) für den landwirtschaftlichen Verkehrsbereich des Versicherungsnehmers
entsprechend den Bestimmungen des § 28 Absatz (1) b) aa) bis ee);

c) für den landwirtschaftlichen Immobilienbereich für alle vom Versiche-
rungsnehmer

aa) land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen, Grundstücke, Gebäude 
      oder Gebäudeteile, gleich ob sich diese im Eigentum des Versicherungs-
      nehmers, dessen Familie (Definition siehe Anhang 2 Ziffer 2.2), eines 
      Mitinhabers, Hoferben sowie Altenteilers (Definition siehe Anhang 2 
      Ziffer 2.6) befinden oder hinzugepachtet sind;

bb)verpachteten land- und forstwirtschaftlichen genutzten Flächen, Grund-
      stücke, Gebäude oder Gebäudeteile.

(2) Der Versicherungsschutz umfasst

a) für den Berufsbereich gemäß Absatz (1) a)):

-   Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)),

-   Arbeits-Rechtsschutz als Arbeitgeber (§ 2 b) aa), dd)),

-   Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d) aa)),
    (nicht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus gewerblicher, frei-
    beruflicher oder selbstständiger, nicht im Zusammenhang mit dem land-
    wirtschaftlichen Betrieb stehender Tätigkeit),

-   Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)),

-   Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f)),

-   Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) bb)),

-   Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)),

-   Straf-Rechtsschutz („aktiver“ und „passiver“) (§ 2 i)),

-   Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j)),

-   Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (§ 2 k) cc)),

-   Daten-Rechtsschutz (§ 2 l));

b) für den landwirtschaftlichen Verkehrsbereich gemäß Absatz (1) b)):

-   Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)),

-   Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d)),
    (ausgenommen Motorfahrzeuge zu Wasser und in der Luft sowie nicht zu-
    lassungspflichtige Sonderfahrzeuge und Arbeitsmaschinen) auch für von 
    Dritten für die Fahrzeuge des Versicherungsnehmers abgeschlossenen 
    Versicherungsverträge,

-   Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)),

-   Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f)),

-   Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g) aa)),

-   Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)),

-   Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j)),

-   Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (§ 2 k) cc));

c) für den landwirtschaftlichen Immobilienbereich gemäß Absatz (1) c)):

-   Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c)),
    (mit Schadenersatz-Rechtsschutz aus dem versicherten Objekt),

-   Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)),

-   Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) bb)),

-   Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)),

-   Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j)),

-   Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (§ 2 k) cc));

d) den Spezial-Straf-Rechtsschutz für den beruflichen sowie den landwirt-
schaftlichen Immobilienbereich gemäß den Besonderen Bedingungen für
den Spezial-Straf-Rechtsschutz (BB SSR 2018);

e) die erweiterten Leistungen für den beruflichen und landwirtschaftlichen
Immobilienbereich, nämlich:

aa) erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz gemäß § 2 g) bb) auch für die 
      Wahrnehmung rechtlicher Interessen in dem vorgeschalteten Wider-
      spruchsverfahren; Wartezeit: keine;

bb) für im Zusammenhang mit staatlichen Direktzahlungen stehende cross-
      compliance (Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen) Verfahren; War-
      tezeit: keine; Versicherungssumme: 10.000 €;

cc) sofern der Immobilienbereich nicht abgewählt ist, Rechtsschutz auch für 
      die gerichtliche und außergerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interes-
      sen im Zusammenhang mit Bergbauschäden sowie mit Enteignungs-, 
      Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- und im Baugesetzbuch geregelte 
      Angelegenheiten ebenso wie wegen Erschließungs- oder sonstiger Anlie-
      gerabgaben; Wartezeit: drei Monate gemäß § 4 Absatz (4) a); Versiche-
      rungssumme: 1.000 €;

dd)Vertrags-Rechtsschutz gemäß § 2 d) aa) auch für landwirtschaftliche 
      Nebenbetriebe und/oder damit verbundene Nebentätigkeiten des Versi-
      cherungsnehmers; Wartezeit: drei Monate gemäß § 4 Absatz (4) a); Ver-
      sicherungssumme: 10.000 €;

ee) Arbeits-Rechtsschutz gemäß § 2 b) aus kollektivem Arbeits- oder Dienst-
      recht; Wartezeit: drei Monate gemäß § 4 Absatz (4) a); Versicherungs-
      summe: 1.000 € .
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(3) nicht belegt

(4) Der Versicherungsschutz kann in den folgenden Bereichen der berufli-
chen (land- oder forstwirtschaftlichen) Komponente abgewählt werden:

-   Spezial-Straf-Rechtsschutz.

-   Erweiterte Leistungen.

-   Arbeits-Rechtsschutz als Arbeitgeber.

-   Verkehrsbereich.

-   Immobilienbereich.

(5) Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe oder Tod des Versi-
cherungsnehmers, wird ihm bzw. seinen Erben Versicherungsschutz auch für
Rechtsschutzfälle gewährt, die innerhalb von drei Jahren nach der Beendi-
gung des Versicherungsvertrags eintreten und im Zusammenhang mit der im
Versicherungsvertrag genannten Eigenschaft des Versicherungsnehmers
stehen.

(6) Ist der Versicherungsnehmer keine juristische Person oder Personenge-
sellschaft, wandelt sich der Versicherungsvertrag nach Berufsaufgabe in ei-
nen solchen nach § 26 um, soweit nicht anders vereinbart.

Werden die für die Umwandlung des Versicherungsschutzes ursächlichen
Tatsachen dem Versicherer später als sechs Monate nach ihrem Eintritt ange-
zeigt, erfolgt die Umwandlung des Versicherungsschutzes erst ab Eingang
der Anzeige.

(7) Wechselt der Versicherungsnehmer im Versicherungsvertrag bezeichnete
landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich selbst genutzte Flächen, Grund-
stücke, Gebäude oder Gebäudeteile, geht der Versicherungsschutz auf das
neue Objekt über. Versichert sind Rechtsschutzfälle, die im Zusammenhang
mit der Eigennutzung stehen, auch soweit sie erst nach der Übergabe des bis-
herigen Objekts eintreten. Das gleiche gilt für Rechtsschutzfälle, die sich auf
das neue Objekt beziehen und vor dessen geplanter oder tatsächlicher Nut-
zung eintreten.

(8) Der Versicherungsschutz erstreckt sich entsprechend der gewählten Form
auch auf den privaten Bereich des Versicherungsnehmers, der im Versiche-
rungsvertrag genannten Person, der im Betrieb tätigen und/oder wohnhaften
Mitinhaber und Hoferben sowie der Altenteiler (Definition siehe Anhang 2
Ziffer 2.6) und dessen/deren Familie (Definition siehe Anhang 2 Ziffer 2.2).

Es gelten die Bestimmungen des § 26, wobei jedoch die Abwahl einzelner Be-
reiche gemäß § 26 Absatz (5) ebenso wenig verlangt werden kann, wie die
Abwahl des gesamten Privatbereichs.

§ 28 - Rechtsschutz Gewerbe bzw. Rechtsschutz Heilberufe
(1) Versicherungsschutz besteht

a) für die im Versicherungsvertrag bezeichnete, gewerbliche, freiberufliche
oder sonstige selbstständige Tätigkeit des Versicherungsnehmers ein-
schließlich Notdiensten, Praxisvertretungen und vergleichbaren selbstständi-
gen Tätigkeiten des selbstständig tätigen Arzt, Apotheker und Angehöriger
anderer Heilberufe; mitversichert sind die vom Versicherungsnehmer be-
schäftigten Personen (Definition siehe Anhang 2 Ziffer 2.3) in Ausübung ihrer
beruflichen Tätigkeit für den Versicherungsnehmer und der vom Versiche-
rungsnehmer bestellte berufliche Vertreter;

b) für den gewerblichen Verkehrsbereich des Versicherungsnehmers

aa) als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, Leasingnehmer und Fahrer von 
      zulassungspflichtigen oder mit einem Versicherungskennzeichen zu ver-
      sehenden Motorfahrzeugen zu Lande sowie Anhängern;

bb) für alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berech-
      tigte Insassen jedes bei Vertragsabschluss oder während der Vertrags-
      dauer auf den Versicherungsnehmer zugelassenen oder mit einem vom 
      Versicherungsnehmer erworbenen Versicherungskennzeichen versehe-
      nen oder als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorübergehenden 
      Gebrauch gemieteten oder in Obhut gegebenen Motorfahrzeugs zu Lande 
      sowie Anhängers; in der Leistungsart Rechtsschutz im Vertrags- und 
      Sachenrecht umfasst der Versicherungsschutz zusätzlich die Versiche-
      rungsverträge, die Dritte für die Fahrzeuge des Versicherungsnehmers 
      abschließen;

cc) für die vom Versicherungsnehmer beschäftigten Personen (Definition 
      siehe Anhang 2 Ziffer 2.3) sowie den vom Versicherungsnehmer bestell-
      ten beruflichen Vertreter in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit für den 
      Versicherungsnehmer, auch bei Benutzung eigener Motorfahrzeuge wäh-
      rend vom Versicherungsnehmer oder seinem bestellten beruflichen Ver-
      treter angewiesener Dienstfahrten; 

dd) für Motorfahrzeuge zu Wasser und in der Luft sowie für nicht zulassungs-
      pflichtige Sonderfahrzeuge und Arbeitsmaschinen, jedoch ohne Rechts-
      schutz im Vertrags- und Sachenrecht;

ee) für Motorfahrzeuge, die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, 
      aber auf Dritte zugelassen sind, jedoch ohne Rechtsschutz im Vertrags- 
      und Sachenrecht, sofern es sich um einen gewerblichen Verkäufer 
      handelt.

Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene Fahr-
erlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahr-
zeug muss zugelassen oder mit einem Versicherungskennzeichen versehen
sein. Bei vorsätzlichem Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht Rechts-
schutz nur für diejenigen Personen, die von diesem Verstoß ohne Verschul-
den keine Kenntnis hatten. 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte Person
oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursäch-
lich war. Technische Veränderungen des Fahrzeugs, die zum Verlust der
Zulassung führen, fallen nicht unter diese Bestimmung;

c) für den gewerblichen Immobilienbereich für alle vom Versicherungsneh-
mer gewerblich selbst genutzten (ohne Vermietung) Grundstücke, Gebäude
und Gebäudeteile.

Vom Versicherungsnehmer gewerblich selbst genutzte Grundstücke, Gebäu-
de oder Gebäudeteile, die ausschließlich im Eigentum eines Gesellschafters
oder Geschäftsführers bzw. eines Familienangehörigen eines Gesellschafters
oder Geschäftsführers des Versicherungsnehmers stehen, werden Grundstü-
cken, Gebäuden oder Gebäudeteilen gleichgestellt, die sich im Eigentum des
Versicherungsnehmers befinden.

(2) Der Versicherungsschutz umfasst

a) für den Berufsbereich gemäß Absatz (1) a):

-   Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)),

-   Arbeits-Rechtsschutz als Arbeitgeber (§ 2 b) aa), dd)),

-   Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)),

-   Sozialgerichts-Rechtsschutz  (§ 2 f)),

-   Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) bb)),

-   Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)),

-   Straf-Rechtsschutz („aktiver“ und „passiver“) (§ 2 i)),

-   Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j)),

-   Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (§ 2 k) cc)),

-   Daten-Rechtsschutz (§ 2 l));

b) für den gewerblichen Verkehrsbereich gemäß Absatz (1) b):

-   Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)),

-   Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d) bb)),
    als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter und Leasingnehmer von 
    Motorfahrzeugen zu Lande sowie Anhängern, auch für von Dritten für die 
    Fahrzeuge des Versicherungsnehmers abgeschlossenen Versicherungs-
    verträge,

-   Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)),

-   Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f)),

-   Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g) aa)),

-   Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)),

-   Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j)),

-   Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (§ 2 k) cc));

c) für den gewerblichen Immobilienbereich gemäß Absatz (1) c):

-   Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c)),
    (mit Schadenersatz-Rechtsschutz aus dem versicherten Objekt),

-   Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)),

-   Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) bb)),

-   Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)),

-   Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j)),

-   Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (§ 2 k) cc));

d) für selbstständig tätige Ärzte, Apotheker und Angehörige anderer Heilbe-
rufe ferner die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus schuld-
rechtlichen Verträgen im beruflichen Bereich, einschließlich solcher aus
Versicherungsverträgen und anderen so genannten Nebengeschäften (Pra-
xis-Vertrags-Rechtsschutz);

e) den Spezial-Straf-Rechtsschutz für den gewerblichen und Immobilienbe-
reich gemäß den Besonderen Bedingungen für den Spezial-Straf-Rechts-
schutz (BB SSR 2018);

f) die erweiterten Leistungen für den gewerblichen und Immobilienbereich,
soweit diese für selbstständige Ärzte, Apotheker und Heilberufe nicht schon
aufgrund d) gewährt werden, nämlich:

aa) erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz gemäß § 2 g) bb) auch für die 
      Wahrnehmung rechtlicher Interessen in dem vorgeschalteten Wider-
      spruchsverfahren; Wartezeit: keine;

bb) für die außergerichtliche und gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Inte-
      ressen aus eingegangenen Nebengeschäften gemäß § 2 d) bb); Wartezeit: 
      drei Monate gemäß § 4 Absatz (4) a);
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cc) für die außergerichtliche und gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Inte-
      ressen im Rahmen des allgemeinen Vertrags-Rechtsschutzes, sofern ein 
      unmittelbarer Zusammenhang mit Angelegenheiten des Allgemeinen 
      Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) gegeben ist; Wartezeit: drei Monate 
      gemäß § 4 Absatz (4) a); Versicherungssumme: 10.000 €;

dd)sofern der Immobilienbereich nicht abgewählt ist, Rechtsschutz auch für 
      die gerichtliche und außergerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interes-
      sen im Zusammenhang mit Bergbauschäden sowie in Enteignungs-, 
      Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- und im Baugesetzbuch geregelten 
      Angelegenheiten ebenso wie wegen Erschließungs- oder sonstiger Anlie-
      gerabgaben; Wartezeit: drei Monate gemäß § 4 Absatz (4) a); Versiche-
      rungssumme: 1.000 €;

ee) für Ärzte im Rahmen des Sozialgerichts-Rechtsschutz gemäß § 2 f) 
      auch die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im außergerichtlichen 
      Verfahren, die sich aus der Budget-Festsetzung – Vorauszahlungs- und 
      Regressfestsetzungen – durch die zuständigen Gremien der kassenärztli-
      chen Vereinigungen und der Träger der gesetzlichen Krankenversicherun-
      gen wegen unwirtschaftlicher Verordnungsweise und unwirtschaftlicher 
      Behandlungsweise ergeben; Wartezeit: keine; Versicherungssumme 
      1.000 € je Quartal;

ff)   die Wahrnehmung solcher Interessen, die mit einer bevorstehenden oder 
      beendeten freiberuflichen Tätigkeit als Arzt, Apotheker oder Angehöriger
      eines sonstigen Heilberufs in unmittelbarem Zusammenhang stehen;

gg)Arbeits-Rechtsschutz gemäß § 2 b) aus kollektivem Arbeits- oder Dienst-
      recht; Wartezeit: drei Monate gemäß § 4 Absatz (4) a); Versicherungs-
      summe: 1.000 €.

(3) nicht belegt

(4) nicht belegt

(5) Der Versicherungsschutz kann in den folgenden Bereichen der gewerbli-
chen Komponente abgewählt werden:

-   Spezial-Straf-Rechtsschutz.

-   Erweiterte Leistungen.

-   Arbeits-Rechtsschutz als Arbeitgeber.

-   Verkehrsbereich.

-   Immobilienbereich.

(6) Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe oder Tod des Versi-
cherungsnehmers, wird ihm bzw. seinen Erben Versicherungsschutz auch für
Rechtsschutzfälle gewährt, die innerhalb von drei Jahren nach der Beendi-
gung des Versicherungsvertrags eintreten und im Zusammenhang mit der im
Versicherungsvertrag genannten Eigenschaft des Versicherungsnehmers
stehen.

(7) Ist der Versicherungsnehmer keine juristische Person oder Personenge-
sellschaft, wandelt sich der Versicherungsvertrag nach Berufsaufgabe in ei-
nen solchen nach § 26 um, soweit nicht anders vereinbart.

Werden die für die Umwandlung des Versicherungsschutzes ursächlichen
Tatsachen dem Versicherer später als sechs Monate nach ihrem Eintritt ange-
zeigt, erfolgt die Umwandlung des Versicherungsschutzes erst ab Eingang
der Anzeige.

(8) 

a) nicht belegt

b) Der Versicherungsschutz erstreckt sich entsprechend der gewählten Form
auch auf den privaten Bereich des Versicherungsnehmers oder einer im Ver-
sicherungsvertrag genannten Person und dessen/deren Familie (Definition
siehe Anhang 2 Ziffer 2.2), wobei die Bestimmungen des § 26 Anwendung
finden. Die Abwahl einzelner Bereiche gemäß § 26 Absatz (5) kann jedoch
nicht verlangt werden. Lediglich die Abwahl des gesamten Privatbereichs ist
möglich.

Die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Versicherungsverträgen, An-
sprüchen gegen Sozialversicherungsträgern oder wegen Versorgungsan-
sprüchen gegenüber öffentlich-rechtlichen Versorgungswerken, die der
privaten Vorsorge dienen, bleibt jedoch auch bei Abwahl des gesamten Pri-
vatbereichs vom Versicherungsschutz umfasst.

(9) Wechselt der Versicherungsnehmer ein von ihm gewerblich selbst ge-
nutztes Grundstück, Gebäude oder Gebäudeteil, geht der Versicherungs-
schutz auf das neue Objekt über. Versichert sind Rechtsschutzfälle, die im
Zusammenhang mit der Eigennutzung stehen, auch soweit sie erst nach dem
Auszug aus dem bisherigen Objekt eintreten. Das gleiche gilt für Rechts-
schutzfälle, die sich auf ein neues selbst genutztes Objekt beziehen und vor
dessen geplanten oder tatsächlichen Bezug eintreten, gleich ob es sich um
einen Wechsel oder um ein zusätzliches Objekt handelt.

(10) Nimmt der Versicherungsnehmer als natürliche Personen oder Perso-
nengesellschaft eine weitere gewerbliche oder selbstständige Tätigkeit in
Deutschland neu auf, kann er innerhalb von sechs Monaten ab Aufnahme der
weiteren Tätigkeit oder aber bis zur nächsten Hauptfälligkeit den rückwirken-
den Abschluss eines Versicherungsvertrags gemäß § 28 auf der Grundlage
des aktuell gültigen Tarifes verlangen. Dies gilt nicht für Risiken, die der Ver-
sicherer auch nicht gegen einen höheren Beitrag versichert.

(11) Service-Leistung: „Homepage-Prüfung“

Im Rahmen der versicherten gewerblichen Tätigkeit steht dem Versiche-
rungsnehmer einmal im Versicherungsjahr eine rechtliche Prüfung von bis zu
drei deutschsprachigen Homepages (Domain) zu, soweit er diese Homepa-
ges selbst betreibt. Voraussetzung ist, dass die Homepages noch nicht recht-
lich geprüft oder wesentliche Inhalte seit der letzten Prüfung geändert
wurden (Rechtsvorsorge „Homepage-Prüfung“). Deutsches Recht muss an-
wendbar sein.

Die rechtliche Prüfung umfasst wesentliche Inhalte wie zum Beispiel Na-
mens- und Kennzeichnungsrechte der Domain oder Vereinbarkeit des Im-
pressums mit dem Telemediengesetz. Themen wie Gestaltung oder
Rechtschreibung werden nicht bei der Prüfung berücksichtigt.

Hierfür übernimmt der Versicherer je Versicherungsjahr insgesamt bis zu
250 € (zuzüglich Mehrwertsteuer). Es besteht eine Wartezeit von drei Mona-
ten ab Vertragsbeginn. Die Nutzung dieser Rechtsvorsorge setzt einen beste-
henden, nicht gekündigten Versicherungsvertrag voraus.

Der Versicherungsnehmer kann entsprechende Rechtsschutzfälle über das
Kundenportal des Versicherers im Internet melden. Nutzt der Versicherungs-
nehmer dieses Kundenportal und den hierüber vermittelten Rechtsanwalt
und erfolgt die Kommunikation in rein elektronischer Form, trägt der Versi-
cherer die gesamten Kosten dieser Rechtsvorsorge. Der Versicherer verzich-
tet darauf, eine vereinbarte Selbstbeteiligung anzurechnen. Ferner erfolgt
keine Rückstufung im Rahmen eines vereinbarten Schadenfreiheitssystems
(§ 5 Absatz (3) c) cc)). Für das vom Rechtsanwalt erstellte Testat (Prüfzertifi-
kat) ist der Versicherer nicht verantwortlich.

§ 29 - Immobilien-Rechtsschutz

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und dessen
Familie (Definition siehe Anhang 2 Ziffer 2.2) in der im Versicherungsvertrag
bezeichneten Eigenschaft als

a)   Eigentümer,

b)   Vermieter (auch als Eigentümer),

c)   Verpächter (auch als Eigentümer),

d)   Mieter,

e)   Pächter,

f)    Nutzungsberechtigter

von Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen, die im Versicherungsver-
trag bezeichnet sind. Einer Wohneinheit zuzurechnende Garagen oder Kraft-
fahrzeug - Abstellplätze sind immer eingeschlossen.

Eine teilweise gewerblich genutzte Wohneinheit wird einer ausschließlich zu
Wohnzwecken genutzten Wohneinheit gleichgestellt, wenn die gewerbliche
Nutzung weniger als 50 % beträgt. Die Wahrnehmung der rechtlichen Interes-
sen im Zusammenhang mit einer teilweisen gewerblichen Nutzung ist in die-
sen Fällen vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

(2) Der Versicherungsschutz umfasst:

-  Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c)),       
    (mit Schadenersatz-Rechtsschutz aus dem versicherten Objekt),

-  Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)),

-   Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) bb)),

-   Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)),

-   Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j)),

-   Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (§ 2 k) cc)).

(3) 

a) Wechselt der Versicherungsnehmer die im Versicherungsvertrag bezeich-
nete, selbst genutzte Wohnung oder das selbst genutzte Einfamilienhaus,
geht der Versicherungsschutz auf das neue Objekt über. Versichert sind
Rechtsschutzfälle, die im Zusammenhang mit der Eigennutzung stehen, auch
soweit sie erst nach dem Auszug aus dem bisherigen Objekt eintreten. Das
gleiche gilt für Rechtsschutzfälle, die sich auf das neue Objekt beziehen und
vor dessen geplantem oder tatsächlichem Bezug eintreten. Entsprechendes
gilt, wenn der Versicherungsnehmer ein Objekt wechselt, das er für seine ge-
werbliche, freiberufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit selbst nutzt.

b) Erwirbt der Versicherungsnehmer während der Versicherungsdauer eine
zur Vermietung bestimmte Wohneinheit oder ändert sich die Nutzung einer
bereits versicherten Wohneinheit und ist der Versicherungsnehmer mit sei-
nen sonstigen Risiken gemäß § 26 und/oder § 27 und/oder § 28 bei dem
Versicherer versichert, so kann er innerhalb von sechs Monaten nach Ab-
schluss des notariellen Kaufvertrags oder erfolgter Nutzungsänderung oder
aber bis zur nächsten Hauptfälligkeit danach verlangen, dass der Versiche-
rungsschutz hierauf rückwirkend erstreckt wird. Wartezeiten bleiben hierbei
unberücksichtigt, es sei denn die Wartezeit beträgt im Hinblick auf die Eigen-
bedarfskündigung zwölf Monate.
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Anhang 1: Berufsgruppe (B-Tarif)
Die Beiträge der Berufsgruppe B gelten bei 

-   Rechtsschutz Privat comfort (§ 26 ARB 2018),

-   Verkehrs-Rechtsschutz (§ 21 ARB 2018) unter folgenden Voraussetzungen:

1. Der Versicherungsnehmer ist 

-   Beamter, 

-   Richter, 

-   Berufssoldat oder Soldat auf Zeit der Bundeswehr (nicht Teilnehmer am 
    Bundesfreiwilligendienst),

-   Angestellter, Arbeiter oder Auszubildender bei einer der nachstehend 
    aufgeführten juristischen Personen und Einrichtungen und 

seine nicht selbstständige und der Lohnsteuer unterliegende Tätigkeit bean-
sprucht mindestens 50 % der normalen Arbeitszeit.

a) Gebietskörperschaft, Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des deutschen öf-
fentlichen Rechts.

b) Juristische Person des Privatrechts, die im Hauptzweck Aufgaben wahr-
nimmt, die sonst der deutschen öffentlichen Hand obliegen würden, wenn

-   an ihrem Grundkapital juristische Personen des öffentlichen Rechts mit 
    mindestens 50 % beteiligt sind oder

-   sie Zuwendungen aus deutschen öffentlichen Haushalten zu mehr als der 
    Hälfte ihrer Haushaltsmittel erhält (§ 23 Bundeshaushaltsordnung oder 
    die entsprechenden haushaltsrechtlichen Vorschriften der Länder).

c) Deutsche mildtätige und kirchliche Einrichtung (§§ 53, 54 Abgabenord-
nung)

d) Gemeinnützig anerkannte deutsche Einrichtung (§ 52 Abgabenordnung),
die im Hauptzweck der Gesundheitspflege und Fürsorge oder der Jugend-
und Altenpflege dienen oder die im Hauptzweck durch Förderung der Wissen-
schaft, Kunst, Religion, der Erziehung oder der Volks- und Berufsbildung dem
Allgemeinwohl auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet nutzt.

e) Selbsthilfeeinrichtung der Angehörigen des deutschen öffentlichen Diens-
tes.

2. Der Versicherungsnehmer ist Pensionär, Rentner oder beurlaubter Ange-
höriger des öffentlichen Dienstes, wenn er die Voraussetzungen von 1. unmit-
telbar vor seinem Eintritt in den Ruhestand bzw. vor seiner Beurlaubung
erfüllt hat und nicht anderweitig berufstätig ist.

3. Der Versicherungsnehmer ist eine nicht berufstätige versorgungsberech-
tigte Witwe (Witwer) von einem Beamten, Richter, Angestellten, Arbeiter, Be-
rufssoldaten oder Soldaten auf Zeit der Bundeswehr, Pensionär oder Rentner,
der jeweils bei seinem Tode die Voraussetzungen von 1. oder 2. erfüllt hat.

4. Der Versicherungsnehmer ist ein Familienangehöriger von einem Beam-
ten, Richter, Angestellten, Arbeiter, Berufssoldaten oder Soldaten auf Zeit der
Bundeswehr, Pensionär oder Rentner, der die Voraussetzungen 1., 2. oder 3.
erfüllt. Voraussetzung ist, dass der Familienangehörige nicht erwerbstätig ist
und mit der vorher genannten Person in häuslicher Gemeinschaft lebt und
von ihr unterhalten wird.

Anhang 2: Definitionen
1 Versicherte Bereiche

1.1 Gewerbliche Komponente

1.1.1 Berufsbereich

1.1.2 Verkehrsbereich

1.1.3 Immobilienbereich

1.2 Private Komponente

1.2.1 Privatbereich

1.2.2 Berufsbereich

1.2.3 Verkehrsbereich

1.2.4 Immobilienbereich

2 Versicherter Personenkreis

2.1 Der Versicherungsnehmer:

Versicherungsnehmer kann sein, dessen Wohnsitz oder bei Gewerbetreiben-
den dessen Niederlassung im Gebiet von Deutschland liegt.

Liegt kein Wohnsitz im Gebiet von Deutschland vor, kann für maximal drei
Jahre Versicherungsschutz geboten werden. Voraussetzung hierfür ist, dass
der Versicherungsnehmer beim seinerzeitigen Vertragsschluss seinen Wohn-
sitz im Gebiet von Deutschland hatte und einen inländischen Postbevoll-
mächtigten benennt.

2.2 Die Familie des Versicherungsnehmers, das heißt:

2.2.1 Der Ehegatte, eingetragene Lebenspartner oder der im Versicherungs-
vertrag genannte oder laut Melderegister in häuslicher Gemeinschaft mit
dem Versicherungsnehmer lebende nichteheliche Lebenspartner (auch
gleichgeschlechtlich).

2.2.2 Minderjährige und unverheiratete bzw. nicht in einer Lebenspartner-
schaft lebende, volljährige Kinder ohne Altersgrenze, letztere jedoch längs-
tens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte
berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt er-
halten (häusliche Gemeinschaft ist nicht nötig).

Wartezeiten für Studiengänge, Zeiten zwischen zwei Ausbildungsstufen,
Grundwehrdienst, freiwilliger Wehrdienst, Zivildienst, freiwilliges soziales
Jahr gelten als Zeiten, während denen Mitversicherung besteht.

Darüber hinaus sind Kinder mitversichert, solange für diese ein Kindergeld-
oder Kinderfreibetragsanspruch besteht.

Mitversichert sind ferner die Kinder mitversicherter Kinder.

2.2.3 Die in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer leben-
den, allein stehenden Elternteile oder nicht (mehr) erwerbstätigen Eltern des
Versicherungsnehmers, des Ehegatten, eingetragenen Lebenspartners oder
des nichtehelichen Lebenspartners (auch gleichgeschlechtlich).

2.3 Beschäftigte Personen, das heißt:
Personen, die in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit für den Versicherungs-
nehmer beschäftigt oder freiberuflich tätig sind, das heißt: Vollzeitbeschäf-
tigte, Heimarbeiter, Teilzeitangestellte (zum Beispiel Pauschalbesteuerte),
Saison-, Leiharbeiter und Auszubildende sowie freie Mitarbeiter/Subunter-
nehmer, letztere nur, wenn ihnen ein Fahrzeug vom Versicherungsnehmer zur
Verfügung gestellt wird.

2.4 Vereinsmitglieder, das heißt:
Die gesetzlichen Vertreter des Vereins, Angestellte des Vereins und Mitglie-
der, soweit diese im Rahmen der Aufgaben tätig sind, die ihnen gemäß Sat-
zung obliegen.

2.5 Berechtigte Fahrer und Insassen von Fahrzeugen, die auf den Versiche-
rungsnehmer zugelassen sind; zusätzlich in der Leistungsart Rechtsschutz
im Vertrags- und Sachenrecht die Versicherungsverträge, die Dritte für die
Fahrzeuge des Versicherungsnehmers abschließen.

2.6 Mitinhaber und Hoferben, die im Betrieb des Versicherungsnehmers tätig
und/oder wohnhaft sind, wenn diese im Versicherungsvertrag genannt sind
oder laut Melderegister in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungs-
nehmer leben sowie Altenteiler.

2.7 Hat der Versicherungsnehmer den Single-Tarif vereinbart, besteht Versi-
cherungsschutz für die Single-Familie.

Single-Familie heißt:

-   Der alleinstehende/alleinerziehende und unverheiratete (ledige, geschie-
    dene, verwitwete) oder getrennt lebende Versicherungsnehmer.

-   Kinder des Versicherungsnehmers (Definition siehe Ziffer 2.2.2).

-   Der in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer lebende, 
    alleinstehende Elternteil oder die nicht (mehr) erwerbstätigen Eltern des 
    Versicherungsnehmers.

Anhang 3: Merkmale zur Beitragsberechnung
Bei der Beitragsberechnung werden folgende Merkmale berücksichtigt:

1. Zahlungsart.

2. Zahlungsperiode.

3. Zahlungsverhalten des Versicherungsnehmers/Bonitätsinformationen 
    zum Versicherungsnehmer.

4. Berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers.

5. Familienstand des Versicherungsnehmers.

6. Alter des Versicherungsnehmers.

7. Postleitzahl und Ort des Wohnsitzes des Versicherungsnehmers.

8. Vorschadenverlauf.

9. Fahrzeugart.

10. Anzahl der versicherten Risiken.

Anhang 4: Schadenfreiheitssystem
Bei der Schadenfreiheit vermindert sich die generelle Selbstbeteiligung bei
bestehenden, nicht gekündigten Verträgen wie folgt:
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B

„schadenfreie Versiche-
rungsjahre“ (SF-Klasse)

Selbstbeteiligung
verringert sich um

Rückstufung im Rechts-
schutzfall nach SF-Klasse

0 - -

1 - 0

2 1/3 0

3 2/3 0

4 3/3 0

5 3/3 2

6 3/3 3

7 3/3 4
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I.  Bonuskundenprogramm
(Diese Besonderen Bedingungen gelten als vereinbart, wenn ein Bündel-

nachlass berücksichtigt wurde.)

Voraussetzungen für den Bündelnachlass sind:

a) Für den Versicherungsnehmer bestehen mindestens drei aktive Versiche-

rungsverträge bei dem Itzehoer Versicherungsverein und/oder der Itzehoer Le-

bensversicherungs-AG und

b) jeder der drei Verträge hat einen Beitrag von mindestens 50 € pro Kalender-

jahr und

c) die Verträge wurden nicht über den Direktvertrieb (AdmiralDirekt) abge-

schlossen und decken mindestens drei der nachfolgend genannten Sparten ab:

     

Kraftfahrt, Rechtsschutz, Allgemeine Haftpflicht, Allgemeine Unfall, Hausrat,

Wohngebäude, Sonstige Sachversicherung, Lebensversicherung.

Die Voraussetzungen sind auch erfüllt, wenn diese Versicherungen 

-     auf den Namen des in häuslicher Gemeinschaft lebenden Ehepartners, ein-

     getragenen Lebenspartners nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz oder 

     sonstigen Lebenspartners oder der in häuslicher Gemeinschaft lebenden 

     Verwandten (zum Beispiel Kinder oder Eltern) bestehen oder

-     im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge von dem Arbeitgeber des 

     Versicherungsnehmers abgeschlossen wurden und der Versicherungsneh-

     mer versicherte Person ist.

Fällt eine der Voraussetzungen während der Vertragslaufzeit fort, entfällt dieser

besondere Nachlass bei diesem Vertrag zur nächsten Beitragsfälligkeit. Der

sich dann ergebende Beitrag ist der jeweiligen Beitragsrechnung zu entneh-

men.

Der Bonuskundennachlass ist nicht möglich 

-     bei Verträgen, zu denen ein Kooperationsnachlass vereinbart wurde,

-     bei Verträgen, die über Sonderkonzepte/Rahmenvereinbarungen abge-

     schlossen wurden,

-     bei Rechtsschutzversicherungen mit der compact-Deckung.

II.  Spezial-Straf-Rechtsschutz (BB SSR 2018)
(Diese Besonderen Bedingungen gelten nur als vereinbart, wenn der Spezi-

al-Straf-Rechtsschutz ausdrücklich beantragt und im Versicherungsvertrag

beurkundet wurde.)

(1) Gegenstand der Versicherung

(1) Der Versicherer trägt die unter Ziffer (5) aufgeführten Kosten in Straf- und

Ordnungswidrigkeitsverfahren sowie in standes- und disziplinarrechtlichen

Verfahren, wenn im Zusammenhang mit der im Versicherungsvertrag genann-

ten Tätigkeit oder eines darauf bezogenen Ehrenamtes bzw. eines beruflichen

oder privaten Tuns oder Unterlassens der Versicherten in Straf- und Ordnungs-

widrigkeitsverfahren gegen diese ermittelt wird, Versicherte beschuldigt oder

als Zeugen vernommen werden oder standes- oder disziplinarrechtliche Ver-

fahren gegen Versicherte eingeleitet werden.

(2) Geht es in Strafverfahren um eine Straftat, deren fahrlässige Begehung

nicht strafbar ist, besteht mit Ausnahme der Kosten für den Zeugenbeistand

– Ziffer (5) Absatz (2) b) – nur dann Versicherungsschutz, wenn der Versiche-

rungsnehmer selbst betroffen ist oder der Rechtsschutzgewährung zustimmt

und es nicht um ein Verbrechen geht.

Im versicherten gewerblichen Bereich des Rechtsschutz Gewerbe oder des

Rechtsschutz Heilberufe gemäß § 28 ARB 2018 sind auch Verbrechen vom

Versicherungsschutz umfasst.

(3) Soweit in den Bestimmungen nichts anderes geregelt ist, gelten für den Ver-

sicherungsschutz die §§ 4 bis 20 ARB 2018.

(2) Versicherte 

(1) Versicherungsschutz besteht für die Versicherten. Versicherte sind der Ver-
sicherungsnehmer und die im Versicherungsvertrag genannten sonstigen na-
türlichen oder juristischen Personen. Seine gesetzlichen Vertreter und
sämtliche Betriebsangehörige einschließlich der Betriebsärzte, Praktikanten
und Leiharbeiter sind bei Verstößen, die sie in Ausübung ihrer dienstlichen Ver-
richtung für den Versicherungsnehmer begehen oder begangen haben sollen
ebenfalls mitversichert.

Für Betriebsangehörige besteht Versicherungsschutz auch, soweit sie im Be-
trieb des Versicherungsnehmers tätig werden in der Eigenschaft als Fachkräfte
für Arbeitssicherheit (gemäß Arbeitssicherheitsgesetz), Sicherheitsbeauftragte
(gemäß § 22 Sozialgesetzbuch VII (SGB)), Immissionsschutzbeauftragte, Da-
tenschutzbeauftragte, Strahlenschutzbeauftragte, Beauftragte für Gewässer-
schutz und/oder Abfallbeseitigung und dergleichen.

Für Ärzte besteht Versicherungsschutz auch bei Erste Hilfe Leistungen.

Versicherungsschutz erhalten auch die aus den Diensten des Versicherungs-
nehmers ausgeschiedenen Personen für Rechtsschutzfälle, die sich aus ihrer
früheren Tätigkeit für den Versicherungsnehmer ergeben.

Niederlassungen (Betriebsstätten einschließlich Lager, Verkaufsbüro und der-
gleichen) sind mitversichert, soweit sie nicht rechtlich selbstständig sind.

(2) Die den Versicherungsnehmer betreffenden Bestimmungen gelten sinnge-
mäß auch für die übrigen Versicherten. Der Versicherungsnehmer kann jedoch
widersprechen, wenn ein anderer Versicherter Rechtsschutz verlangt.

(3) Ändert sich die versicherte Tätigkeit oder wird diese dadurch beendet, dass
der Versicherungsnehmer in einer anderen nach diesen Versicherungsbedin-
gungen versicherbaren Eigenschaft bei derselben oder einer anderen juristi-
schen Person tätig wird, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf die
neue Tätigkeit. Eine neue Tätigkeit ist dem Versicherer innerhalb einer Frist von
drei Monaten anzuzeigen.

Sofern die neue Tätigkeit nach dem Tarif des Versicherers aber nicht übernom-
men wird, hat der Versicherer das Recht, den Vertrag innerhalb eines Monats
ab Kenntnisnahme mit einer Frist von einem Monat zu kündigen.

Beruht eine verspätete Anzeige auf grober Fahrlässigkeit, kann der Versicherer
je nach der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chend die Leistung im Verhältnis kürzen.

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass die verspätete Meldung nicht grob
fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz uneingeschränkt bestehen.

(3) Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten

(1) Bei Straftaten entfällt rückwirkend der Versicherungsschutz, wenn der Ver-
sicherte rechtskräftig wegen Vorsatzes verurteilt wird. Der Versicherte ist dann
verpflichtet, dem Versicherer die Kosten zu erstatten, der dieser für die Vertei-
digung wegen des Vorwurfs eines vorsätzlichen Verhaltens getragen hat.

Im versicherten gewerblichen Bereich des Rechtsschutz Gewerbe oder des
Rechtsschutz Heilberufe gemäß § 28 ARB 2018 entfällt der Versicherungs-
schutz bei rechtskräftiger Verurteilung wegen einer Vorsatzstraftat nicht, wenn
das Verfahren mit einem Strafbefehl abgeschlossen wird.

(2) Versicherungsschutz besteht nicht in Straf- und Ordnungswidrigkeitsver-
fahren, wenn es

a) ausschließlich darum geht, als Führer von Kraftfahrzeugen eine verkehrs-
rechtliche Bestimmung für den Straßenverkehr verletzt zu haben;

b) darum geht, eine Vorschrift des Kartellrechts sowie eine andere Straf- oder
Ordnungswidrigkeitsvorschrift verletzt zu haben, welche in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit Kartellverfahren verfolgt wird.

(3) Der sonst weltweit gegebene Versicherungsschutz ist für als Gewerbetrei-
bende/Selbstständige Versicherte auf den örtlichen Geltungsbereich des § 6
(1) ARB 2018 beschränkt.

C.  Besondere Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung

C



C
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(4) Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz

Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutzfalls inner-
halb des vereinbarten Zeitraums.

(1) Als Rechtsschutzfall für die Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren gilt
die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen den Versicherten. Als einge-
leitet gilt ein Ermittlungsverfahren, wenn es bei der zuständigen Behörde als
solches verfügt ist.

(2) Als Rechtsschutzfall für den Zeugenbeistand gilt die mündliche oder schrift-
liche Aufforderung an den Versicherten zur Zeugenaussage.

(3) Als Rechtsschutzfall für die standes- und disziplinarrechtlichen Verfahren
gilt die Einleitung eines standes- oder disziplinarrechtlichen Verfahrens gegen
den Versicherten.

(4) nicht belegt

(5) Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe des Versicherungs-
nehmers, wird den Versicherten Versicherungsschutz auch für Rechtsschutz-
fälle gewährt, die innerhalb von drei Jahren nach Beendigung des
Versicherungsvertrags eintreten und im Zusammenhang mit der im Versiche-
rungsvertrag genannten Tätigkeit des Versicherungsnehmers stehen.

(5) Leistungsumfang

Der Versicherer trägt

(1) Verfahrenskosten

Die dem Versicherten auferlegten Kosten der versicherten Verfahren ein-
schließlich Strafvollstreckungsverfahren.

(2) Rechtsanwaltskosten

Im Rahmen der versicherungsvertraglichen Vereinbarungen die angemessene
Vergütung einer geschlossenen, nicht vom Erfolg abhängigen, Honorarverein-
barung, sowie die üblichen Auslagen eines vom Versicherten beauftragten
Rechtsanwalts für 

a) die Verteidigung des Versicherten in Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfah-
ren einschließlich Strafvollstreckungsverfahren (zur Verteidigung kann auch die
notwendige Interessenwahrnehmung für den Versicherungsnehmer oder die
versicherte Person gehören, die durch das Bekanntwerden von verdeckten Er-
mittlungen erforderlich wird);

b) den Zeugenbeistand in Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren, wenn der
Versicherte als Zeuge vernommen wird und die Gefahr einer Selbstbelastung
angenommen werden muss;

c) eine verwaltungsrechtliche Tätigkeit des Rechtsanwalts, welche dazu dient,
die Verteidigung in eingeleiteten Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren, die
vom Versicherungsschutz erfasst werden, zu unterstützen;

d) die Verteidigung des Versicherten in standes- und disziplinarrechtlichen Ver-
fahren.

Die Angemessenheit der zwischen dem Rechtsanwalt und dem Versicherten
vereinbarten Vergütung prüft der Versicherer in entsprechender Anwendung
von § 3 a des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG). Nach dieser Vorschrift
kann eine mit dem Rechtsanwalt vereinbarte Vergütung, die unter Berücksich-
tigung aller Umstände unangemessen hoch ist, auf den angemessenen Betrag
gekürzt werden.

Für die außergerichtliche Interessenwahrnehmung entstandene Rechtsan-
waltskosten gelten insbesondere als unangemessen, wenn diese je Versiche-
rungsfall und versicherter Person das 20-fache der konkret verwirklichten
Gebührentatbestände der gesetzlichen Höchstgebühr überschreiten. Kopier-
kosten im Rahmen der Auslagen des Rechtsanwalts werden bis zu 10 % der
vom Versicherer zu tragenden Gesamtkosten, bis zu einer Teilversicherungs-
summe von 1.000 € je Versicherungsfall übernommen.  

(3) Reisekosten des Rechtsanwalts

Für notwendige Reisen des Rechtsanwalts des Versicherten an den Ort des zu-
ständigen Gerichts oder den Sitz der für den vom Versicherungsschutz erfass-
ten Verfahren zuständigen Behörde. Die Reisekosten werden bis zur Höhe der
für Geschäftsreisen von deutschen Rechtsanwälten geltenden Sätze übernom-
men.

(4) Sachverständigenkosten

Im Rahmen der versicherungsvertraglichen Vereinbarungen die angemessenen
Kosten der vom Versicherten in Auftrag gegebenen Sachverständigengutach-
ten, die für seine Verteidigung in Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren er-
forderlich sind.

(5) Reisekosten der Versicherten ins Ausland

Die Reisekosten des Versicherten für Reisen an den Ort des zuständigen aus-
ländischen Gerichts, wenn dieses das persönliche Erscheinen der Person an-
geordnet hat. 

Die Reisekosten werden bis zur Höhe der für Geschäftsreisen von deutschen
Rechtsanwälten geltenden Sätze übernommen.

(6) Übersetzungskosten

Der Versicherer sorgt für die Übersetzung der für die Verteidigung und den Zeu-
genbeistand im Ausland notwendigen schriftlichen Unterlagen und trägt die da-
bei anfallenden Kosten, sowie die Kosten eines notwendigen Übersetzers
(Dolmetschers).

(7) Nebenklagekosten

Die gesetzliche Vergütung des für den gegnerischen Nebenkläger tätigen
Rechtsanwalts, soweit der Versicherte durch deren Übernahme eine Einstel-
lung des gegen ihn anhängigen Strafverfahrens erreicht hat, obwohl ein hinrei-
chender Tatverdacht fortbestand.

(8) Firmenstellungnahme

Die angefallenen Kosten, damit gegebenenfalls durch eine Firmenstellungnah-
me die Ausweitung des Ermittlungsverfahrens auf Betriebsangehörige vermie-
den werden kann.

III.Vermögensschaden-Rechtsschutz für Aufsichtsräte, Vor-
stände, Unternehmensleiter und Geschäftsführer (BB VSR
2018)
(Diese Besonderen Bedingungen gelten nur als vereinbart, wenn der Ver-
mögensschaden-Rechtsschutz für Aufsichtsräte, Vorstände, Unterneh-
mensleiter und Geschäftsführer ausdrücklich beantragt und im
Versicherungsvertrag beurkundet wurde.)

(1) Gegenstand der Versicherung

(1) Der Versicherer sorgt für die notwendige gerichtliche Wahrnehmung der
rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers und trägt die dem Versiche-
rungsnehmer hierbei entstehenden Kosten, wenn dieser aufgrund der in
Europa oder in den außereuropäischen Anliegerstaaten des Mittelmeeres gel-
tenden Haftpflichtbestimmungen wegen des Ersatzes von Vermögensschäden
gerichtlich in Anspruch genommen wird.

(2) Vermögensschaden ist jeder Schaden, der weder Personenschaden (Tö-
tung, Verletzung des Körpers oder Schädigung der Gesundheit von Menschen)
noch Sachschaden (Beschädigung, Verderben, Vernichtung oder Abhanden-
kommen von Sachen) ist und sich auch nicht aus solchen Schäden herleitet.

(3) Versicherungsschutz wird dem Versicherungsnehmer gewährt in seiner Ei-
genschaft als

-     Aufsichtsrats-  oder Beiratsmitglied

-    Vorstandsmitglied

-    Leiter

-     Geschäftsführer

einer juristischen Person des Privatrechts, soweit deren Sitz in Deutschland
liegt. Die Eigenschaft, für die Versicherungsschutz gewährt wird, und die juris-
tischen Personen, für die der Versicherungsnehmer tätig ist, sind im Versiche-
rungsver trag zu bezeichnen. Offene Handelsgesellschaften und
Kommanditgesellschaften werden juristischen Personen gleichgestellt.

(4) Soweit in den Bestimmungen nichts anderes geregelt, gelten für den Versi-
cherungsschutz die §§ 4 bis 20 ARB 2018.

(2) Rechtsschutz für Dritte

(1) Der Versicherungsvertrag kann auch vom Versicherungsnehmer zugunsten
des jeweiligen Inhabers einer bestimmten Stellung in dessen nach Ziffer (1) Ab-
satz (3) versicherbaren Eigenschaft abgeschlossen werden. Es können auch
Vorstand, Aufsichtsrat oder Beirat beziehungsweise alle Leiter oder Geschäfts-
führer einer juristischen Person in einem Vertrag versichert werden.

(2) Bei einem Versicherungsvertrag nach Absatz (1) kann nur derjenige Versi-
cherungsansprüche geltend machen, zu dessen Gunsten der Versicherungs-
nehmer den Versicherungsver trag abgeschlossen hat. Ist eine
Personenmehrheit der Begünstigte, kann jedes Mitglied der Personenmehrheit
Versicherungsansprüche geltend machen. Alle hinsichtlich des Versicherungs-
nehmers geltenden Bestimmungen sind sinngemäß für und wider den Begüns-
tigten anzuwenden.
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(3) Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten

(1) Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf die Abwehr von Haftpflicht-
ansprüchen

a) wegen wissentlichem Abweichen von Gesetz, Vorschrift oder Anweisung
oder aus einer sonstigen wissentlichen Pflichtverletzung als Folge eines Ver-
mögensschadens;

b) die aufgrund Vertrags oder besonderer Zusage über den Umfang der gesetz-
lichen Haftpflicht hinausgehen.

(2) Es besteht kein Versicherungsschutz für Versicherungsfälle des Versiche-
rungsnehmers oder Begünstigten einer Personenmehrheit, wenn der Rechts-
schutzfall dem Versicherer nicht innerhalb von drei Jahren nach Beendigung
des Versicherungsvertrags beziehungsweise nach Ausscheiden des Begüns-
tigten aus dem Versicherungsvertrag gemeldet wird. Diese Frist beträgt fünf
Jahre, wenn Tod des Versicherungsnehmers beziehungsweise des Begünstig-
ten oder Berufsaufgabe aus Alters- oder Krankheitsgründen die Beendigung
des Versicherungsvertrags beziehungsweise das Ausscheiden des Begünstig-
ten aus dem Versicherungsvertrag verursacht haben.

(4) Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz

Zusätzlich zu den Bestimmungen von § 4 ARB 2018 gilt:

(1) Aufgrund besonderer Vereinbarung kann der Versicherungsschutz auf Ver-
sicherungsfälle, die bis zu zwei Jahre vor Versicherungsbeginn eingetreten
sind, erweitert werden. Für die vor Versicherungsbeginn eingetretenen Versi-
cherungsfälle wird nur Versicherungsschutz gewährt, soweit diese weder dem
Versicherungsnehmer noch dem Begünstigten bei Abschluss der besonderen
Vereinbarung bekannt waren.

(2) Zusätzlich kann der Versicherungsschutz auf Rechtsschutzfälle ausgedehnt
werden, die bis zu drei Jahre nach Beendigung des Versicherungsvertrags ein-
treten.

(5) Leistungsumfang

(1) Zusätzlich zu den Leistungen von § 5 ARB 2018 trägt der Versicherer

a) die Vergütung aus einer Honorarvereinbarung des Versicherungsnehmers
mit einem für ihn tätigen Rechtsanwalt, soweit die gesetzliche Vergütung, die
ohne Honorarvereinbarung entstanden wäre, vom Versicherer im Rahmen von
§ 5 ARB 2018 getragen werden müsste;

b) die Kosten für ein vom Versicherungsnehmer eingeholtes Sachverständi-
gengutachten, soweit der Versicherer sich zu deren Übernahme schriftlich be-
reit erklärt.

(2) Der Versicherer trägt nicht die Kosten einer negativen Feststellungsklage,
eines Streitbeitritts oder einer Streitverkündung des Versicherungsnehmers, es
sei denn, dass der Versicherer sich zu deren Übernahme schriftlich bereit er-
klärt.

(6) Tätigkeitswechsel

(1) Ändert sich die versicherte Tätigkeit oder wird diese dadurch beendet, dass
der Versicherungsnehmer in einer anderen nach diesen Besonderen Bedingun-
gen versicherbaren Eigenschaft bei derselben oder einer anderen juristischen
Person tätig wird, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf die neue Tä-
tigkeit. Eine neue Tätigkeit ist dem Versicherer innerhalb einer Frist von drei
Monaten anzuzeigen.

Sofern die neue Tätigkeit nach dem Tarif des Versicherers aber nicht übernom-
men wird, hat der Versicherer das Recht, den Vertrag innerhalb eines Monats
ab Kenntnisnahme mit einer Frist von einem Monat zu kündigen. 

Beruht eine verspätete Anzeige auf grober Fahrlässigkeit, kann der Versicherer
je nach der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chend die Leistung im Verhältnis kürzen. 

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass die verspätete Meldung nicht grob
fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz uneingeschränkt bestehen.

(2) Auf eine Versicherung für Dritte (Ziffer (2)) ist diese Vorschrift nicht an-
wendbar.

IV. Pensionspferde bei landwirtschaftlichen Betrieben
(Diese Besonderen Bedingungen gelten nur als vereinbart, wenn sie aus-
drücklich beantragt und im Versicherungsvertrag beurkundet wurden.)

Der Versicherungsschutz umfasst auch die Wahrnehmung der rechtlichen In-
teressen im Zusammenhang mit den im landwirtschaftlichen Betrieb eingestell-
ten Pensionspferden. Unabhängig von der vereinbarten Selbstbeteiligung gilt
für diese Fälle eine Selbstbeteiligung von 10 % mindestens 500 € je Rechts-
schutzfall. Die Bestimmungen zu der vertraglich vereinbarten Selbstbeteiligung
nach § 5 Absatz (3) c) ARB 2018 finden keine Anwendung. 

V. Reiterhof bei landwirtschaftlichen Betrieben
(Diese Besonderen Bedingungen gelten nur als vereinbart, wenn sie aus-
drücklich beantragt und im Versicherungsvertrag beurkundet wurden.)
Der Versicherungsschutz umfasst auch die Wahrnehmung der rechtlichen In-
teressen im Zusammenhang mit dem im Versicherungsschein genannten Rei-
terhof.
Kein Versicherungsschutz besteht aus dem An- oder Verkauf von Reittieren.
Unabhängig von der vereinbarten Selbstbeteiligung gilt für diese Fälle eine
Selbstbeteiligung von 10 % mindestens 500 € je Rechtsschutzfall. Die Bestim-
mungen zu der vertraglich vereinbarten Selbstbeteiligung nach § 5 Absatz (3)
c) ARB 2018 finden keine Anwendung.

VI. Pferdezucht / -handel bei landwirtschaftlichen Betrieben
(Diese Besonderen Bedingungen gelten nur als vereinbart, wenn sie aus-
drücklich beantragt und im Versicherungsvertrag beurkundet wurden.)
Der Versicherungsschutz umfasst auch die Wahrnehmung der rechtlichen In-
teressen im Zusammenhang mit der vom Versicherungsnehmer auf seinem
landwirtschaftlichen Betrieb betriebenen Pferdezucht bis zu einer Versiche-
rungssumme von 10.000 € je Rechtsschutzfall.
Kein Versicherungsschutz besteht bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit der
Prämierung / Körung von Pferden sowie bei  Bedeckungsstreitigkeiten. Unab-
hängig von der vereinbarten Selbstbeteiligung gilt für diese Fälle eine Selbstbe-
teiligung von 10 % mindestens 500 € je Rechtschutzfall. Die Bestimmungen
zu der vertraglich vereinbarten Selbstbeteiligung nach § 5 Absatz (3) c) ARB
2018 finden keine Anwendung. C



D

– 22 –

1.  Inhalt der Versicherung

§ 1 - Aufgaben der Rechtsschutzversicherung

Der Versicherer erbringt die für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen
des Versicherungsnehmers oder des Versicherten erforderlichen Leistungen
im vereinbarten Umfang (Rechtsschutz).

§ 2 - Leistungsarten

Der Umfang des Versicherungsschutzes kann in den Formen des § 21 bis 
§ 29 vereinbart werden. Je nach Vereinbarung umfasst der Versicherungs-
schutz

a) Schadenersatz-Rechtsschutz 
für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, soweit diese nicht
auch auf einer Vertragsverletzung oder einer Verletzung eines dinglichen
Rechtes an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen beruhen;

b) Arbeits-Rechtsschutz 
aa) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Arbeitsverhältnissen 
      und aus öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen hinsichtlich dienst- 
      und versorgungsrechtlicher Ansprüche, einschließlich solcher aus arbeit-
      nehmerähnlichen Verhältnissen, soweit die Zuständigkeit von Arbeits- 
      oder Verwaltungsgerichten gegeben ist;

bb)nicht belegt

cc) nicht belegt

dd) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen beim Abschluss einer Aufhe-
      bungsvereinbarung, mit der ein Beschäftigungsverhältnis gemäß aa) und 
      sich daraus ergebende Ansprüche erledigt sind, bis zu einer Versiche-
      rungssumme von 1.000 €, 

c) Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Miet- und Pachtverhältnis-
sen, sonstigen Nutzungsverhältnissen und dinglichen Rechten, die Grundstü-
cke, Gebäude oder Gebäudeteile zum Gegenstand haben;

d) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (auch über Internet geschlos-
sene Verträge), soweit der Versicherungsschutz nicht in den Leistungsarten
a), b) oder c) enthalten ist;

aa) im privaten  Bereich für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus 
      privatrechtlichen Schuldverhältnissen und dinglichen Rechten;

bb)nicht belegt

e) Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in steuer- und abgaberechtli-
chen Angelegenheiten vor deutschen Finanz- und Verwaltungsgerichten; 

f) Sozialgerichts-Rechtsschutz 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor deutschen Sozialgerichten
und für das vorgeschaltete Widerspruchsverfahren im privaten Bereich;

g) Verwaltungs-Rechtsschutz 
aa) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in verkehrsrechtlichen Ange-
      legenheiten vor Verwaltungsbehörden und vor Verwaltungsgerichten;

bb) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in nichtverkehrsrechtlichen 
      Angelegenheiten vor deutschen Verwaltungsgerichten (erweiterter Ver-
      waltungs-Rechtsschutz). Dies gilt nicht für die unter die Leistungsart § 2 
      b) fallenden beamtenrechtlichen Streitigkeiten sowie für die Leistungsart 
      § 2 c) Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz;

h) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz 
für die Verteidigung in Disziplinar- und Standesrechtsverfahren;

i1) „Passiver“  Straf-Rechtsschutz 
für die Verteidigung wegen des Vorwurfs

aa) eines verkehrsrechtlichen Vergehens. Wird rechtskräftig festgestellt, dass 
      der Versicherungsnehmer das Vergehen vorsätzlich begangen hat, ist er 
      verpflichtet, dem Versicherer die Kosten zu erstatten, die dieser für die 
      Verteidigung wegen des Vorwurfs eines vorsätzlichen Verhaltens getra-
      gen hat;

bb)eines sonstigen Vergehens, dessen vorsätzliche wie auch fahrlässige 
      Begehung strafbar ist, solange dem Versicherungsnehmer ein fahrlässi-
      ges Verhalten vorgeworfen wird. Wird dem Versicherungsnehmer dage-
      gen vorgeworfen, ein solches Vergehen vorsätzlich begangen zu haben, 
      besteht rückwirkend nur dann Versicherungsschutz, wenn nicht rechts-
      kräftig festgestellt wird, dass er vorsätzlich gehandelt hat. 

Es besteht also kein Versicherungsschutz bei dem Vorwurf 

-   eines Verbrechens in jedem Fall; 

-   eines Vergehens, das nur vorsätzlich begangen werden kann (zum Beispiel 
    Beleidigung, Diebstahl, Betrug). 

Dabei kommt es weder auf die Berechtigung des Vorwurfs noch auf den Aus-
gang des Strafverfahrens an;

i2) „Aktiver“ Straf-Rechtsschutz
für Opfer von Gewaltstraftaten als Nebenkläger für eine erhobene Klage vor
einem deutschen Strafgericht

aa) Voraussetzung ist, dass der Versicherte als Opfer einer Gewaltstraftat ver-
      letzt und dadurch nebenklageberechtigt wurde. Verwandte ersten Grades 
      des Versicherten sind als Betroffene mitversichert. Eine Gewaltstraftat 
      liegt vor bei  

      -   Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung,

      -   Verletzung der körperlicher Unversehrtheit,

      -   Verletzung der persönlichen Freiheit sowie

      -   bei Mord und Totschlag.

bb)Versicherungsschutz besteht für die Beistandsleistung eines Rechtsan-
      walts 

      -   im Ermittlungsverfahren, 

      -   im Nebenklageverfahren,

      -   im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes und

      -   für sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich in nicht vermögensrechtlichen 
           Angelegenheiten.

§   1    Aufgaben der Rechtsschutzversicherung
§   2    Leistungsarten
§   3    Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten
§ 3a   Ablehnung des Rechtsschutzes wegen mangelnder Erfolgsaussichten 
           oder wegen Mutwilligkeit - Stichentscheid 
§ 3b   Ausschluss vom Versicherungsschutz aufgrund gesetzlicher Bestim-
           mungen - Sanktionsklausel
§   4    Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz
§   5    Leistungsumfang
§ 5a   Mediation
§ 5b   Service-Leistung: „Rechtsanwälte am Telefon“
§ 5c   Service-Leistung: „Online-Rechtsberatung“
§   6    Örtlicher Geltungsbereich
§   7    Beginn des Versicherungsschutzes
§   8    Dauer und Ende des Vertrags
§ 8a   Versicherungsjahr
§   9    Beitrag
§ 10   Anpassung des Beitrags oder der Versicherungsbedingungen
§  11   Änderung der für die Beitragsberechnung wesentlichen Umstände
§ 12   Wegfall des Gegenstands der Versicherung einschließlich Tod des 
           Versicherungsnehmers

§  13   Außerordentliche Kündigung
§  14   Verjährung des Rechtsanspruchs
§  15   Rechtsstellung mitversicherter Personen
§ 16   Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung
§  17   Verhalten nach Eintritt des Rechtsschutzfalls
§  18   Nicht belegt
§  19   Zuständiges Gericht
§ 20   Anzuwendendes Recht
§ 21   Nicht belegt
§ 22   Nicht belegt
§ 23   Nicht belegt
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§ 25   Rechtsschutz Privat compact für Nichtselbstständige bzw. 
           Selbstständige (ohne Absicherung gewerblicher Risiken)
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D. Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB 2018 compact)



– 23 –

D

cc) Zusätzlich besteht in derartigen Fällen Versicherungsschutz für die 
      außergerichtliche Durchsetzung von Ansprüchen nach dem Opferent-
      schädigungsgesetz, soweit der Kostenschutz nicht bereits im Rahmen 
      des § 2 f) umfasst ist.

j) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz 
für die Verteidigung wegen des Vorwurfs einer Ordnungswidrigkeit;

k) Beratungs-Rechtsschutz 

aa) im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht für Rat oder Auskunft 
      durch einen in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt in familien-, 
      lebenspartnerschafts- und erbrechtlichen Angelegenheiten - auch in aus-
      ländischem Recht -, wenn diese nicht mit einer anderen gebührenpflich-
      tigen Tätigkeit des Rechtsanwalts zusammenhängen;

bb) für die Erstberatung gegenüber dem Sozialamt wegen der Verpflichtung 
      zum Unterhalt;

cc) nicht belegt

l) nicht belegt

m) nicht belegt

§ 3 - Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten

Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen

(1) in ursächlichem Zusammenhang mit

a) Krieg, feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, Aus-
sperrung oder Erdbeben und daraus entstehenden Folgen (zum Beispiel Vul-
kanausbruch);

b) Nuklear- und genetische Schäden, soweit diese nicht auf eine medizini-
sche Behandlung zurückzuführen sind;

c) Bergbauschäden an Grundstücken und Gebäuden;

d) 

aa) dem Erwerb oder der Veräußerung eines zu Bauzwecken bestimmten 
      Grundstücks oder vom Versicherungsnehmer oder mitversicherten 
      Personen nicht selbst zu Wohnzwecken genutzten Gebäudes oder Gebäu-
      deteils,

bb)der Planung oder Errichtung eines Gebäudes oder Gebäudeteils, das 
      sich im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers befindet oder 
      das dieser zu erwerben oder in Besitz zu nehmen beabsichtigt,

cc) der genehmigungs- oder anzeigepflichtigen baulichen Veränderung eines 
      Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils, das sich im Eigentum oder 
      Besitz des Versicherungsnehmers befindet oder das dieser zu erwerben 
      oder in Besitz zu nehmen beabsichtigt,

dd)der Beteiligung an einem geschlossenen oder offenen Immobilienfonds,

ee) der Finanzierung eines der unter aa) bis dd) genannten Vorhaben.

Nicht ausgeschlossen ist die Interessenwahrnehmung für Streitigkeiten im
Zusammenhang mit Anschaffungen, die nicht wesentliche Bestandteile des
Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils werden, zum Beispiel Einbaukü-
che, Beleuchtungen, Einrichtungsgegenstände usw.

e) dem Planen, Errichten und Betreiben von Anlagen zur Energieerzeugung
(zum Beispiel Elektrizität, Wärme) sowie der Finanzierung derartiger Anla-
gen.

(2)

a) zur Abwehr von Schadenersatz- oder Unterlassungsansprüchen, es sei
denn, dass diese auf einer Vertragsverletzung beruhen;

b) aus kollektivem Arbeits- oder Dienstrecht;

c)

aa) in ursächlichem Zusammenhang mit dem Recht der Handelsgesellschaf-
      ten;

bb) in ursächlichem Zusammenhang mit Anstellungsverhältnissen als 
      gesetzlicher Vertreter juristischer Personen;

d) in ursächlichem Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, Marken-, Ge-
schmacksmuster-, Gebrauchsmusterrechten oder sonstigen Rechten aus
geistigem Eigentum;

e) in ursächlichem Zusammenhang mit dem Kartell- oder sonstigen Wettbe-
werbsrecht;

f) in ursächlichem Zusammenhang mit 

aa) Spiel- oder Wettverträgen, 

bb)Gewinnzusagen, 

cc) dem Erwerb, der Veräußerung, der Verwaltung und der Finanzierung von 
      Kapitalanlagen. Dies gilt nicht für vermögenswirksame Leistungen oder 
      steuerlich geförderte Altersvorsorgeprodukte,

dd)Termin- oder vergleichbaren Spekulationsgeschäften,

ee) nicht belegt

ff)   dem Widerruf von

      -   Versicherungsverträgen oder

      -   Darlehnsverträgen,

      die vor Beginn der Rechtsschutzversicherung abgeschlossen bzw. aufge-
      nommen wurden;

g) in ursächlichem Zusammenhang mit Angelegenheiten des Familien-, Le-
benspartnerschafts- und Erbrechts, soweit nicht Versicherungsschutz gemäß
§ 2 k) aa) und bb) besteht;

h) aus dem Rechtsschutzversicherungsvertrag gegen den Versicherer bezo-
gen auf die Sparte Rechtsschutz oder das für diesen tätige Schadenabwick-
lungsunternehmen;

i) wegen der steuerlichen Bewertung von Grundstücken, Gebäuden oder Ge-
bäudeteilen oder dem Betriebsvermögen sowie wegen Erschließungs- und
sonstiger Anliegerabgaben, es sei denn, dass es sich um laufend erhobene
Gebühren für die Grundstücksversorgung handelt;

(3)

a) in Verfahren vor Verfassungsgerichten;

b) in Verfahren vor internationalen oder supranationalen Gerichtshöfen, so-
weit es sich nicht um die Wahrnehmung rechtlicher Interessen von Bediens-
teten internationaler oder supranationaler Organisationen aus
Arbeitsverhältnissen oder öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen handelt;

c) in ursächlichem Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren, das über
das Vermögen des Versicherungsnehmers eröffnet wurde oder eröffnet wer-
den soll;

d) in Enteignungs-, Restitutions-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- so-
wie im Baugesetzbuch geregelten Angelegenheiten;

e) in Ordnungswidrigkeitenverfahren, bei denen die deutsche Bußgeldkata-
log-Verordnung (BKatV) kein Fahrverbot vorsieht und darüber hinaus auch in
Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen eines Halte- oder Parkverstoßes im
Ausland;

f) in Asyl- und Ausländerrechtsverfahren;

g) in Verfahren nach dem Bundessozialhilfe- (SGB XII) sowie dem Wohngeld-
gesetz;

h) in Verwaltungsverfahren, die dem Schutz der Umwelt (vor allem von Bo-
den, Luft und Wasser) dienen oder den Erhalt von Subventionen zum Gegen-
stand haben;

i) in ursächlichem Zusammenhang mit staatlichen Subventionen, Finanz-
oder Beihilfen;

j) in ursächlichem Zusammenhang mit der Vergabe von Studienplätzen. 

(4)

a) mehrerer Versicherungsnehmer desselben Rechtsschutzversicherungs-
vertrags untereinander, mitversicherter Personen (Definition siehe Anhang 2
Ziffer 2.2 bis 2.7) untereinander und mitversicherter Personen gegen den
Versicherungsnehmer; 

b) nichtehelicher Lebenspartner (auch gleichgeschlechtlich) untereinander in
ursächlichem Zusammenhang mit der nichtehelichen Lebensgemeinschaft,
auch nach deren Beendigung;

c) aus Ansprüchen oder Verbindlichkeiten, die nach Eintritt des Rechts-
schutzfalls auf den Versicherungsnehmer übertragen worden oder überge-
gangen sind;

d) aus vom Versicherungsnehmer in eigenem Namen geltend gemachten An-
sprüchen anderer Personen oder aus einer Haftung für Verbindlichkeiten an-
derer Personen; dies gilt nicht für Leasingnehmer von Motorfahrzeugen;

(5) soweit in den Fällen des § 2 a) bis h) und l) ein ursächlicher Zusammen-
hang mit einer vom Versicherungsnehmer vorsätzlich begangenen Straftat
besteht. Stellt sich ein solcher Zusammenhang im Nachhinein heraus, ist der
Versicherungsnehmer zur Rückzahlung der Leistungen verpflichtet, die der
Versicherer für ihn erbracht hat.

§ 3 a - Ablehnung des Rechtsschutzes wegen mangelnder Erfolgsaussichten
oder wegen Mutwilligkeit - Stichentscheid

(1) Der Versicherer kann den Rechtsschutz ablehnen, wenn seiner Auffas-
sung nach

a) in einem der Fälle des § 2 a) bis g) die Wahrnehmung der rechtlichen Inte-
ressen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat 

oder

b) die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen mutwillig ist. Mutwilligkeit
liegt dann vor, wenn der durch die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen
voraussichtlich entstehende Kostenaufwand unter Berücksichtigung der be-
rechtigten Belange der Versichertengemeinschaft in einem groben Missver-
hältnis zum angestrebten Erfolg steht.

Die Ablehnung ist dem Versicherungsnehmer in diesen Fällen unverzüglich
unter Angabe der Gründe in Textform mitzuteilen.
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(2) Hat der Versicherer seine Leistungspflicht gemäß Absatz (1) verneint und
stimmt der Versicherungsnehmer der Auffassung des Versicherers nicht zu,
kann er den für ihn tätigen oder noch zu beauftragenden Rechtsanwalt auf
Kosten des Versicherers veranlassen, diesem gegenüber eine begründete
Stellungnahme abzugeben, ob die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in ei-
nem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Erfolg steht und hinrei-
chende Aussicht auf Erfolg verspricht. Die Entscheidung ist für beide Teile
bindend, es sei denn, dass sie offenbar von der wirklichen Sach- und Rechts-
lage erheblich abweicht.

(3) Der Versicherer kann dem Versicherungsnehmer eine Frist von mindes-
tens einem Monat setzen, binnen der der Versicherungsnehmer den Rechts-
anwalt vollständig und wahrheitsgemäß über die Sachlage zu unterrichten
und die Beweismittel anzugeben hat, damit dieser die Stellungnahme gemäß
Absatz (2) abgeben kann. Kommt der Versicherungsnehmer dieser Verpflich-
tung nicht innerhalb der vom Versicherer gesetzten Frist nach, entfällt der
Versicherungsschutz. Der Versicherer ist verpflichtet, den Versicherungsneh-
mer ausdrücklich auf die mit dem Fristablauf verbundene Rechtsfolge hinzu-
weisen.

§ 3 b - Ausschluss vom Versicherungsschutz aufgrund gesetzlicher 
Bestimmungen - Sanktionsklausel

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – kein Versi-
cherungsschutz, wenn und soweit dem Versicherer aufgrund der für ihn gel-
tenden gesetzlichen Bestimmungen verboten ist, Versicherungen
bereitzustellen oder Versicherungsleistungen zu erbringen.

Gesetzliche Bestimmungen sind insbesondere:

-   Die Bestimmungen des Außenwirtschaftsgesetzes (AWG),

-   die Bestimmungen der Außenwirtschaftsverordnung (AWV),

-   Verordnungen der Europäischen Union wie zum Beispiel Verordnung (EU) 
      961/2010,

-   sonstige deutsche gesetzliche Bestimmungen oder

-   sonstige direkt anwendbare Bestimmungen des Rechts der Europäischen 
    Union.

§ 4 - Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz

(1) Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutzfalls

a) grundsätzlich von dem Zeitpunkt an, in dem der Versicherungsnehmer
oder ein anderer einen Verstoß gegen Rechtspflichten oder Rechtsvorschrif-
ten begangen hat oder begangen haben soll. Zur Bestimmung des Zeitpunk-
tes des Rechtsschutzfalls sind alle, auch nur behaupteten, Tatsachen
maßgeblich, die durch den Versicherungsnehmer und/oder den Gegner vor-
getragen werden, um die jeweilige Wahrnehmung rechtlicher Interessen zu
stützen. 

Abweichende Regelungen sind nachfolgend aufgeführt;

b) im Schadenersatz-Rechtsschutz gemäß § 2 a) von dem Schadenereignis
an, das dem Anspruch zugrunde liegt (Folgeereignistheorie);

c) im Arbeits-Rechtsschutz gemäß § 2 b) gilt als Rechtsschutzfall auch be-
reits der in einer individuell angedrohten Kündigung des Arbeitsverhältnisses
liegende Rechtspflichtenverstoß; ferner der Abschluss einer Aufhebungsver-
einbarung gemäß § 2 b) dd);

d) nicht belegt

e) nicht belegt

f) im Beratungs-Rechtsschutz für Familien- und Erbrecht gemäß § 2 k) aa)
und bb) von dem Ereignis an, das die Änderung der Rechtslage des Versiche-
rungsnehmers oder einer mitversicherten Person zur Folge hat;

g) nicht belegt

h) nicht belegt

Die Voraussetzungen nach a) bis f) müssen nach Beginn des Versicherungs-
schutzes gemäß § 7 und vor dessen Beendigung eingetreten sein und zwar
unter Berücksichtigung der Wartezeitregelung gemäß Absatz (4) sofern nicht
eine Eintrittspflicht des Versicherers gemäß § 12 Absatz (1) besteht.

(2) 

a) Erstreckt sich ein tatsächlicher oder behaupteter Verstoß gegen Rechts-
pflichten oder Rechtsvorschriften über einen Zeitraum (Dauerverstoß), ist
dessen Beginn maßgeblich. 

Sind für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen mehrere tatsächliche oder
behauptete Rechtsverstöße ursächlich, ist nur der erste Verstoß maßgeblich.
Tragen sowohl der Versicherungsnehmer als auch der Gegner Rechtsverstö-
ße vor, ist ebenfalls nur der erste Verstoß maßgeblich. Außer Betracht bleibt
jedoch jeder Verstoß, der länger als ein Jahr vor Beginn des Versicherungs-
schutzes für den betroffenen Gegenstand der Versicherung liegt. Ebenfalls
außer Betracht bleibt jeder Dauerverstoß, der länger als ein Jahr vor Beginn
des Versicherungsschutzes für den betroffenen Gegenstand der Versiche-
rung beendet war.

b) nicht belegt

c) In Abweichung von § 4 Absatz (1), § 4 Absatz (3) a) besteht Anspruch auf
Rechtsschutz, wenn

aa) eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor Beginn des Versiche-
      rungsschutzes vorgenommen wurde, in die Vertragslaufzeit eines Vorver-
      sicherers fällt und der Rechtsschutzfall gemäß § 4 Absatz (1) a) bis c) erst 
      während der Vertragslaufzeit eintritt; allerdings nur dann, wenn bezüglich 
      des betroffenen Risikos lückenloser Versicherungsschutz besteht;

bb)der Rechtsschutzfall in die Vertragslaufzeit des Vorversicherers fällt und 
      der Anspruch auf Rechtsschutz nach Ablauf einer Ausschlussfrist geltend 
      gemacht wird; allerdings nur dann, wenn der Versicherungsnehmer die 
      Meldung beim Vorversicherer nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-
      säumt hat und bezüglich des betroffenen Risikos lückenloser Versiche-
      rungsschutz besteht;

cc) nicht belegt

(3) Es besteht kein Rechtsschutz, wenn

a) eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor Beginn des Versiche-
rungsschutzes bzw. in der Wartezeit gemäß Absatz (4) a) vorgenommen wur-
de, den Rechtsschutzfall nach Absatz (1) a) bis c) ausgelöst hat;

b) der Anspruch auf Rechtsschutz erstmals später als drei Jahre nach Been-
digung des Versicherungsschutzes für den betroffenen Gegenstand der Ver-
sicherung geltend gemacht wird. Diese Rechtsfolge tritt nicht ein, wenn dies
der Versicherungsnehmer weder vorsätzlich noch grob fahrlässig zu vertreten
hat.

(4) 

a) Für die Leistungsarten gemäß § 2 b) bis § 2 g) besteht Versicherungs-
schutz erst nach Ablauf von drei Monaten nach Versicherungsbeginn (Warte-
zeit).

Die Wartezeit beträgt zwölf Monate bei der Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen im ursächlichen Zusammenhang mit

-   Kündigungen wegen Eigenbedarfs,

-   Verlangen nach Mieterhöhung,

-   Umweltbedingten Beeinträchtigungen von Grundstücken, Gebäuden oder 
    Gebäudeteilen durch Schad-, Gefahr- und Wertstoffe sowie Abfälle. § 4 
    Absatz (4) c) bleibt unberührt.

b) Zu bereits bei dem Versicherer bestehenden Verträgen:

aa) Auf die Wartezeit wird bei Umstellung bestehender Risiken verzichtet, 
      auch wenn der neue Versicherungsschutz umfangreicher ist, ausgenom-
      men jedoch neue Risiken im Vermieter-Rechtsschutz.

bb)Wird zu einem bereits im Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz 
      versicherten Objekt eine Nutzungsänderung oder -erweiterung vorge-
      nommen und für die Risikoänderung Versicherungsschutz vereinbart, 
      wird auf die Wartezeit für das neue Risiko verzichtet.

cc) Das gleiche gilt, wenn der vorher ausgeschlossene Arbeits-Rechts-
      schutz bzw. der ausgeschlossene Immobilien- oder Verkehrsbereich 
      wieder mitversichert wird.

dd)nicht belegt

c) Bereits teilweise oder vollständig bei einem anderen Versicherer oder uns
als Versicherer erfüllte Wartezeiten werden zugunsten des Versicherungs-
nehmers angerechnet – auch wenn der Versicherungsnehmer zuvor zum Bei-
spiel als Familienmitglied versichert war – soweit ein vergleichbarer
Versicherungsschutz in unmittelbarem Anschluss an die Vorversicherung
übernommen wird. 

d) Das Anrechnen von Wartezeiten bei einem anderen Versicherer setzt vo-
raus, dass der bei dem Vorversicherer bestandene Vertrag nicht von diesem
gekündigt wurde.

§ 5 - Leistungsumfang
(1) Der Versicherer erbringt und vermittelt Dienstleistungen zur Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen und trägt 

a) bei Eintritt des Rechtsschutzfalls im Inland die Vergütung eines für den
Versicherungsnehmer tätigen Rechtsanwalts bis zur Höhe der gesetzlichen
Vergütung eines am Ort des zuständigen Gerichts ansässigen Rechtsanwalts.
Der Versicherer trägt in Fällen, in denen das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz
für die Erteilung eines Rates oder einer Auskunft (Beratung mündlich oder in
Textform), die nicht mit einer anderen gebührenpflichtigen Tätigkeit zusam-
menhängt und für die Ausarbeitung eines Gutachtens keine der Höhe nach
bestimmte Gebühr festsetzt, je nach Rechtsschutzfall eine Gebühr bis zu 
250 € (zuzüglich Mehrwertsteuer), für den Fall der Erstberatung bis zu 
190 € (zuzüglich Mehrwertsteuer). Wohnt der Versicherungsnehmer mehr
als 100 km Luftlinie vom zuständigen Gericht entfernt und erfolgt eine ge-
richtliche Wahrnehmung seiner Interessen, trägt der Versicherer bei den
Leistungsarten gemäß § 2 a) bis g) die Kosten für einen im Landgerichtsbe-
zirk des Versicherungsnehmers ansässigen Rechtsanwalt bis zur Höhe der
gesetzlichen Vergütung eines Rechtsanwalts, der lediglich den Verkehr mit
dem Prozessbevollmächtigten führt; wird auf den Korrespondenzanwalt ver-
zichtet, werden zusätzlich zu den Kosten des Anwalts Reisekosten bis zur Hö-
he einer Korrespondenzgebühr übernommen; 
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b) bei Eintritt eines Rechtsschutzfalls im Ausland die Vergütung eines für den
Versicherungsnehmer tätigen am Ort des zuständigen Gerichts ansässigen
ausländischen oder eines im Inland zugelassenen Rechtsanwalts. Im letzte-
ren Fall trägt der Versicherer die Vergütung bis zur Höhe der gesetzlichen
Vergütung, die entstanden wäre, wenn das Gericht, an dessen Ort der Rechts-
anwalt ansässig ist, zuständig wäre, § 5 Absatz (1) a) Satz 2 gilt entsprechend.
Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie vom zuständigen
Gericht entfernt und ist ein ausländischer Rechtsanwalt für den Versiche-
rungsnehmer tätig, trägt der Versicherer weitere Kosten für einen im Landge-
richtsbezirk des Versicherungsnehmers ansässigen Rechtsanwalt bis zur
Höhe der gesetzlichen Vergütung eines Rechtsanwalts, der lediglich den Ver-
kehr mit dem ausländischen Rechtsanwalt führt. 

c) die Gerichtskosten einschließlich Entschädigung für Zeugen und Sachver-
ständige, die vom Gericht herangezogen werden, sowie die Kosten des Ge-
richtsvollziehers;

d) 

aa) die Gebühren eines gesetzlich vorgesehenen Schlichtungsverfahrens;

bb)die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens bis zur zweifa-
      chen Höhe der Gebühren und Kosten, die im Falle der Anrufung eines 
      zuständigen staatlichen Gerichts erster Instanz entstehen, sofern ein 
      staatliches Gericht durch keinen der Beteiligten angerufen wird;

e) die Kosten in Verfahren vor Verwaltungsbehörden einschließlich der Ent-
schädigung für Zeugen und Sachverständige, die von der Verwaltungsbehör-
de herangezogen werden, sowie die Kosten der Vollstreckung im
Verwaltungswege;

f) die übliche Vergütung

aa) eines technischen Sachverständigen in Fällen der 

      -   Verteidigung in verkehrsrechtlichen Strafverfahren;

      -   Wahrnehmung der rechtlichen Interessen aus Kauf- und Reparaturver-
           trägen von Motorfahrzeugen zu Lande, Anhängern sowie von Motor-
           fahrzeugen zu Wasser und in der Luft, soweit nicht gewerblich genutzt;

bb)eines ausländischen Sachverständigen in Fällen der Geltendmachung von 
      Ersatzansprüchen wegen der im Ausland eingetretenen Beschädigung 
      eines Motorfahrzeugs zu Lande, Anhängers sowie eines Motorfahrzeugs 
      zu Wasser und in der Luft, soweit nicht gewerblich genutzt;

cc) für ein ärztliches Gutachten nach § 109 Sozialgerichtsgesetz (SGG);

g) die Kosten der Reisen des Versicherungsnehmers zu einem ausländischen
Gericht, wenn sein Erscheinen als Beschuldigter oder Partei vorgeschrieben
und zur Vermeidung von Rechtsnachteilen erforderlich ist. Die Kosten werden
bis zur Höhe der für Geschäftsreisen von in Deutschland zugelassenen
Rechtsanwälten geltenden Sätze übernommen;

h) die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen
entstandenen Kosten, soweit der Versicherungsnehmer zu deren Erstattung
verpflichtet ist;

i) die Kopierkosten im Rahmen der Auslagen des Rechtsanwalts bis zu 10 %
der vom Versicherer zu tragenden Gesamtkosten, maximal bis zu einer Teil-
versicherungssumme von 1.000 € je Versicherungsfall.

(2) 

a) Der Versicherungsnehmer kann die Übernahme der vom Versicherer zu
tragenden Kosten verlangen, sobald er nachweist, dass er zu deren Zahlung
verpflichtet ist oder diese Verpflichtung bereits erfüllt hat.

b) Vom Versicherungsnehmer in fremder Währung aufgewandte Kosten wer-
den diesem in Euro zum Wechselkurs des Tages erstattet, an dem diese Kos-
ten vom Versicherungsnehmer gezahlt wurden.

(3) Der Versicherer trägt nicht

a) Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne Rechtspflicht übernommen
hat;

b) Kosten, 

aa) die bei einer einverständlichen Regelung entstanden sind, soweit sie nicht 
      dem Verhältnis des vom Versicherungsnehmer angestrebten Ergebnisses 
      zum erzielten Ergebnis entsprechen, es sei denn, dass eine hiervon 
      abweichende Kostenverteilung gesetzlich vorgeschrieben ist;

bb)die darauf entfallen, dass im Rahmen einer gütlichen Einigung unstrittige 
      Ansprüche einbezogen wurden;

c) die im Versicherungsvertrag vereinbarte Selbstbeteiligung.

aa) Ist allerdings der Rechtsschutzfall mit Beratungskosten bis zu 190 € (zu-
      züglich Mehrwertsteuer) erledigt worden, werden die Beratungskosten 
      ohne Abzug der Selbstbeteiligung übernommen.

      Der Versicherer wird die vereinbarte Selbstbeteiligung im Übrigen nur so 
      in Abzug bringen, dass dem Versicherungsnehmer keine Nachteile durch 
      eventuelle Verjährung seiner Ansprüche entstehen.

bb)Entstehen aus demselben Schadenereignis mehrere Rechtsschutzfälle, 
      beträgt die Selbstbeteiligung insgesamt für alle Rechtsschutzfälle höchs-
      tens die vereinbarte Selbstbeteiligung.

cc) nicht belegt

dd)Die Nichtberücksichtigung der Selbstbeteiligung gemäß aa) Satz 1 ist an 
      einen bestehenden, nicht gekündigten Versicherungsvertrag geknüpft,

d) Kosten, die aufgrund der fünften oder jeder weiteren Zwangsvollstre-
ckungsmaßnahme je Vollstreckungstitel entstehen;

e) Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die später als
fünf Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels eingeleitet werden;

f) Kosten für Strafvollstreckungsverfahren jeder Art nach Rechtskraft einer
Geldstrafe oder -buße unter 200 €;

g) Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflichtet wäre, wenn der
Rechtsschutzversicherungsvertrag nicht bestünde;

h) Kosten

aa) die auf die Regelungen eines Vergleichs entfallen, denen kein Rechts-
      schutzfall zugrunde liegt,

bb)die im Zusammenhang mit Rechtsschutzfällen geltend gemacht werden, 
      ohne dass diese Kosten auf versicherten Leistungen beruhen.

Dabei berechnet sich der Anteil der nicht versicherten Kosten

-   in Fällen von Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren sowie in standes- 
    und disziplinarrechtlichen Verfahren nach dem Gewicht und der Bedeu-
    tung der einzelnen Vorwürfe im Gesamtzusammenhang (insbesondere 
    dem Anteil an verhängten Strafmaß oder Bußgeld),

-   in allen anderen Fällen nach dem Verhältnis des nicht versicherten Anteils 
    des Streitwerts (im Sinne des Gebühren- und Kostenrechts) zum Gesamt-
    streitwert.

(4) 

a) Soweit keine Versicherungssummen oder sonstige Begrenzungen seiner
Leistungspflicht vereinbart sind, hat der Versicherer in jedem Rechtsschutz-
fall alle bedingungsgemäß zu übernehmenden Kosten zu tragen, anderenfalls
höchstens die vereinbarte Versicherungssumme oder den sich aus einer
sonstigen Begrenzung ergebenden Betrag. Besteht eine Begrenzung sind
Zahlungen für den Versicherungsnehmer und mitversicherte Personen auf-
grund desselben Rechtsschutzfalls hierbei zusammenzurechnen. 

Dies gilt auch für Zahlungen aufgrund mehrerer Rechtsschutzfälle, die zeit-
lich und ursächlich zusammenhängen.

b) In vermögensrechtlichen Angelegenheiten kann der Versicherer im Einver-
nehmen mit dem Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalls
statt der für die Interessenwahrnehmung erforderlichen Kosten und zu über-
nehmenden Kostenrisiken auch den im Streit befindlichen Betrag nebst Zin-
sen und Kosten tragen.

(5) Der Versicherer sorgt für 

a) die Übersetzung der für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des
Versicherungsnehmers im Ausland notwendigen Unterlagen in Textform und
trägt die dabei anfallenden Kosten, sowie die Kosten eines notwendigen
Übersetzers (Dolmetschers);

b) die Zahlung eines zinslosen Darlehns bis zu der vereinbarten Höhe für eine
Kaution, die gestellt werden muss, um den Versicherungsnehmer einstweilen
von Strafverfolgungsmaßnahmen zu verschonen.

Im privaten Verkehrsbereich wird als Teil der Kautionsleistung auch eine ge-
setzlich bedingte Sicherheitsleistung zur Verfügung gestellt, soweit diese ei-
nen vom Versicherungsnehmer selbst zu tragenden Betrag von 300 €

übersteigt.

Die Kaution wird bis zu einem Betrag von 100.000 € zusätzlich zu einer Ver-
sicherungssumme bereitgestellt, soweit keine höhere Summe vereinbart
wurde.

(6) Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten entsprechend

a) in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und im Beratungs-
Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht (§ 2 k) aa))
für Notare;

b) im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)) für Angehörige der steuer-
beratenden Berufe (auch Lohnsteuerhilfevereine);

c) bei Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Ausland für dort ansässige
rechts- und sachkundige Bevollmächtigte;

d) für sonstige Personen oder Einrichtungen, die zur Vertretung vor Gerichten
zugelassen sind.
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(7) Abweichend von Absatz (1) b) trägt der Versicherer bei Eintritt eines
Rechtsschutzfalles im Rahmen des § 6 Absatz (2) die Vergütung eines für den
Versicherungsnehmer tätigen ausländischen Rechtsanwalts bis zur Höhe der
gesetzlichen Gebühren, die bei der Wahrnehmung der rechtlichen Interessen
in Deutschland durch einen inländischen Rechtsanwalt nach deutschem Ge-
bührenrecht und unter Ansatz der in Deutschland üblichen Gegenstands- und
Streitwerte angefallen wären.

§ 5 a - Mediation

(1) Mediation ist ein Verfahren zur freiwilligen, außergerichtlichen Streitbei-
legung, bei dem die Parteien mit Hilfe der Moderation eines neutralen Dritten
(Mediator) eine eigenverantwortliche Problemlösung erarbeiten.

Der Versicherer vermittelt dem Versicherungsnehmer einen Mediator zur
Durchführung des Mediationsverfahrens in Deutschland und trägt dessen
Kosten im Rahmen von Absatz (4).

(2) Mediation besteht für alle versicherten Angelegenheiten. 

(3) Der Versicherer haftet nicht für die Tätigkeit des Mediators.

(4) Der Versicherer trägt den auf den Versicherungsnehmer entfallenden An-
teil an den Kosten des Mediators für die Durchführung des Mediationsverfah-
rens in Deutschland bis zu einem Höchstbetrag von 1.500 € je
Mediationsverfahren, jedoch nicht mehr als 3.000 € für alle in einem Kalen-
derjahr eingeleiteten Mediationsverfahren. Sind am Mediationsverfahren
nicht versicherte Personen beteiligt, übernimmt der Versicherer die Kosten
anteilig im Verhältnis versicherter zu nicht versicherten Personen.

(5) Wird die Angelegenheit durch eine außergerichtliche Mediation erledigt,
wird eine Selbstbeteiligung nicht abgezogen.

(6) In nicht versicherten oder nicht versicherbaren Angelegenheiten über-
nimmt der Versicherer die Kosten einer telefonischen Mediation je Kalender-
jahr durch einen von ihm benannten Mediator. Voraussetzung ist hierbei,
dass der Versicherungsvertrag seit mindestens drei Jahren schadenfrei ver-
laufen ist.

§ 5 b - Service-Leistung: „Rechtsanwälte am Telefon“

(1) Telefonischer Rechtsrat

Der Versicherer stellt dem Versicherungsnehmer eine Service-Telefonnum-
mer für den schnellen und einfachen Zugang zu einer telefonischen Erstbe-
ratung durch einen in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt zur
Verfügung.

Auf die Rechtsangelegenheiten muss deutsches Recht anwendbar sein.

Eine Wartezeit besteht nicht.

(2) Leistungsumfang

Der Versicherer übernimmt die Kosten der telefonischen Erstberatung in al-
len versicherten Angelegenheiten bis zur Höhe der Kosten eines ersten Bera-
tungsgesprächs, auch bei freier Anwaltswahl.

Für die telefonische Erstberatung gilt keine Selbstbeteiligung als vereinbart.

Die Nutzung der Service-Telefonnummer ist an das Bestehen des Versiche-
rungsvertrags geknüpft.

§ 5 c - Service-Leistung: „Online-Rechtsberatung“

(1) Online-Rechtsberatung

Der Versicherer stellt dem Versicherungsnehmer in allen versicherten Ange-
legenheiten die Übernahme der Kosten einer Rechtsberatung in ausschließ-
lich elektronischer Form (Service-Leistung „Online-Rechtsberatung“) durch
einen in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt zur Verfügung.

Auf die Rechtsangelegenheit muss deutsches Recht anwendbar sein.

(2) Kundenportal des Versicherers

Der Versicherungsnehmer kann diese Rechtsschutzfälle über ein Kundenpor-
tal des Versicherers im Internet melden.

Nutzt der Versicherungsnehmer das Kundenportal des Versicherers und den
hierüber vermittelten Rechtsanwalt, übernimmt der Versicherer die anfallen-
den Kosten und es fällt keine Selbstbeteiligung an. Für die Tätigkeit des
Rechtsanwalts ist der Versicherer nicht verantwortlich.

§ 6 - Örtlicher Geltungsbereich

(1) Allgemein besteht Versicherungsschutz, soweit die Wahrnehmung recht-
licher Interessen in Europa, den außereuropäischen Anliegerstaaten des Mit-
telmeeres, auf den Kanarischen Inseln, den Azoren oder auf Madeira erfolgt
und ein Gericht oder eine Behörde in diesem Bereich gesetzlich zuständig ist
oder wäre, wenn ein gerichtliches oder behördliches Verfahren eingeleitet
werden würde. 

(2) Darüber hinaus besteht weltweit Versicherungsschutz, wobei der Versi-
cherer die Kosten bis zu einem Höchstbetrag von 100.000 € übernimmt. 

In den Fällen einer Inanspruchnahme gemäß Absatz (2) Satz 1 ist ausge-
schlossen die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit
einer gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen selbstständigen Tätigkeit
sowie für die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit dem Erwerb
oder der Veräußerung von dinglichen Rechten oder Teilnutzungsrechten
(Timesharing) an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen.

(3) Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten und Sozialgerichts-Rechtsschutz, Ver-
waltungs-Rechtsschutz vor Gerichten gemäß § 2 g) bb), „aktiver“ Straf-
Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten sowie Familien- und
Erb-Rechtsschutz vor Gerichten werden nur vor deutschen Gerichten ge-
währt. Beratungs-Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht muss durch einen
in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt erfolgen.

2. Versicherungsverhältnis

§ 7 - Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen
Beitrag unverzüglich nach Fälligkeit im Sinne von § 9 B Absatz (1) Satz 1
zahlt. Eine vereinbarte Wartezeit bleibt unberührt.

§ 8 - Dauer und Ende des Vertrags

(1) Vertragsdauer

Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlos-
sen.

(2) Stillschweigende Verlängerung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Ver-
trag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei Mo-
nate vor dem Ablauf der jeweiligen Versicherungsdauer eine Kündigung
zugegangen ist.

(3) Vertragsbeendigung

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne
dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Versicherungs-
nehmer den Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf
folgenden Jahres kündigen; die Kündigung muss dem Versicherer spätestens
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen
sein.

§ 8 a - Versicherungsjahr

Das Versicherungsjahr erstreckt sich über einen Zeitraum von zwölf Monaten.
Besteht die vereinbarte Vertragsdauer jedoch nicht aus ganzen Jahren, wird
das erste Versicherungsjahr entsprechend verkürzt. Die folgenden Versiche-
rungsjahre bis zum vereinbarten Vertragsablauf sind jeweils ganze Jahre.

§ 9 - Beitrag

A. Beitrag und Versicherungssteuer

(1) Beitragszahlung

Die Beiträge können je nach Vereinbarung in einem einzigen Beitrag (Einmal-
beitrag), durch Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres- oder Jahresbeiträge (lau-
fende Beiträge) entrichtet werden. Die Versicherungsperiode umfasst bei
Monatsbeiträgen einen Monat, bei Vierteljahresbeiträgen ein Vierteljahr, bei
Halbjahresbeiträgen ein Halbjahr und bei Jahresbeiträgen ein Jahr.

(2) Versicherungssteuer

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungssteuer, die der
Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu ent-
richten hat. Diese wird ungekürzt an die Finanzverwaltung abgeführt.
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B. Fälligkeit und Folgen verspäteter Zahlung des Erst- oder Einmalbeitrags 

(1) Fälligkeit der Zahlung 

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wo-
chen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig, jedoch nicht vor dem im
Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. 

(2) Späterer Beginn des Versicherungsschutzes

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht
rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungs-
schutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

(3) Rücktritt

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht
rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Bei-
trag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

C. Fälligkeit und Folgen verspäteter Zahlung des Folgebeitrags 

(1) Fälligkeit der Zahlung

Die Folgebeiträge werden zu dem jeweiligen vereinbarten Zeitpunkt fällig.

(2) Verzug

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsneh-
mer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung
nicht zu vertreten hat. Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch
den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

(3) Zahlungsaufforderung

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Ver-
sicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestim-
men, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur
wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kos-
ten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach Absätzen (4)
und (5) mit dem Fristablauf verbunden sind.

(4) Kein Versicherungsschutz

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der
Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versi-
cherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Absatz (3) da-
rauf hingewiesen wurde.

(5) Kündigung

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der
Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer
Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforde-
rung nach Absatz (3) darauf hingewiesen hat. Hat der Versicherer gekündigt,
und zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats den an-
gemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwi-
schen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht
jedoch kein Versicherungsschutz.

D. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat 

(1) Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zah-
lung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem Fälligkeitstag eingezogen wer-
den kann und der Versicherungsnehmer bzw. der Kontoinhaber einer
berechtigten Einziehung nicht widerspricht. 

(2) Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers
bzw. Kontoinhabers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zah-
lung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Text-
form abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. 

(3) Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungs-
nehmer bzw. der Kontoinhaber das SEPA-Lastschriftmandat widerrufen hat
oder hat der Versicherungsnehmer bzw. der Kontoinhaber aus anderen Grün-
den zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Ver-
sicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu
verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst
verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden
ist.

E. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags hat der Versicherer, soweit durch Ge-
setz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Bei-
trags, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden
hat. 

§ 10 - Anpassung des Beitrags oder der Versicherungsbedingungen

A. Künftige Bedingungsverbesserungen

Wird das dem Vertrag zugrundeliegende Bedingungswerk (Allgemeine Bedin-
gungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB 2018 compact), Besondere
Bedingungen für den Spezial-Straf-Rechtsschutz (BB SSR 2018 compact),
Besonderen Bedingungen für den Vermögensschaden-Rechtsschutz der Auf-
sichtsräte, Vorstände, Unternehmensleiter und Geschäftsführer (BB VSR
2018 compact)), für Neuverträge vom Versicherer geändert, so gilt das neue
Bedingungswerk unter folgenden Voraussetzungen automatisch auch für den
bestehenden Vertrag:

a) Das neue Bedingungswerk enthält im Vergleich zum zugrundeliegenden
Bedingungswerk ausschließlich Leistungsverbesserungen (das kann zum
Beispiel eine Erweiterung des Versicherungsschutzes oder der Wegfall eines
Ausschlussgrundes oder einer Obliegenheit sein)

und

b) die im neuen Bedingungswerk enthaltenen Leistungsverbesserungen füh-
ren für Neuverträge im Vergleich zum bestehenden Vertrag nicht zu einer
nachteiligen Änderung der Tarifierungskriterien oder Berechnungsgrundla-
ge.

Das neue Bedingungswerk findet auf den bestehenden Vertrag ab Beginn des
nächsten Versicherungsjahres Anwendung, das auf den Zeitpunkt folgt, zu
dem der Versicherer das neue Bedingungswerk für Neuverträge verwendet.

B. Beitragsanpassung

(1) Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt bis zum 1. Juli eines jeden Jahres,
um welchen Vomhundertsatz sich für die Rechtsschutzversicherung das Pro-
dukt von Schadenhäufigkeit und Durchschnitt der Schadenzahlungen einer
genügend großen Zahl der die Rechtsschutzversicherung betreibenden Versi-
cherer im vergangenen Kalenderjahr erhöht oder vermindert hat. 

Als Schadenhäufigkeit eines Kalenderjahres gilt die Anzahl der in diesem
Jahr gemeldeten Rechtsschutzfälle, geteilt durch die Anzahl der im Jahres-
mittel versicherten Risiken. Als Durchschnitt der Schadenzahlungen eines
Kalenderjahres gilt die Summe der Zahlungen, die für alle in diesem Jahr er-
ledigten Rechtsschutzfälle insgesamt geleistet wurden, geteilt durch die An-
zahl dieser Rechtsschutzfälle. Veränderungen der Schadenhäufigkeit und des
Durchschnitts der Schadenzahlungen, die aus Leistungsverbesserungen her-
rühren, werden bei den Feststellungen des Treuhänders nur bei denjenigen
Verträgen berücksichtigt, in denen sie in beiden Vergleichsjahren bereits ent-
halten sind.

(2) Die Ermittlung des Treuhänders erfolgt für Versicherungsverträge

gemäß § 21 (Klasse 1)

gemäß den §§ 24 und 29 (Klasse 2)

gemäß den §§ 25, 26 und 27 (Klasse 3)

gemäß § 28 und allen darauf basierenden Rechtsschutz-Paketen (Klasse 4)

nebst den zusätzlich vereinbarten Klauseln gesondert, und zwar jeweils un-
terschieden nach Verträgen mit und ohne Selbstbeteiligung.

(3) Ergeben die Ermittlungen des Treuhänders einen Vomhundertsatz unter
5, unterbleibt eine Beitragsänderung. Der Vomhundertsatz ist jedoch in den
folgenden Kalenderjahren mit zu berücksichtigen.

Ergeben die Ermittlungen des Treuhänders einen höheren Vomhundertsatz,
ist dieser, wenn er nicht durch 2,5 teilbar ist, auf die nächst niedrigere durch
2,5 teilbare Zahl abzurunden.

Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Vermin-
derung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den abgerundeten Vomhun-
dertsatz zu verändern. Der erhöhte Beitrag darf den zum Zeitpunkt der
Erhöhung geltenden Tarifbeitrag nicht übersteigen.

(4) Hat sich der entsprechend Absatz (1) nach den unternehmenseigenen
Zahlen des Versicherers zu ermittelnde Vomhundertsatz in den letzten drei
Jahren, in denen eine Beitragsanpassung möglich war, geringer erhöht, als er
vom Treuhänder für diese Jahre festgestellt wurde, so darf der Versicherer
den Folgejahresbeitrag in der jeweiligen Anpassungsgruppe gemäß Absatz
(2) nur um den im letzten Kalenderjahr nach seinen Zahlen ermittelten Vom-
hundertsatz erhöhen. Diese Erhöhung darf diejenige nicht übersteigen, die
sich nach Absatz (3) ergibt.

(5) Die Beitragsanpassung gilt für alle Folgejahresbeiträge, die ab 1. Oktober
des Jahres, in dem die Ermittlungen des Treuhänders erfolgten, fällig werden. 



D

– 28 –

(6) Erhöht sich der Beitrag, ohne dass sich der Umfang des Versicherungs-
schutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit so-
fortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die
Beitragserhöhung wirksam werden sollte. Der Versicherer hat den Versiche-
rungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die
Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem
Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen. 

Eine Erhöhung der Versicherungssteuer begründet kein Kündigungsrecht.

§ 11 - Änderung der für die Beitragsberechnung wesentlichen Umstände

(1) Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach dem Tarif des Ver-
sicherers einen höheren als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt, kann der
Versicherer ab der nächsten Hauptfälligkeit für die hierdurch entstandene hö-
here Gefahr den höheren Beitrag verlangen. Wird die höhere Gefahr nach dem
Tarif des Versicherers auch gegen einen höheren Beitrag nicht übernommen,
kann der Versicherer die Absicherung der höheren Gefahr ausschließen. Er-
höht sich der Beitrag wegen der Gefahrerhöhung um mehr als 10 % oder
schließt der Versicherer die Absicherung der höheren Gefahr aus, kann der
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der
Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mit-
teilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündi-
gungsrecht hinzuweisen. 

(2) Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach dem Tarif des Ver-
sicherers einen geringeren als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt, kann der
Versicherer vom Eintritt dieses Umstands an nur noch den geringeren Beitrag
verlangen. Zeigt der Versicherungsnehmer diesen Umstand dem Versicherer
später als sechs Monate nach dessen Eintritt an, wird der Beitrag erst vom
Eingang der Anzeige an herabgesetzt.

(3) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer innerhalb eines Monats
nach Zugang einer Aufforderung die zur Beitragsberechnung erforderlichen
Angaben zu machen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflicht, kann
der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
kündigen.

Macht der Versicherungsnehmer bis zum Fristablauf diese Angaben vorsätz-
lich unrichtig oder unterlässt er die erforderlichen Angaben vorsätzlich und
tritt der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein, in
dem die Angaben dem Versicherer hätten zugehen müssen, so hat der Versi-
cherungsnehmer keinen Versicherungsschutz, es sei denn dem Versicherer
war der Eintritt des Umstands zu diesem Zeitpunkt bekannt. 

Der Versicherungsnehmer hat gleichwohl Versicherungsschutz, wenn zum
Zeitpunkt des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers
abgelaufen war und er nicht gekündigt hat. Gleiches gilt, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Gefahr weder für den Eintritt des Versiche-
rungsfalls noch den Umfang der Leistungen des Versicherers ursächlich war.

(4) Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwendung, wenn sich die
Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als vereinbart
anzusehen ist, dass die Gefahrerhöhung mitversichert sein soll.

§ 12 - Wegfall des Gegenstands der Versicherung einschließlich Tod des
Versicherungsnehmers

(1) Fällt der Gegenstand der Versicherung ganz oder teilweise weg, endet in-
soweit die Versicherung sowie die Verpflichtung des Versicherungsnehmers
zur Zahlung des Beitrags. Erlangt der Versicherer später als sechs Monate
nach dem Wegfall des Gegenstands der Versicherung hiervon Kenntnis, steht
ihm der Beitrag bis zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung zu. Der Versicherer
haftet bis zur Dauer von drei Jahren nach Wegfall des Gegenstands der Ver-
sicherung für solche Rechtsschutzfälle, die in unmittelbarem Zusammen-
hang hiermit stehen und für die sonst kein Versicherungsschutz im Rahmen
einer anderen Rechtsschutzversicherung erlangt werden könnte.

(2) Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers besteht der Versiche-
rungsschutz bis zum Ende der laufenden Beitragsperiode fort, soweit der Bei-
trag am Todestag gezahlt war und nicht aus sonstigen Gründen ein Wegfall
des Gegenstands der Versicherung vorliegt. Wird der nach dem Todestag
nächst fällige Beitrag bezahlt, bleibt der Versicherungsschutz in dem am To-
destag bestehenden Umfang aufrechterhalten. Derjenige, der den Beitrag ge-
zahlt hat oder für den gezahlt wurde, wird anstelle des Verstorbenen
Versicherungsnehmer. Er kann innerhalb eines Jahres nach dem Todestag die
Aufhebung des Versicherungsvertrags mit Wirkung ab Todestag verlangen.

§ 13 - Außerordentliche Kündigung

(1) Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, obwohl er zur Leistung ver-
pflichtet ist, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag vorzeitig kündigen.

(2) Bejaht der Versicherer seine Leistungspflicht für mindestens zwei inner-
halb von zwölf Monaten eingetretene Rechtsschutzfälle, sind der Versiche-
rungsnehmer und der Versicherer nach Anerkennung der Leistungspflicht für
den zweiten oder jeden weiteren Rechtsschutzfall berechtigt, den Vertrag vor-
zeitig zu kündigen.

Dem Versicherungsnehmer steht das Kündigungsrecht darüber hinaus be-
reits nach dem ersten eingetretenen Rechtsschutzfall zu.

(3) Nutzt der Versicherungsnehmer den telefonischen Rechtsrat nach § 5 b)
öfter als vier Mal innerhalb eines Versicherungsjahres, sind beide Vertrags-
parteien berechtigt, den Vertrag vorzeitig ohne Einhaltung einer Frist zu kün-
digen.

Das Recht zur Kündigung besteht innerhalb eines Monats nach der letzten In-
anspruchnahme des telefonischen Rechtsrats.

(4) Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat nach
Zugang der Ablehnung des Rechtsschutzes gemäß Absatz (1) oder Anerken-
nung der Leistungspflicht gemäß Absatz (2) in Textform zugegangen sein. 

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem
Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch
bestimmen, dass die Kündigung zu jedem späteren Zeitpunkt, spätestens je-
doch zum Ablauf des Versicherungsjahres, wirksam wird.

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim
Versicherungsnehmer wirksam.

§ 14 - Verjährung des Rechtsanspruchs

(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 

Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs (BGB).

(2) Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer an-
gemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeit-
punkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem Versicherten
in Textform zugeht.

§ 15 - Rechtsstellung mitversicherter Personen

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und im je-
weils bestimmten Umfang für die in § 25 oder im Versicherungsvertrag ge-
nannten sonstigen Personen. 

Außerdem besteht Versicherungsschutz für Ansprüche, die natürlichen Per-
sonen aufgrund Verletzung oder Tötung des Versicherungsnehmers oder ei-
ner mitversicherten Person kraft Gesetzes zustehen.

(2) Für mitversicherte Personen gelten die den Versicherungsnehmer betref-
fenden Bestimmungen sinngemäß. 

Der Versicherungsnehmer kann aber widersprechen, wenn eine andere mit-
versicherte Person Rechtsschutz verlangt. Dieses Widerspruchsrecht gilt je-
doch nicht für den mitversicherten Ehegatten, eingetragenen oder
nichtehelichen Lebenspartner (auch gleichgeschlechtlich).

§ 16 - Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung

(1) Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sind  in
Textform abzugeben. Sie sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers
oder an die im Versicherungsvertrag oder in dessen Nachträgen als zuständig
bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.

(2) Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versi-
cherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versiche-
rungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift.
Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen.
Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung des Versiche-
rungsnehmers.

(3) Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebe-
trieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlas-
sung die Bestimmungen des Absatzes (2) entsprechende Anwendung.
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3. Verhalten im Rechtsschutzfall

§ 17 - Verhalten nach Eintritt des Rechtsschutzfalls

(1) Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versicherungsnehmers
nach Eintritt eines Rechtsschutzfalls erforderlich, hat er

a) dem Versicherer den Rechtsschutzfall unverzüglich – ggf. auch mündlich
oder telefonisch – anzuzeigen; 

b) den Versicherer vollständig und wahrheitsgemäß über sämtliche Umstän-
de des Rechtsschutzfalls zu unterrichten sowie Beweismittel anzugeben und
Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung zu stellen;

c) soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt werden,

aa) Kosten auslösende Maßnahmen mit dem Versicherer abzustimmen, ins-
      besondere vor der Erhebung und Abwehr von Klagen sowie vor der Einle-
      gung von Rechtsmitteln die Zustimmung des Versicherers einzuholen;

bb) für die Minderung des Schadens im Sinne des § 82 Versicherungsver-
      tragsgesetz (VVG) zu sorgen. Dies bedeutet, dass die Rechtsverfolgungs-
      kosten so gering wie möglich gehalten werden sollen. Von mehreren 
      möglichen Vorgehensweisen hat der Versicherungsnehmer die kosten-
      günstigste zu wählen, indem er zum Beispiel: 

      aaa) nicht zwei oder mehr Prozesse führt, wenn das Ziel kostengünstiger 
           mit einem Prozess erreicht werden kann (zum Beispiel Bündelung von
           Ansprüchen oder Inanspruchnahme von Gesamtschuldnern als Streit-
           genossen, Erweiterung einer Klage statt gesonderter Klageerhebung),

      bbb)auf (zusätzliche) Klageanträge verzichtet, die in der aktuellen Situation
           nicht oder noch nicht notwendig sind,

      ccc) vor Klageerhebung die Rechtskraft eines anderen gerichtlichen Verfah-
           rens abwartet, das tatsächliche oder rechtliche Bedeutung für den be-
           absichtigten Rechtsstreit haben kann, 

      ddd)vorab nur einen angemessenen Teil der Ansprüche einklagt und die 
           etwa nötige gerichtliche Geltendmachung der restlichen Ansprüche bis 
           zur Rechtskraft der Entscheidung über die Teilansprüche zurückstellt,

      eee) in allen Angelegenheiten, in denen nur eine kurze Frist zur Erhebung 
           von Klagen oder zur Einlegung von Rechtsbehelfen zur Verfügung 
           steht, dem Rechtsanwalt einen unbedingten Prozessauftrag zu erteilen,
           der auch vorgerichtliche Tätigkeiten mit umfasst.

Der Versicherungsnehmer hat zur Minderung des Schadens Weisungen des
Versicherers einzuholen und zu befolgen. Er hat den Rechtsanwalt entspre-
chend der Weisung zu beauftragen.

(2) Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den Rechtsschutzfall beste-
henden Versicherungsschutzes. Ergreift der Versicherungsnehmer Maßnah-
men zur Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen, bevor der Versicherer
den Umfang des Rechtsschutzes bestätigt und entstehen durch solche Maß-
nahmen Kosten, trägt der Versicherer nur die Kosten, die er bei einer Rechts-
schutzbestätigung vor Einleitung dieser Maßnahmen zu tragen hätte.

(3) Der Versicherungsnehmer kann den zu beauftragenden Rechtsanwalt aus
dem Kreis der Rechtsanwälte auswählen, deren Vergütung der Versicherer
nach § 5 Absatz (1) a) und b) trägt. Der Versicherer wählt den Rechtsanwalt
aus,

a) wenn der Versicherungsnehmer dies verlangt;

b) wenn der Versicherungsnehmer keinen Rechtsanwalt benennt und dem
Versicherer die alsbaldige Beauftragung eines Rechtsanwalts notwendig er-
scheint.

(4) Wenn der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt nicht bereits selbst be-
auftragt hat, wird dieser vom Versicherer im Namen des Versicherungsneh-
mers beauftragt. Für die Tätigkeit des Rechtsanwalts ist der Versicherer nicht
verantwortlich.

(5) Der Versicherungsnehmer hat

a) den mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragten Rechtsanwalt
vollständig und wahrheitsgemäß zu unterrichten, ihm die Beweismittel anzu-
geben, die möglichen Auskünfte zu erteilen und die notwendigen Unterlagen
zu beschaffen;

b) dem Versicherer auf Verlangen Auskunft über den Stand der Angelegen-
heit zu geben.

(6) Wird eine der in den Absätzen (1) oder (5) genannten Obliegenheiten vor-
sätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungs-
schutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Der vollständige
oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei der Verletzung ei-
ner nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklä-
rungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese
Rechtsfolge hingewiesen hat. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er
die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen.

Im Verkehrsbereich gilt: Wird eine der in den Absätzen (1) oder (5) genannten
Obliegenheiten grob fahrlässig verletzt, verzichtet der Versicherer auf eine
Kürzung der Versicherungsleistungen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder
den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt
hat.

(7) Der Versicherungsnehmer muss sich bei der Erfüllung seiner Obliegen-
heiten die Kenntnis und das Verhalten des von ihm beauftragten Rechtsan-
walts zurechnen lassen, sofern dieser die Abwicklung des Rechtsschutzfalls
gegenüber dem Versicherer übernimmt.

(8) Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen können nur mit Einverständnis
des Versicherers in Textform abgetreten werden.

(9) Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen andere auf Erstattung von
Kosten, die der Versicherer getragen hat, gehen mit ihrer Entstehung auf die-
sen über. Die für die Geltendmachung der Ansprüche notwendigen Unterla-
gen hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer auszuhändigen und bei
dessen Maßnahmen gegen die anderen auf Verlangen mitzuwirken. Dem Ver-
sicherungsnehmer bereits erstattete Kosten sind an den Versicherer zurück-
zuzahlen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich,
ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolgedes-
sen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann.

§ 18 - nicht belegt

§ 19 - Zuständiges Gericht

(1) Klagen gegen den Versicherer

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt
sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder sei-
ner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung bzw. in Scha-
denfällen auch den Sitz des für ihn tätigen Schadenabwicklungs-
unternehmens. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch
das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur
Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen,
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

(2) Klagen gegen den Versicherungsnehmer

Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus
dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das
für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines ge-
wöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine ju-
ristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz
oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn
der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditge-
sellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partner-
schaftsgesellschaft ist. (3) Unbekannter Wohnsitz des
Versicherungsnehmers

Sind der Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt des Versicherungsnehmers
im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtli-
che Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Ver-
sicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

§ 20 - Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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4. Form des Versicherungsschutzes

§ 21 - nicht belegt

§ 22 - nicht belegt

§ 23 - nicht belegt

§ 24 - nicht belegt

§ 25 - Rechtsschutz Privat compact
für Nichtselbstständige bzw. 

Selbstständige (ohne Absicherung gewerblicher Risiken)

(1) Versicherungsschutz besteht

a) für den privaten Bereich, sofern hierfür nicht besonderer Versicherungs-
schutz für den privaten Verkehrsbereich nach Absatz (1) b) erforderlich ist,
und den beruflichen Bereich des Versicherungsnehmers und dessen Familie
(Definition siehe Anhang 2 Ziffer 2.2).

Versichert ist hierbei auch eine in Deutschland ausgeübte ehrenamtliche Tä-
tigkeit. Dies schließt auch eine übliche Aufwandsentschädigung mit ein. Die
ehrenamtliche Tätigkeit darf aber insgesamt nicht auf ein Entgelt (zum Bei-
spiel Arbeitslohn, Einkünfte als Selbstständiger) ausgerichtet sein.

Kein Versicherungsschutz besteht – mit Ausnahme einer arbeitnehmerähnli-
chen Tätigkeit für den beruflichen Bereich aus dem eingegangenen Dienst-
verhältnis – für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang
mit einer gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen selbstständigen Tätig-
keit.

Bei Selbstständigen ist die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusam-
menhang mit einem Verdienstausfall nicht versichert;

b) für den privaten Verkehrsbereich,

aa) als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, Leasingnehmer und Fahrer von 
      zulassungspflichtigen oder mit einem Versicherungskennzeichen zu 
      versehenden Motorfahrzeugen zu Lande sowie Anhängern; 

bb) für alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berech-
      tigte Insassen jedes bei Vertragsabschluss oder während der Vertrags-
      dauer auf den Versicherungsnehmer und dessen Familie (Definition siehe 
      Anhang 2 Ziffer 2.2) zugelassenen oder mit einem vom Versicherungs-
      nehmer oder dessen Familie erworbenen Versicherungskennzeichen 
      versehenen oder von diesem Personenkreis als Selbstfahrer-Vermietfahr-
      zeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahrzeugs zu 
      Lande sowie Anhängers; nicht jedoch für Beschäftigte des Versiche-
      rungsnehmers oder die seiner Familie; 

cc) nicht belegt

Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene Fahr-
erlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahr-
zeug muss zugelassen oder mit einem Versicherungskennzeichen versehen
sein. Bei vorsätzlichem Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht Rechts-
schutz nur für diejenigen Personen, die von diesem Verstoß ohne Verschul-
den oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte Person
oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursäch-
lich war; 

c) für den privaten Wohnbereich für die vom Versicherungsnehmer selbst ge-
nutzte Wohneinheit (ohne Vermietung) im Inland einschließlich Garagen oder
Kraftfahrzeug-Abstellplätzen. Sofern keine abweichende Regelung getroffen
ist, gilt die Wohneinheit unter der im Versicherungsvertrag genannten Post-
anschrift als versichertes Objekt.

Eine teilweise gewerblich genutzte Wohneinheit wird einer ausschließlich zu
Wohnzwecken genutzten Wohneinheit gleichgestellt, wenn die gewerbliche
Nutzung weniger als 50 % beträgt. Die Wahrnehmung der rechtlichen Interes-
sen im Zusammenhang mit einer teilweisen gewerblichen Nutzung ist in die-
sen Fällen vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

(2) Der Versicherungsschutz umfasst:

a) für den privaten und beruflichen Bereich gemäß Absatz (1) a):

-   Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)),

-   Arbeits-Rechtsschutz als Arbeitnehmer (§ 2 b) aa), dd)),
    (bei Beamten für dienst- und versorgungsrechtliche Auseinandersetzun-
    gen), 

-   Arbeits-Rechtsschutz als Arbeitgeber für hauswirtschaftliche Beschäfti-
    gungsverhältnisse (§ 2 b) aa), dd)),
    sowie

-   Arbeits-Rechtsschutz als geringfügig Beschäftigter (§ 2 b) aa)), 
    (auch bei Abwahl des Arbeits-Rechtsschutzes für bestehende Beschäfti-
    gungsverhältnisse),

-   Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d) aa)),

-   Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)),

-   Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f)),
    (auch für das vorgeschaltete Widerspruchsverfahren) einschließlich Wahr-
    nehmung rechtlicher Interessen als Arbeitgeber für hauswirtschaftliche 
    Beschäftigungsverhältnisse/Pflegekräfte,

-   Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g) aa)),

-   Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) bb)),
    (einschließlich Versorgungsansprüchen gegenüber öffentlich-rechtlichen 
    Versorgungswerken, die der privaten Vorsorge dienen, auch wenn eine 
    selbstständige Tätigkeit ausgeübt wird),

-   Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)),

-   Straf-Rechtsschutz („aktiver“ und „passiver“) (§ 2 i)),

-   Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j)),

-   Beratungs-Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht (§ 2 k) aa) und bb))
    (auch gegenüber dem Sozialamt für die Erstberatung in Fragen der Unter-
    haltspflicht);

b) für den privaten Verkehrsbereich gemäß Absatz (1) b):

-   Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)),

-   Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d) aa)),

-   Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)),

-   Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f)),
    (auch für das vorgeschaltete Widerspruchsverfahren),

-   Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g) aa)),

-   Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)),

-   Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)),

-   Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j));

c) für den privaten Immobilienbereich gemäß Absatz (1) c):

-   Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c)),
    (mit Schadenersatz-Rechtsschutz aus dem versicherten Objekt),

-   Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)),

-   Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) bb)),

-   Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)),

-   Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j));

d) den Spezial-Straf-Rechtsschutz für den privaten und beruflichen sowie
den Immobilienbereich gemäß den Besonderen Bedingungen für den Spezi-
al-Straf-Rechtsschutz (BB SSR 2018 compact).

Im privaten und beruflichen Bereich ist die Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen im Zusammenhang mit der Ausübung einer Tätigkeit als Organ einer ju-
ristischen Person nicht vom Versicherungsschutz umfasst.

(3) nicht belegt

(4) nicht belegt

(5) Der Versicherungsschutz kann in den folgenden Bereichen abgewählt
werden:

-   Spezial-Straf-Rechtsschutz.

-   Arbeits-Rechtsschutz als Arbeitnehmer für bestehende Beschäftigungs-
    verhältnisse.

-   Verkehrsbereich.

-   Immobilienbereich.

-   Außergerichtliche Interessenwahrnehmung.
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(6) Ist seit mindestens sechs Monaten kein Motorfahrzeug zu Lande und kein
Anhänger mehr auf den Versicherungsnehmer oder dessen Familie (Definiti-
on siehe Anhang 2 Ziffer 2.2) zugelassen oder mit einem vom Versicherungs-
nehmer oder dessen Familie erworbenen Versicherungskennzeichen
versehen, kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass der Versiche-
rungsschutz in einen solchen ohne Verkehrsbereich umgewandelt wird. Eine
solche Umwandlung tritt automatisch ein, wenn die gleichen Voraussetzun-
gen vorliegen und der Versicherungsnehmer sowie dessen Familie (Definiti-
on siehe Anhang 2 Ziffer 2.2) zusätzlich keine Fahrerlaubnis mehr haben.
Werden die für die Umwandlung des Versicherungsschutzes ursächlichen
Tatsachen dem Versicherer später als zwei Monate nach ihrem Eintritt ange-
zeigt, erfolgt die Umwandlung des Versicherungsschutzes erst ab Eingang
der Anzeige.

(7) Wechselt der Versicherungsnehmer ein selbst genutztes Gebäude/Ge-
bäudeteil, so geht der Versicherungsschutz auf das neue Objekt über. Versi-
chert sind Rechtsschutzfälle, die im Zusammenhang mit der Eigennutzung
stehen, auch soweit sie erst nach dem Auszug aus dem bisherigen Objekt ein-
treten. Das gleiche gilt für Rechtsschutzfälle, die sich auf ein neues selbst ge-
nutztes Objekt beziehen und vor dessen geplanten oder tatsächlichen Bezug
eintreten.

(8) nicht belegt

(9) nicht belegt

(10) nicht belegt

§ 26 - nicht belegt

§ 27 - nicht belegt

§ 28 - nicht belegt

§ 29 - nicht belegt

Anhang 1: Berufsgruppe (B-Tarif)
Die Beiträge der Berufsgruppe B gelten bei Rechtsschutz Privat compact 
(§ 25 ARB 2018 compact) unter folgenden Voraussetzungen: 

1. Der Versicherungsnehmer ist 

-   Beamter, 

-   Richter, 

-   Berufssoldat oder Soldat auf Zeit der Bundeswehr (nicht Teilnehmer am 
    Bundesfreiwilligendienst),

-   Angestellter, Arbeiter oder Auszubildender bei einer der nachstehend auf-
    geführten juristischen Personen und Einrichtungen und 

seine nicht selbstständige und der Lohnsteuer unterliegende Tätigkeit bean-
sprucht mindestens 50 % der normalen Arbeitszeit.

a) Gebietskörperschaft, Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des deutschen öf-
fentlichen Rechts.

b) Juristische Person des Privatrechts, die im Hauptzweck Aufgaben wahr-
nimmt, die sonst der deutschen öffentlichen Hand obliegen würden, wenn

-   an ihrem Grundkapital juristische Personen des öffentlichen Rechts mit 
    mindestens 50 % beteiligt sind oder

-   sie Zuwendungen aus deutschen öffentlichen Haushalten zu mehr als der 
    Hälfte ihrer Haushaltsmittel erhält (§ 23 Bundeshaushaltsordnung oder
    die entsprechenden haushaltsrechtlichen Vorschriften der Länder).

c) Deutsche mildtätige und kirchliche Einrichtung (§§ 53, 54 Abgabenord-
nung).

d) Gemeinnützig anerkannte deutsche Einrichtung (§ 52 Abgabenordnung),
die im Hauptzweck der Gesundheitspflege und Fürsorge oder der Jugend-
und Altenpflege dienen oder die im Hauptzweck durch Förderung der Wissen-
schaft, Kunst, Religion, der Erziehung oder der Volks- und Berufsbildung dem
Allgemeinwohl auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet nutzt.

e) Selbsthilfeeinrichtung der Angehörigen des deutschen öffentlichen Diens-
tes.

2. Der Versicherungsnehmer ist Pensionär, Rentner oder beurlaubter Ange-
höriger des öffentlichen Dienstes, wenn er die Voraussetzungen von 1. unmit-
telbar vor seinem Eintritt in den Ruhestand bzw. vor seiner Beurlaubung
erfüllt hat und nicht anderweitig berufstätig ist.

3. Der Versicherungsnehmer ist eine nicht berufstätige versorgungsberech-
tigte Witwe (Witwer) von einem Beamten, Richter, Angestellten, Arbeiter, Be-
rufssoldaten oder Soldaten auf Zeit der Bundeswehr, Pensionär oder Rentner,
der jeweils bei seinem Tode die Voraussetzungen von 1. oder 2. erfüllt hat.

4. Der Versicherungsnehmer ist ein Familienangehöriger von einem Beam-
ten, Richter, Angestellten, Arbeiter, Berufssoldaten oder Soldaten auf Zeit der
Bundeswehr, Pensionär oder Rentner, der die Voraussetzungen 1., 2. oder 3.
erfüllt. Voraussetzung ist, dass der Familienangehörige nicht erwerbstätig ist
und mit der vorher genannten Person in häuslicher Gemeinschaft lebt und
von ihr unterhalten wird.

Anhang 2: Definitionen
1 Versicherte Bereiche

1.1 Private Komponente

1.1.1 Privatbereich

1.1.2 Berufsbereich

1.1.3 Verkehrsbereich

1.1.4 Immobilienbereich

2 Versicherter Personenkreis

2.1 Der Versicherungsnehmer:

Versicherungsnehmer kann sein, dessen Wohnsitz oder bei Gewerbetreiben-
den dessen Niederlassung im Gebiet von Deutschland liegt.

Liegt kein Wohnsitz im Gebiet von Deutschland vor, kann für maximal drei
Jahre Versicherungsschutz geboten werden. Voraussetzung hierfür ist, dass
der Versicherungsnehmer beim seinerzeitigen Vertragsschluss seinen Wohn-
sitz im Gebiet von Deutschland hatte und einen inländischen Postbevoll-
mächtigten benennt.

2.2 Die Familie des Versicherungsnehmers, das heißt:

2.2.1 Der Ehegatte, eingetragene Lebenspartner oder der im Versicherungs-
vertrag genannte nichteheliche Lebenspartner (auch gleichgeschlechtlich).

2.2.2 Minderjährige und unverheiratete bzw. nicht in einer Lebenspartner-
schaft lebende, volljährige Kinder bis zum Alter von 25 Jahren, letztere je-
doch längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer
angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes
Entgelt erhalten (häusliche Gemeinschaft ist nicht nötig).

Wartezeiten für Studiengänge, Zeiten zwischen zwei Ausbildungsstufen,
Grundwehrdienst, freiwilliger Wehrdienst, Zivildienst, freiwilliges soziales
Jahr gelten als Zeiten, während denen Mitversicherung besteht.

2.3 nicht belegt

2.4 nicht belegt

2.5 Berechtigte Fahrer und Insassen von Fahrzeugen, die auf den Versiche-
rungsnehmer zugelassen sind.

2.6 nicht belegt

2.7 Hat der Versicherungsnehmer den Single-Tarif vereinbart, besteht Versi-
cherungsschutz für die Single-Familie.

Single-Familie heißt:

-   Der alleinstehende/alleinerziehende und unverheiratete (ledige, geschie-
    dene, verwitwete) oder getrennt lebende Versicherungsnehmer.

-   Kinder des Versicherungsnehmers (Definition siehe Ziffer 2.2.2).

Anhang 3:   Merkmale zur Beitragsberechnung
Bei der Beitragsberechnung werden folgende Merkmale berücksichtigt:

1. Zahlungsart.

2. Zahlungsperiode.

3. Zahlungsverhalten des Versicherungsnehmers/Bonitätsinformationen
zum Versicherungsnehmer.

4. Berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers.

5. Familienstand des Versicherungsnehmers.

6. Alter des Versicherungsnehmers.

7. Postleitzahl und Ort des Wohnsitzes des Versicherungsnehmers.

8. Vorschadenverlauf.

9. Fahrzeugart.

10. Anzahl der versicherten Risiken.
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I.  Spezial-Straf-Rechtsschutz (BB SSR 2018 compact)
(Diese Besonderen Bedingungen gelten nur als vereinbart, wenn der Spezi-
al-Straf-Rechtsschutz ausdrücklich beantragt und im Versicherungsvertrag
beurkundet wurde.)

(1) Gegenstand der Versicherung

(1) Der Versicherer trägt die unter Ziffer (5) aufgeführten Kosten in Straf- und
Ordnungswidrigkeitsverfahren sowie in standes- und disziplinarrechtlichen
Verfahren, wenn im Zusammenhang mit der im Versicherungsvertrag genann-
ten Tätigkeit oder eines darauf bezogenen Ehrenamtes bzw. eines beruflichen
oder privaten Tuns oder Unterlassens der Versicherten in Straf- und Ordnungs-
widrigkeitsverfahren gegen diese ermittelt wird, Versicherte beschuldigt oder
als Zeugen vernommen werden oder standes- oder disziplinarrechtliche Ver-
fahren gegen Versicherte eingeleitet werden.

(2) Geht es in Strafverfahren um eine Straftat, deren fahrlässige Begehung
nicht strafbar ist, besteht mit Ausnahme der Kosten für den Zeugenbeistand 
– Ziffer (5) Absatz (2) b) – nur dann Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsnehmer selbst betroffen ist oder der Rechtsschutzgewährung zustimmt
und es nicht um ein Verbrechen geht.

(3) Soweit in den Bestimmungen nichts anderes geregelt ist, gelten für den Ver-
sicherungsschutz die §§ 4 bis 20 ARB 2018 compact.

(2) Versicherte 

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und dessen Fa-
milie (Definition siehe Anhang 2 Ziffer 2.2 ARB 2018 compact).

(2) Die den Versicherungsnehmer betreffenden Bestimmungen gelten sinnge-
mäß auch für die übrigen Versicherten. Der Versicherungsnehmer kann jedoch
widersprechen, wenn ein anderer Versicherter Rechtsschutz verlangt.

(3) Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten

(1) Bei Straftaten entfällt rückwirkend der Versicherungsschutz, wenn der Ver-
sicherte rechtskräftig wegen Vorsatzes verurteilt wird. Der Versicherte ist dann
verpflichtet, dem Versicherer die Kosten zu erstatten, der dieser für die Vertei-
digung wegen des Vorwurfs eines vorsätzlichen Verhaltens getragen hat.

(2) Versicherungsschutz besteht nicht in Straf- und Ordnungswidrigkeitsver-
fahren, wenn es

a) ausschließlich darum geht, als Führer von Kraftfahrzeugen eine verkehrs-
rechtliche Bestimmung für den Straßenverkehr verletzt zu haben;

b) darum geht, eine Vorschrift des Kartellrechts sowie eine andere Straf- oder
Ordnungswidrigkeitsvorschrift verletzt zu haben, welche in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit Kartellverfahren verfolgt wird.

(4) Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz

Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutzfalls inner-
halb des vereinbarten Zeitraums.

(1) Als Rechtsschutzfall für die Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren gilt
die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen den Versicherten. Als einge-
leitet gilt ein Ermittlungsverfahren, wenn es bei der zuständigen Behörde als
solches verfügt ist.

(2) Als Rechtsschutzfall für den Zeugenbeistand gilt die mündliche oder schrift-
liche Aufforderung an den Versicherten zur Zeugenaussage.

(3) Als Rechtsschutzfall für die standes- und disziplinarrechtlichen Verfahren
gilt die Einleitung eines standes- oder disziplinarrechtlichen Verfahrens gegen
den Versicherten.

(5) Leistungsumfang

Der Versicherer trägt

(1) Verfahrenskosten

Die dem Versicherten auferlegten Kosten der versicherten Verfahren ein-
schließlich Strafvollstreckungsverfahren.

(2) Rechtsanwaltskosten

Im Rahmen der versicherungsvertraglichen Vereinbarungen die angemessene
Vergütung einer geschlossenen, nicht vom Erfolg abhängigen, Honorarverein-
barung, sowie die üblichen Auslagen eines vom Versicherten beauftragten
Rechtsanwalts für

a) die Verteidigung des Versicherten in Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfah-
ren einschließlich Strafvollstreckungsverfahren (zur Verteidigung kann auch die
notwendige Interessenwahrnehmung für den Versicherungsnehmer oder die
versicherte Person gehören, die durch das Bekanntwerden von verdeckten Er-
mittlungen erforderlich wird);

b) den Zeugenbeistand in Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren, wenn der
Versicherte als Zeuge vernommen wird und die Gefahr einer Selbstbelastung
angenommen werden muss;

c) eine verwaltungsrechtliche Tätigkeit des Rechtsanwalts, welche dazu dient,
die Verteidigung in eingeleiteten Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren, die
vom Versicherungsschutz erfasst werden, zu unterstützen;

d) die Verteidigung des Versicherten in standes- und disziplinarrechtlichen Ver-
fahren.

Die Angemessenheit der zwischen dem Rechtsanwalt und dem Versicherten
vereinbarten Vergütung prüft der Versicherer in entsprechender Anwendung
von § 3 a des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG). Nach dieser Vorschrift
kann eine mit dem Rechtsanwalt vereinbarte Vergütung, die unter Berücksich-
tigung aller Umstände unangemessen hoch ist, auf den angemessenen Betrag
gekürzt werden.

Für die außergerichtliche Interessenwahrnehmung entstandene Rechtsan-
waltskosten gelten insbesondere als unangemessen, wenn diese je Versiche-
rungsfall und versicherter Person das 10-fache der konkret verwirklichten
Gebührentatbestände der gesetzlichen Höchstgebühr überschreiten. Kopier-
kosten im Rahmen der Auslagen des Rechtsanwalts werden bis zu 10 % der
vom Versicherer zu tragenden Gesamtkosten, bis zu einer Teilversicherungs-
summe von 1.000 € je Versicherungsfall übernommen.  

(3) Reisekosten des Rechtsanwalts

Für notwendige Reisen des Rechtsanwalts des Versicherten an den Ort des zu-
ständigen Gerichts oder den Sitz der für den vom Versicherungsschutz erfass-
ten Verfahren zuständigen Behörde. Die Reisekosten werden bis zur Höhe der
für Geschäftsreisen von deutschen Rechtsanwälten geltenden Sätze übernom-
men.

(4) Sachverständigenkosten

Im Rahmen der versicherungsvertraglichen Vereinbarungen die angemessenen
Kosten der vom Versicherten in Auftrag gegebenen Sachverständigengutach-
ten, die für seine Verteidigung in Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren er-
forderlich sind.

(5) Reisekosten der Versicherten ins Ausland

Die Reisekosten des Versicherten für Reisen an den Ort des zuständigen aus-
ländischen Gerichts, wenn dieses das persönliche Erscheinen der Person an-
geordnet hat. 

Die Reisekosten werden bis zur Höhe der für Geschäftsreisen von deutschen
Rechtsanwälten geltenden Sätze übernommen.

(6) Übersetzungskosten

Der Versicherer sorgt für die Übersetzung der für die Verteidigung und den Zeu-
genbeistand im Ausland notwendigen schriftlichen Unterlagen und trägt die da-
bei anfallenden Kosten, sowie die Kosten eines notwendigen Übersetzers
(Dolmetschers).

(7) Nebenklagekosten

Die gesetzliche Vergütung des für den gegnerischen Nebenkläger tätigen
Rechtsanwalts, soweit der Versicherte durch deren Übernahme eine Einstel-
lung des gegen ihn anhängigen Strafverfahrens erreicht hat, obwohl ein hinrei-
chender Tatverdacht fortbestand.

E. Besondere Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung compact
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F

Name, Sitz, Zweck, Geschäftsbereich und Geschäftsjahr
§ 1

1.    Der im Jahre 1906 gegründete Verein ist ein Versicherungsverein auf 
      Gegenseitigkeit und führt den Namen:
      Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691
      Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit.

2.   Der Verein hat seinen Sitz in Itzehoe.

3.   Der Verein betreibt alle Versicherungszweige in der Erstversicherung, 
      jedoch die Lebens-, Kranken-, Kredit- und Kautionsversicherung nur in 
      der Rückversicherung. In der Kraftfahrtversicherung werden nicht versichert
      die Wagnisse des gewerblichen Güterfernverkehrs, der Kraftfahrzeug-
      hersteller, des Kraftfahrzeug-Handels und -Handwerks, Kraftomnibusse, 
      Lehrlastkraftwagen und Selbstfahrervermietlastkraftwagen.
      In den von ihm nicht betriebenen Versicherungszweigen kann der Verein 
      den Abschluss von Versicherungsverträgen vermitteln.

4.   Das Vereinsgebiet ist das Inland und Ausland.

5.   Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Bekanntmachungen
§ 2

Die Bekanntmachungen des Vereins werden in den öffentlichen Blättern veröf-
fentlicht.

Mitgliedschaft
§ 3

1.    Die Mitgliedschaft entsteht mit dem Beginn oder mit dem aufgrund 
      gesetzlicher Bestimmungen erfolgten Übergang eines Versicherungs-
      verhältnisses. Einen Versicherungsvertrag mit dem Verein können alle 
      natürlichen und juristischen Personen abschließen.

2.   Die Mitgliedschaft erlischt mit der Beendigung des Versicherungs-
      vertrags. Ausscheidende Mitglieder verlieren alle auf der Mitgliedschaft 
      beruhenden Rechte, sie haften jedoch für die Verbindlichkeiten des 
      Vereins aus dem laufenden Geschäftsjahr.

3.   Der Verein kann auch Versicherungen zu festem Beitrag abschließen, 
      ohne dass die Versicherungsnehmer Mitglieder des Vereins werden. Der 
      Umfang derartiger Versicherungsabschlüsse darf jedoch 20 % der jährli-
      chen Gesamtbeitragseinnahme nicht übersteigen.

Organe des Vereins sind
§ 4

A.   der Vorstand,
B.   der Aufsichtsrat,
C.   die Hauptversammlung.

A. Der Vorstand
§ 5

1.    Der Vorstand besteht aus mindestens 2 Personen, die vom Aufsichtsrat 
      bestellt werden.

2.   Der Vorstand leitet den Verein nach Maßgabe der gesetzlichen 
      Bestimmungen, der Satzung und der vom Aufsichtsrat zu genehmigen-
d e n 
      Geschäftsordnung. 

3.   Der Verein wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder ein 
      Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen gerichtlich und außergericht-
      lich vertreten.

4.   Ein zum Vorsitzenden des Vorstandes bestelltes Vorstandsmitglied hat 
      nicht die alleinige Entscheidungsbefugnis. Bei Stimmengleichheit im 
      Vorstand gibt seine Stimme den Ausschlag.

§ 6

1.    Der Vorstand kann im Einvernehmen mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden 
      einen Beirat gründen.

2.   Aufgabe des Beirates ist es, Vorstand und Aufsichtsratsvorsitzenden auf 
      Wunsch in wichtigen geschäftspolitischen Fragen zu beraten und zu unter-
      stützen und den Versicherungsgedanken in der Öffentlichkeit zu fördern.

3.   Die Mitglieder des Beirates werden vom Vorstand im Einvernehmen mit 
      dem Aufsichtsratsvorsitzenden berufen und abberufen; erneute Berufung 
      ist zulässig. Ihre Amtszeit beträgt vier Jahre.

4.   Der Vorstand kann im Einvernehmen mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden 
      eine Geschäftsordnung für den Beirat erlassen und setzt die Vergütung 
      der Beiratsmitglieder fest.

B. Der Aufsichtsrat
§ 7

1.    Der Aufsichtsrat besteht aus sechs von der Hauptversammlung gewählten
      Personen. Die Hauptversammlung kann gleichzeitig mit den ordentlichen 
      Aufsichtsratsmitgliedern für ein bestimmtes oder für mehrere bestimmte 
      Aufsichtsratsmitglieder ein Ersatzmitglied wählen, das für die Dauer der 
      restlichen Amtszeit des ausscheidenden ordentlichen Mitglieds an 
      dessen Stelle tritt.

2.   Die Aufsichtsratsmitglieder werden bis zur Beendigung derjenigen 
      Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte 
      Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, 
      in dem gewählt wird, nicht mitgerechnet. Wird in Ermangelung eines 
      Ersatzmitgliedes ein Aufsichtsratsmitglied an Stelle eines vorzeitig aus-
      scheidenden Mitgliedes gewählt, so gilt sein Amt für den Rest der 
      Amtsdauer des ausscheidenden Mitgliedes. Jedes Mitglied bzw. 
      Ersatzmitglied des Aufsichtsrates kann, sofern nicht ein wichtiger Grund 
      zur fristlosen Niederlegung des Amtes berechtigt, sein Amt unter 
      Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten durch schriftliche 
      Erklärung gegenüber dem Vorstand niederlegen.

3.   Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und den 
      ersten und zweiten Stellvertreter. Scheidet im Laufe der Wahlperiode der 
      Vorsitzende oder einer der gewählten Stellvertreter aus seinem Amt aus, 
      so hat der Aufsichtsrat innerhalb von sechs Monaten eine Neuwahl für 
      den Ausgeschiedenen vorzunehmen.

4.   Die Hauptversammlung setzt die Vergütung der Mitglieder des Aufsichts-
      rates durch Beschluss fest.

5.   Alle Erklärungen des Aufsichtsrates werden namens des Aufsichtsrates 
      von seinem Vorsitzenden oder einem seiner Stellvertreter abgegeben.

§ 8

1.    Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in Sitzungen gefasst. 
      Beschlussfassung in schriftlicher, fernmündlicher oder anderer gesetzlich 
      zulässiger Form der Beschlussfassung ist zulässig, wenn kein Mitglied 
      des Aufsichtsrates diesem Verfahren widerspricht.

2.   Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der 
      Mitglieder anwesend ist. Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit 
      Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit 
      gibt die Stimme des Vorsitzenden, bei Wahlen das Los den Ausschlag. Die 
      Art der Abstimmung bestimmt der Vorsitzende. Bei Beschlussfassung in 
      schriftlicher, fernmündlicher oder anderer gesetzlich zulässiger Form ist 
      der Aufsichtsrat beschlussfähig, wenn alle Mitglieder zur Abstimmung 
      aufgefordert worden sind und mindestens die Hälfte der Mitglieder an der 
      Abstimmung teilnimmt. Der Beschluss wird mit einfacher Mehrheit der 
      abgegebenen Ja-Stimmen gefasst.

3.   Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates ist eine 
      Niederschrift zu fertigen, die von dem Vorsitzenden oder einem Stellver-
      treter und einem weiteren Aufsichtsratsmitglied zu unterzeichnen ist.

§ 9

Die Einberufung der Sitzungen des Aufsichtsrates erfolgt durch den Vorsit-
zenden, im Verhinderungsfalle durch einen seiner Stellvertreter.
Die Einberufung erfolgt schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung. In
dringenden Fällen kann sie auch mündlich, fernmündlich oder in anderer ge-
setzlich zulässiger Form erfolgen.

§ 10

Der Aufsichtsrat hat die Befugnis, durch Geschäftsordnung oder durch Be-
schluss festzulegen, dass bestimmte Geschäfte nur mit seiner Zustimmung
vom Vorstand vorgenommen werden dürfen. Insbesondere ist die Zustim-
mung des Aufsichtsrates erforderlich

1.    zur Veräußerung und dinglichen Belastung sowie zum Erwerb von 
      Grundeigentum;

2.   zur Erteilung von Prokura;

3.   zur Festsetzung der Nachschüsse.

C. Die Hauptversammlung
§ 11

1.    Die Hauptversammlung ist die oberste Vertretung des Vereins. Sie 
      besteht aus mindestens 40 und höchstens 48  Mitgliedervertretern, die 
      sich auf die einzelnen Regionen des Geschäftsgebietes den Mitglieder-
      verhältnissen entsprechend verteilen sollen. Jeder Mitgliedervertreter hat 
      eine Stimme.

2.   Mitgliedervertreter kann nur ein volljähriges, im Besitz der bürgerlichen 
      Ehrenrechte befindliches Mitglied des Vereins werden.

F.   Satzung 
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3.   Die Mitgliedervertreter werden von der Hauptversammlung auf höchstens 
      4 Jahre gewählt. Wiederwahl ist zulässig.
      Alljährlich scheidet ein Viertel der Mitgliedervertreter mit dem Schluss 
      der ordentlichen Hauptversammlung aus dem Amt aus.
      Für innerhalb der Amtszeit ausscheidende Mitgliedervertreter erfolgt in 
      der nächsten Hauptversammlung eine Zuwahl für den Rest der Amtszeit.
      Für jede Wahl unterbreitet ein aus Mitgliedern des Vorstandes, des 
      Aufsichtsrates und der Mitgliedervertreterversammlung bestehender 
      Wahlausschuss einen Vorschlag.

4.   Das Amt eines Mitgliedervertreters ist ein Ehrenamt und erlischt vor 
      Ablauf der ordentlichen Amtszeit
      –  durch Wegfall der Mitgliedschaft,
      –  durch Eröffnung des Konkursverfahrens über sein Vermögen,
      –  durch Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte,
      –  durch Abwahl seitens der Hauptversammlung.

§ 12

1.    Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 
      der Mitgliedervertreter anwesend ist.

2.   Beschlüsse werden durch einfache Stimmenmehrheit gefasst, soweit 
      sich aus dem Gesetz oder dieser Satzung nichts anderes ergibt. Bei 
      Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.
      Zur Änderung der Satzung sowie zur Verschmelzung oder Auflösung des 
      Vereins ist eine Mehrheit von drei Viertel der in der Hauptversammlung 
      abgegebenen Stimmen erforderlich.
      Wahlen erfolgen mit Stimmzetteln, wenn nicht sämtliche anwesenden 
      Mitgliedervertreter einem anderen Abstimmungsverfahren zustimmen.
      Erhält bei einer Wahl niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen gül-
      tigen Stimmen, so kommen die beiden Personen, die die meisten 
      Stimmen erhalten haben, in die engere Wahl. Bei der engeren Wahl ent-
      scheidet einfache Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit entscheidet 
      das Los.

§ 13

1.    Den Zeitpunkt und den Ort der Hauptversammlung bestimmt nach 
      Anhören des Aufsichtsrates der Vorstand.

2.   Die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung hat durch 
      den Aufsichtsrat zu erfolgen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert.

3.   Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand unter Mitteilung der 
      Tagesordnung spätestens einen Monat vor der Versammlung durch 
      Bekanntmachung in dem in § 2 genannten Blatt und durch schriftliche 
      Benachrichtigung der Mitgliedervertreter einberufen.

§ 14

Die Hauptversammlungen werden durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates
und bei seiner Verhinderung oder persönlichen Beteiligung durch einen der
stellvertretenden Vorsitzenden geleitet. Sind der Vorsitzende und die stellver-
tretenden Vorsitzenden verhindert oder persönlich beteiligt, so übernimmt
von den anderen Aufsichtsratsmitgliedern das dem Lebensalter nach älteste
die Leitung.

§ 15

Die Hauptversammlung beschließt in den in Gesetz und Satzung bestimmten
Fällen insbesondere über
a)   die Wahl der Mitgliedervertreter,
b)   die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder,
c)   die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates,
d)   die Änderungen der Satzung,
e)   die Auflösung des Vereins.
Anträge der Mitgliedervertreter für die Hauptversammlung müssen spätes-
tens zwei Wochen vor der Versammlung schriftlich beim Vorstand eingereicht
sein.

§ 16

Rechte, die das Gesetz einer Minderheit von Mitgliedern der obersten Vertre-
tung einräumt, stehen einem Fünftel der Mitgliedervertreter zu.

§ 17

Jedes Mitglied hat das Recht, Anträge an die ordentliche Hauptversammlung
zu stellen. Diese müssen schriftlich bis zum 31. 01. beim Vorstand eingehen.
Alle Mitglieder des Vereins haben das Recht, der Hauptversammlung als Zu-
hörer beizuwohnen.

Rechnungs- und Buchführungswesen

§ 18

Die Hauptversammlung beschließt alljährlich in den ersten acht Monaten des
Geschäftsjahres über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates,
über die Verwendung des Bilanzgewinns und in den im Gesetz vorgesehenen
Fällen über die Feststellung des Jahresabschlusses.

Rücklagen

§ 19

1.    Zur Deckung eines außerordentlichen Verlustes aus dem 
      Geschäftsbetrieb ist eine Verlustrücklage zu bilden. Ihre Mindesthöhe soll 
      20% der Beitragseinnahme für eigene Rechnung betragen.

2.   Der Verlustrücklage sind jährlich mindestens 25% des Jahresüberschus-
      ses zuzuführen.

3.   Ist die Mindesthöhe nach Ziffer 1 erreicht bzw. wieder erreicht, so sind der 
      Verlustrücklage jährlich mindestens 20% des Jahresüberschusses zuzu-
      führen.

4.   Neben der gesetzlichen Verlustrücklage kann eine freie Rücklage gebildet 
      werden. Über Zuführungen beschließt die Hauptversammlung.

Deckung der Ausgaben und Verwendung der Überschüsse

§ 20

1.    Die Mittel zur Deckung der Ausgaben bestehen in
      a) den Beiträgen,
      b)dem Ertrag von Kapitalanlagen,
      c) der Verlustrücklage, die in einem Jahr nur bis zur Hälfte ihres 
          Bestandes verbraucht werden darf; ihr Bestand darf die Höhe des 
          gesetzlich vorgeschriebenen Garantiefonds nicht unterschreiten,
      d)den freien Rücklagen.

2.   Reichen in einem Jahr die Mittel von a) – d) nicht aus, so wird der 
      Fehlbetrag durch Nachschüsse gedeckt, zu deren Entrichtung sämtliche 
      Mitglieder im Verhältnis der im letzten Geschäftsjahr gezahlten Beiträge 
      bis zum fünffachen ihres Jahresbeitrags verpflichtet sind.

§ 21

1.    Die Hauptversammlung entscheidet über Beitragserhöhungen insoweit, 
      als die Erhöhungen mit Wirkung für bestehende Versicherungsverhältnis-
      se erfolgen sollen.

2.   Dies gilt nicht für Beitragserhöhungen, zu denen der Verein bereits auf-
      grund der Allgemeinen Versicherungsbedingungen berechtigt ist.

§ 22

1.    Der nach Vornahme von Abschreibungen und Wertberichtigungen sowie 
      nach Bildung von Rücklagen und Rückstellungen verbleibende Über-
      schuss ist in voller Höhe der Rückstellung für Beitragsrückerstattung 
      zuzuweisen. Die Rückstellung für Beitragsrückerstattung ist ausschließ-
      lich zur Gewährung von Beitragsrückerstattungen bestimmt.

2.   Die Beitragsrückerstattungen können für alle oder einzelne versicherte 
      Wagnisse erfolgen. Alle Mitglieder, deren Versicherungsverhältnis im 
      letzten Geschäftsjahr nicht schadenfrei verlaufen ist, können von der 
      Beitragsrückerstattung ausgeschlossen werden, oder ihr Anteil kann auf 
      den Betrag beschränkt werden, um den die Beitragsrückerstattung die 
      Entschädigungsleistung des Vereins übersteigt. Im Laufe des Geschäfts-
      jahres beigetretene oder ausgeschiedene Mitglieder sind von jeglicher 
      Beitragsrückerstattung ausgeschlossen. In der Kraftfahrtversicherung 
      können abweichend von Satz 3 auch im Laufe des Geschäftsjahres beige-
      tretene oder ausgeschiedene Mitglieder bei der Beitragsrückerstattung 
      berücksichtigt werden.

Vermögensanlage

§ 23

Die Anlage des Vermögens erfolgt nach den gesetzlichen Vorschriften und
den von der Aufsichtsbehörde aufgestellten Grundsätzen.

Änderung der Satzung und der Allgemeinen Versicherungsbedingungen

§ 24

1.    Änderungen der Satzung werden von der Hauptversammlung beschlos-
      sen und bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Zur Vornahme 
      von Satzungsänderungen, die nur die Fassung betreffen, ist der Auf-
      sichtsrat ermächtigt.

2.   Änderungen und Einführungen der Allgemeinen Versicherungsbedingun-
      gen beschließt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates.

Auflösung des Vereins

§ 25

Der Beschluss über die Verschmelzung oder Auflösung des Vereins bedarf
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die bestehenden Versicherungs-
verhältnisse enden einen Monat nach der Veröffentlichung des genehmigten
Auflösungsbeschlusses. Nach der Auflösung findet die Liquidation statt, die
durch den Vorstand durchgeführt wird; es können auch besondere Liquidato-
ren bestellt werden. Nach Beendigung der Liquidation ist der Hauptversamm-
lung eine Schlussrechnung zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen. Über
die Verteilung des nach Erfüllung der Verbindlichkeiten verbleibenden Ver-
mögens beschließt die Hauptversammlung. 

F
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G

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden
Rechte.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 Versicherungsverein a.G. 
Itzehoer Platz 
25521 Itzehoe 
Telefon 04821 773-0 
Telefax 04821 773-8888 
E-Mail: info@itzehoer.de.
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der vorher 
genannten Adresse mit dem Zusatz - Datenschutzbeauftragter - oder per 
E-Mail unter: datenschutz@itzehoer.de.

Zweck und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Da-
tenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versiche-
rungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze.
Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für
den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versiche-
rungswirtschaft“ (sogenannter Code of Conduct) verpflichtet, die die oben
genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese können
Sie im Internet auf unserer Homepage www.itzehoer.de unter dem Link "Da-
tenschutz" abrufen oder sich auf Wunsch per Post oder E-Mail zusenden las-
sen. Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von
Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrags und zur
Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der Versiche-
rungs- vertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des
Vertragsverhältnisses, z. B. zur Policierung oder Rechnungsstellung. Anga-
ben zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Versiche-
rungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist.
Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrags ist ohne die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich.
Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung
von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Ta-
rife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten nutzen wir
auch zur Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung beispielsweise zum
Zweck der Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung oder -ergänzung,
für Kulanzentscheidungen oder für umfassende Auskunftserteilungen.
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vor-
vertragliche und vertragliche Zwecke ist Artikel 6 Absatz 1 b) DSGVO. Soweit
dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesund-
heitsdaten im Schadenfall) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach
Artikel 9 Absatz 2 a) i. V. m. Artikel 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit
diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Artikel 9 Absatz 2 j)
DSGVO i. V. m. § 27 BDSG. Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte
Interessen von uns oder von Dritten zu wahren (Artikel 6 Absatz 1 f) DSGVO).
Dies kann insbesondere erforderlich sein: 
-  zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 
-  zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und solche ande-
    rer Unternehmen der Itzehoer  Versicherungs gruppe sowie für Markt- und 
    Meinungsumfragen, 
-  zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir 
    Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungsmiss-
    brauch hindeuten können. 
Auf der genannten Rechtsgrundlage nutzen wir die zu Ihrem Haushalt gespei-
cherten Daten zu Anzahl, Sparten und Laufzeit der Verträge, zu Beitragshöhe,
Schäden und Zahlungsverhalten zudem zur Beurteilung des Zahlungsausfall-
und Schadenrisikos. Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen
Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtli-
cher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder
unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in
diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Artikel 6 Absatz 1
c) DSGVO. Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht
genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetz-
lichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.  

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Rückversicherer
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versicherungs-
unternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Ver-
trags- und gegebenenfalls Schadendaten an einen Rückversicherer zu
übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den Ver-
sicherungsfall machen kann.

Vermittler
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler be-
treut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur Durchfüh-
rung des Vertrags benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch
übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden Vermitt-
ler, soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren
Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen.

Externe Dienstleister
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen
Pflichten zum Teil externer Dienstleister.  Eine Auflistung der von uns einge-
setzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende
Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie in der jeweils aktuellen Version
auf unserer Homepage www.itzehoer.de unter dem Link "Datenschutz" abru-
fen oder sich auf Wunsch per Post oder E-Mail zusenden lassen.   

Weitere Empfänger
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Emp-
fänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mittei-
lungspflichten (z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder
Strafverfolgungsbehörden).

Dauer der Datenspeicherung

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die vorher genann-
ten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass
personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche
gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden können (gesetzliche
Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ih-
re personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind.
Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter
anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geld-
wäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre. 

Betroffenenrechte

Sie können unter der vorher genannten Adresse Auskunft über die zu Ihrer
Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter be-
stimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten
verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbei-
tung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestell-
ten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format
zustehen. 

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen. 
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie
dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation
Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen. 

Beschwerderecht

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den vorher genann-
ten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu
wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: Unabhän-
giges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) in Kiel.

Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft

Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informationssystem
(HIS) der informa HIS GmbH zur Unterstützung der Risikobeurteilung im An-
tragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der Leistungsprüfung sowie bei der
Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch. Dafür ist ein Austausch be-
stimmter personenbezogener Daten mit dem HIS erforderlich. Nähere Infor-
mationen gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO über den Datenaustausch mit der
informa HIS GmbH finden Sie unter Abschnitt I.

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer 

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrags bzw. Ihre Anga-
ben bei Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu
können, kann im dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von personen-
bezogenen Daten mit dem von Ihnen im Antrag benannten früheren Versiche-
rer erfolgen.

Bonitätsauskünfte 

Soweit Sie eingewilligt haben oder es zur Wahrung unserer berechtigten In-
teressen notwendig ist, fragen wir bei der Infoscore Consumer Data GmbH
Informationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens ab. Nä-
here Informationen dazu finden Sie unter Abschnitt H. in den Informationen
gemäß Artikel 14 DSGVO über die infoscore Consumer Data GmbH („ICD“).

G.  Merkblatt zur Datenverarbeitung für den Versicherungsnehmer und versicherte 
      Personen
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1.    Name und Kontaktdaten der ICD (verantwortliche Stelle) sowie des be-
trieblichen Datenschutzbeauftragten
infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der ICD ist unter der o. a. Anschrift,
zu Hd. Abteilung Datenschutz, oder per E-Mail unter: 
datenschutz@arvato-infoscore.de erreichbar.

2.   Zwecke der Datenverarbeitung der ICD
Die ICD verarbeitet und speichert personenbezogene Daten, um ihren Ver-
tragspartnern Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natür-
lichen und juristischen Personen sowie zur Prüfung der Erreichbarkeit von
Personen unter den von diesen angegebenen Adressen zu geben. Hierzu wer-
den auch Wahrscheinlichkeits- bzw. Scoringwerte errechnet und übermittelt.
Solche Auskünfte sind notwendig und erlaubt uns das Zahlungsausfallrisiko
z. B. bei einer Kreditvergabe, beim Rechnungskauf oder bei Abschluss eines
Versicherungsvertrags vorab einschätzen zu können. Die Datenverarbeitung
und die darauf basierenden Auskunftserteilungen der ICD dienen gleichzeitig
der Bewahrung der Auskunftsempfänger vor wirtschaftlichen Verlusten und
schützen Verbraucher gleichzeitig vor der Gefahr der übermäßigen Verschul-
dung. Die Verarbeitung der Daten erfolgt darüber hinaus zur Betrugspräven-
tion, zur Risikosteuerung, zur Festlegung von Zahlarten oder Konditionen
sowie zur Tarifierung.

3.   Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung der ICD
Die ICD ist ein Auskunfteiunternehmen, das als solches bei der zuständigen
Datenschutzaufsichtsbehörde gemeldet ist. Die Verarbeitung der Daten durch
die ICD erfolgt auf Basis einer Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 a in Ver-
bindung mit Artikel 7 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) oder auf
Grundlage des Artikels 6 Absatz 1 f DSGVO, soweit die Verarbeitung zur Wah-
rung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten er-
forderlich ist und sofern die lnteressen und Grundfreiheiten der betroffenen
Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, nicht überwie-
gen. Die ICD stellt ihren Vertragspartnern die Informationen nur dann zur Ver-
fügung, wenn eine Einwilligung des Betroffenen vorliegt oder von den
Vertragspartnern ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft
dargelegt wurde und eine Verarbeitung nach Abwägung aller Interessen zu-
lässig ist. Das berechtigte Interesse ist insbesondere vor Eingehung von Ge-
schäften mit wirtschaftlichem Risiko gegeben (z. B. Rechnungskauf,
Kreditvergabe, Abschluss eines Mobilfunk-, Festnetz- oder Versicherungsver-
trags.)

4.   Kategorien der personenbezogenen Daten der ICD
Von der ICD werden personenbezogene Daten (Name, Vorname, Geburtsda-
tum, Anschrift, frühere Anschriften), Informationen zum vertragswidrigen
Zahlungsverhalten (siehe auch Ziffer 5), zu Schuldnerverzeichniseintragun-
gen, (Privat-)Insolvenzverfahren und zur (Nicht-)Erreichbarkeit unter der an-
gegebenen Adresse sowie entsprechende Scorewerte verarbeitet bzw.
gespeichert.

5.   Herkunft der Daten der ICD
Die Daten der ICD stammen aus den amtlichen Insolvenzveröffentlichungen
sowie den Schuldnerverzeichnissen, die bei den zentralen Vollstreckungsge-
richten geführt werden. Dazu kommen Informationen von Vertragspartnern
der ICD über vertragswidriges Zahlungsverhalten basierend auf gerichtlichen
sowie außergerichtlichen lnkassomaßnahmen. Darüber hinaus werden per-
sonenbezogene Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, frühere
Anschriften) aus den Anfragen von Vertragspartnern der ICD gespeichert.

6.   Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten der ICD
Empfänger sind ausschließlich Vertragspartner der ICD. Dies sind insbeson-
dere Unternehmen, die ein wirtschaftliches Risiko tragen und ihren Sitz im
europäischen Wirtschaftsraum, in Großbritannien und in der Schweiz haben.
Es handelt sich dabei im Wesentlichen um Versandhandels- bzw. eCommer-
ce-, Telekommunikations- und Versicherungsunternehmen, Finanzdienst-
leister (z. B. Banken, Kreditkartenanbieter), Energieversorgungs- und
Dienstleistungsunternehmen. Darüber hinaus gehören zu den Vertragspart-
nern der ICD Unternehmen, die Forderungen einziehen, wie etwa Inkassoun-
ternehmen, Abrechnungsstellen oder Rechtsanwälte.

7.   Dauer der Datenspeicherung der ICD
Die ICD speichert Informationen über Personen nur für eine bestimmte Zeit,
nämlich solange, wie deren Speicherung im Sinne des Artikels 17 Absatz 1 a)
DSGVO notwendig ist.
Die bei ICD zur Anwendung kommenden Prüf- und Löschfristen entsprechen
einer Selbstverpflichtung (Code of Conduct) der im Verband „Die Wirt-
schaftsauskunfteien e. V." zusammengeschlossenen Auskunfteiunterneh-
men.
•    Informationen über fällige und unbestrittene Forderungen bleiben ge-
      speichert, so lange deren Ausgleich nicht bekannt gegeben wurde; die 
      Erforderlichkeit der fortwährenden Speicherung wird jeweils taggenau 
      nach vier Jahren überprüft. Wird der Ausgleich der Forderung bekannt 
      gegeben, erfolgt eine Löschung der personenbezogenen Daten taggenau 
      drei Jahre danach.

•    Daten aus den Schuldnerverzeichnissen der zentralen Vollstreckungsge-
      richte (Eintragungen nach § 882c Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 ZPO) werden 
      taggenau nach drei Jahren gelöscht, jedoch vorzeitig, wenn der ICD eine 
      Löschung durch das zentrale Vollstreckungsgericht nachgewiesen wird.
•    Informationen über Verbraucher-/lnsolvenzverfahren oder Restschuldbe-
      freiungsverfahren werden taggenau drei Jahre nach Beendigung des 
      Insolvenzverfahrens oder nach Erteilung oder Versagung der Restschuld-
      befreiung gelöscht.
•    Informationen über die Abweisung eines Insolvenzantrags mangels Mas-
      se, die Aufhebung der Sicherungsmaßnahmen oder über die Versagung 
      der Restschuldbefreiung werden taggenau nach drei Jahren gelöscht.
•    Angaben über Anfragen werden spätestens taggenau nach drei Jahren 
      gelöscht.
•    Voranschriften bleiben taggenau drei Jahre gespeichert; danach erfolgt 
      die Prüfung der Erforderlichkeit der fortwährenden Speicherung für wei-
      tere drei Jahre. Danach werden sie taggenau gelöscht, sofern nicht zum 
      Zwecke der Identifizierung eine länger währende Speicherung erforder-
      lich ist.

8.   Betroffenenrechte gegenüber der ICD
Jede betroffene Person hat gegenüber der ICD das Recht auf Auskunft nach
Artikel 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, das
Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der
Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit,
sich an die für die ICD zuständige Aufsichtsbehörde – Der Landesdaten-
schutzbeauftragte für den Datenschutz Baden-Württemberg, Königstr. 10a,
70173 Stuttgart – zu wenden. Einwilligungen können jederzeit gegenüber
dem betreffenden Vertragspartner widerrufen werden. Dies gilt auch für Ein-
willigungen, die bereits vor Inkrafttreten der DSGVO erteilt wurden. Der Wi-
derruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum
Widerruf verarbeiteten personenbezogenen Daten.

Nach Artikel 21 Absatz 1 DSGVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen, die
sich aus der besonderen Situation der betroffenen Person ergeben, gegen-
über der ICD widersprochen werden.

Sofern Sie wissen wollen, welche Daten die ICD zu Ihrer Person gespeichert
und an wen sie welche Daten übermittelt hat, teilt Ihnen die ICD das gerne im
Rahmen einer - unentgeltlichen - schriftlichen Selbstauskunft mit. Die ICD
bittet um Ihr Verständnis, dass sie aus datenschutzrechtlichen Gründen kei-
nerlei telefonische Auskünfte erteilen darf, da eine eindeutige Identifizierung
Ihrer Person am Telefon nicht möglich ist. Um einen Missbrauch des Aus-
kunftsrechts durch Dritte zu vermeiden, benötigt die ICD folgende Angaben
von Ihnen: Name (ggf. Geburtsname), Vorname(n), Geburtsdatum, aktuelle
Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort), ggf. Voranschriften der
letzten fünf Jahre (dies dient der Vollständigkeit der zu erteilenden Auskunft).
Wenn Sie - auf freiwilliger Basis - eine Kopie Ihres Ausweises beifügen, er-
leichtern Sie der ICD die Identifizierung Ihrer Person und vermeiden damit
mögliche Rückfragen. Sie können die Selbstauskunft auch via Internet unter
https://www.arvato.com/finance/de/verbraucher/selbstauskunft/selbstaus-
kunft-anfordem.html beantragen.

9.   Profilbildung/Profiling/Scoring
Die ICD-Auskunft kann um sogenannte Scorewerte ergänzt werden. Beim
Scoring der ICD wird anhand von Informationen und Erfahrungen aus der
Vergangenheit eine Prognose insbesondere über Zahlungswahrscheinlich-
keiten erstellt. Das Scoring basiert primär auf Basis der zu einer betroffenen
Person bei der ICD gespeicherten Informationen. Anhand dieser Daten, von
adressbezogenen Daten sowie von Anschriftendaten erfolgt auf Basis mathe-
matisch-statistischer Verfahren (insbesondere Verfahren der logistischen
Regression) eine Zuordnung zu Personengruppen, die in der Vergangenheit
ähnliches Zahlungsverhalten aufwiesen.
Folgende Datenarten werden bei der ICD für das Scoring verwendet, wobei
nicht jede Datenart auch in jede einzelne Berechnung mit einfließt: Daten
zum vertragswidrigen Zahlungsverhalten (siehe Ziffer 4. und 5.), zu Schuld-
nerverzeichnis-Eintragungen und Insolvenzverfahren (siehe Ziffer 4. und 5.),
Geschlecht und Alter der Person, adressbezogene Daten (Bekanntsein des
Namens bzw. des Haushalts an der Adresse, Anzahl bekannter Personen im
Haushalt (Haushaltsstruktur), Bekanntsein der Adresse), Anschriftendaten
(Informationen zu vertragswidrigem Zahlungsverhalten in Ihrem Wohnum-
feld (Straße/Haus)), Daten aus Anfragen von Vertragspartnern der ICD.
Besondere Kategorien von Daten im Sinne des Artikel 9 DSGVO (z. B. Anga-
ben zur Staatsangehörigkeit, ethnischen Herkunft oder zu politischen oder
religiösen Einstellungen) werden von ICD weder gespeichert noch bei der Be-
rechnung von Wahrscheinlichkeitswerten berücksichtigt. Auch die Geltend-
machung von Rechten nach der DSGVO, also z. B. die Einsichtnahme in die
bei der ICD gespeicherten Informationen nach Artikel 15 DSGVO, hat keinen
Einfluss auf das Scoring.
Die ICD selbst trifft keine Entscheidungen über den Abschluss eines Rechts-
geschäfts oder dessen Rahmenbedingungen (wie z. B. angebotene Zahlar-
ten), sie unterstützt die ihr angeschlossenen Vertragspartner lediglich mit
ihren Informationen bei der diesbezüglichen Entscheidungsfindung. Die Risi-
koeinschätzung und Beurteilung der Kreditwürdigkeit sowie die darauf basie-
rende Entscheidung erfolgt allein durch Ihren Geschäftspartner.

H.  Informationen gemäß Artikel 14 DSGVO über die infoscore Consumer Data
     GmbH („ICD“) 

H
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Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass wir bei Abschluss eines
Versicherungsvertrags oder im Rahmen der Schadenbearbeitung Daten zum
Versicherungsobjekt (Fahrzeugidentifikationsdaten oder Adresse des Gebäu-
des) sowie Angaben zu Ihrer Person (Name, Vorname, Geburtsdatum, An-
schrift, frühere Anschriften) an die informa HIS GmbH übermitteln
(HIS-Anfrage) können. Die informa HIS GmbH überprüft anhand dieser Da-
ten, ob zu Ihrer Person und/oder zu Ihrem Versicherungsobjekt im „Hinweis-
und Informationssystem der Versicherungswirtschaft" (HIS) Informationen
gespeichert sind, die auf ein erhöhtes Risiko oder Unregelmäßigkeiten in ei-
nem Versicherungsfall hindeuten können. Solche Informationen können nur
aufgrund einer früheren Meldung eines Versicherungsunternehmens an das
HIS vorliegen (HIS-Einmeldung), über die Sie gegebenenfalls von dem ein-
meldenden Versicherungsunternehmen gesondert informiert worden sind.
Daten, die aufgrund einer HIS-Einmeldung im HIS gespeichert sind, werden
von der informa HIS GmbH an uns, das anfragende Versicherungsunterneh-
men, übermittelt.
Nähere Informationen zum HIS finden Sie auf folgender Internetseite:
www.informa-his.de.

I. Zweck der Datenverarbeitung der informa HIS GmbH
Die informa HIS GmbH betreibt als datenschutzrechtlich Verantwortliche das
Hinweis- und Informationssystem HIS der Versicherungswirtschaft. Sie ver-
arbeitet darin personenbeziehbare Daten, um die Versicherungswirtschaft bei
der Bearbeitung von Versicherungsanträgen und -schäden zu unterstützen.
Es handelt sich bei diesen Daten um Angaben zu erhöhten Risiken oder um
Auffälligkeiten, die auf Unregelmäßigkeiten (z. B. Mehrfachabrechnung eines
Versicherungsschadens bei verschiedenen Versicherungsunternehmen) hin-
deuten können.

II. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Die informa HIS GmbH verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage
des Artikels 6 Absatz 1 f) DSGVO. Dies ist zulässig, soweit die Verarbeitung
zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines
Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener
Daten erfordern, überwiegen.

Die informa HIS GmbH selbst trifft keine Entscheidungen über den Abschluss
eines Versicherungsvertrags oder über die Regulierung von Schäden. Sie
stellt den Versicherungsunternehmen lediglich die Informationen für die
diesbezügliche Entscheidungsfindung zur Verfügung.

III. Herkunft der Daten der informa HIS GmbH
Die Daten im HIS stammen ausschließlich von Versicherungsunternehmen,
die diese in das HIS einmelden.

IV. Kategorien der personenbezogenen Daten
Basierend auf der HIS-Anfrage oder der HIS-Einmeldung eines Versiche-
rungsunternehmens werden von der informa HIS GmbH - abhängig von der
Versicherungsart bzw. -sparte - die Daten der Anfrage oder Einmeldung mit
den dazu genutzten personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Geburtsda-
tum, Anschrift, frühere Anschriften) bzw. Informationen zum Versicherungs-
objekt (z. B. Fahrzeug- bzw. Gebäudeinformationen) sowie das anfragende
oder einmeldende Versicherungsunternehmen gespeichert. Bei einer HIS-
Einmeldung durch ein Versicherungsunternehmen, über die Sie gegebenen-
falls von diesem gesondert informiert werden, speichert die informa HIS
GmbH erhöhte Risiken oder Auffälligkeiten, die auf Unregelmäßigkeiten hin-
deuten können, sofern solche Informationen an das HIS gemeldet wurden. In
der Versicherungssparte Leben können dies z. B. Informationen zu möglichen
Erschwernissen (ohne Hinweis auf Gesundheitsdaten) und Versicherungs-
summe/Rentenhöhe sein. Zu Fahrzeugen sind gegebenenfalls z. B. Total-
schäden, fiktive Abrechnungen oder Auffälligkeiten bei einer früheren
Schadenmeldung gespeichert. Gebäudebezogene Daten sind Anzahl und
Zeitraum geltend gemachter Gebäudeschäden.

V. Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Empfänger sind ausschließlich Versicherungsunternehmen mit Sitz in
Deutschland sowie im Einzelfall im Rahmen von Ermittlungsverfahren staat-
liche Ermittlungsbehörden.

VI. Dauer der Datenspeicherung
Die informa HIS GmbH speichert Informationen über Personen gemäß Artikel
17 Absatz 1 a) DSGVO nur für eine bestimmte Zeit.
Angaben über HIS-Anfragen werden taggenau nach zwei Jahren gelöscht.
Für die Speicherfristen bei HIS-Einmeldungen gilt:
•    direkt personenbezogene Daten (Name, Adresse und Geburtsdatum) so-
      wie Fahrzeug- und Gebäudedaten werden am Ende des vierten Kalender-
      jahres nach erstmaliger Speicherung gelöscht. Sofern in dem genannten 
      Zeitraum eine erneute Einmeldung zu einer Person erfolgt, führt dies zur 
      Verlängerung der Speicherung der personenbezogenen Daten um weitere 
      vier Jahre. Die maximale Speicherdauer beträgt in diesen Fällen zehn Jahre.
•    Daten aus der Versicherungssparte Leben werden bei nicht zustande ge-
      kommenen Verträgen am Ende des dritten Jahres nach der erstmaligen 
      Speicherung gelöscht.

VII. Betroffenenrechte
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Lö-
schung sowie auf Einschränkung der Verarbeitung. Diese Rechte nach Artikel
15 bis 18 DSGVO können gegenüber der informa HIS GmbH unter der unten
genannten Adresse geltend gemacht werden. Darüber hinaus besteht die
Möglichkeit, sich an die für die informa HIS GmbH zuständige Aufsichtsbe-
hörde – Der Hessische Datenschutzbeauftragte, Gustav -Stresemann-Ring 1,
65189 Wiesbaden – zu wenden. Hinsichtlich der Meldung von Daten an das
HIS, ist die für das Versicherungsunternehmen zuständige Datenschutzauf-
sichtsbehörde zuständig.

Nach Artikel 21 Absatz 1 DSGVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen, die
sich aus der besonderen Situation der betroffenen Person ergeben, unter der
unten genannten Adresse widersprochen werden.

Sofern Sie wissen wollen, welche Daten die informa HIS GmbH zu Ihrer Per-
son, zu Ihrem Fahrzeug oder zu Ihrem Gebäude gespeichert hat und an wen
welche Daten übermittelt worden sind, teilt Ihnen die informa HIS GmbH dies
gern mit. Sie können dort unentgeltlich eine sogenannte Selbstauskunft an-
fordern. Wir bitten Sie, zu berücksichtigen, dass die informa HIS GmbH aus
datenschutzrechtlichen Gründen keinerlei telefonische Auskünfte erteilen
darf, da eine eindeutige Identifizierung Ihrer Person am Telefon nicht möglich
ist. Um einen Missbrauch durch Dritte zu vermeiden, benötigt die informa HIS
GmbH folgende Angaben von Ihnen:

•    Name (gegebenenfalls Geburtsname), Vorname(n), Geburtsdatum.
•    Aktuelle Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort) sowie  
      gegebenenfalls Voranschriften der letzten fünf Jahre.
•    Gegebenenfalls Fahrzeugidentifikationsnummer des Fahrzeugs. Bei An-
      fragen zum Fahrzeug ist die Beifügung einer Kopie der Zulassungsbe-
      scheinigung I. oder II. zum Nachweis der Haltereigenschaft erforderlich.
•    Bei Anfragen zum Gebäude ist die Beifügung des letzten Versicherungs-
      scheins oder eines sonstigen Dokuments erforderlich, das das Eigentum 
      belegt (z. B. Kopie des Grundbuchauszugs oder Kaufvertrags).

Wenn Sie - auf freiwilliger Basis - eine Kopie Ihres Ausweises (Vorder- und
Rückseite) beifügen, erleichtern Sie der informa HIS GmbH die Identifizie-
rung Ihrer Person und vermeiden damit mögliche Rückfragen. Sie können die
Selbstauskunft auch via Internet unter: www.informa- his.de/selbstauskunft/
bei der informa HIS GmbH beantragen.

Kontaktdaten des Unternehmens und des Datenschutzbeauftragten
informa HIS GmbH 
Kreuzberger Ring 68
65205 Wiesbaden 
Telefon 0611 880870-0

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der informa HIS GmbH ist zudem
unter der vorher genannten Anschrift, zu Hd. Abteilung Datenschutz, oder per
E-Mail unter folgender Adresse erreichbar: his-datenschutz@informa.de.

I. Informationen gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO über den Datenaustausch mit der 
informa HIS GmbH
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I. Versicherungsvertragsgesetz (VVG)

§ 82. Abwendung und Minderung des Schadens
(1) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles nach
Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen.

(2) Der Versicherungsnehmer hat Weisungen des Versicherers, soweit für ihn
zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen einzuholen, wenn die Umstände dies
gestatten. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versiche-
rer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflicht-
gemäßem Ermessen zu handeln.

(3) Bei Verletzung einer Obliegenheit nach den Absätzen 1 und 2 ist der Ver-
sicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer die
Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verlet-
zung ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kür-
zen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt
der Versicherungsnehmer.

(4) Abweichend von Absatz 3 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, so-
weit die Verletzung der Obliegenheit weder für die Feststellung des Versiche-
rungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht
ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegen-
heit arglistig verletzt hat. 

II. Sozialgerichtsgesetz (SGG)

§ 109
(1) Auf Antrag des Versicherten, des behinderten Menschen, des Versor-
gungsberechtigten oder Hinterbliebenen muss ein bestimmter Arzt gutacht-
lich gehört werden. Die Anhörung kann davon abhängig gemacht werden,
dass der Antragsteller die Kosten vorschießt und vorbehaltlich einer anderen
Entscheidung des Gerichts endgültig trägt.

(2) Das Gericht kann einen Antrag ablehnen, wenn durch die Zulassung die
Erledigung des Rechtsstreits verzögert werden würde und der Antrag nach
der freien Überzeugung des Gerichts in der Absicht, das Verfahren zu ver-
schleppen, oder aus grober Nachlässigkeit nicht früher vorgebracht worden
ist.

III. Sozialgesetzbuch (SGB)

§ 33 SGB VI Rentenarten
(1) Renten werden geleistet wegen Alters, wegen verminderter Erwerbsfähig-
keit oder wegen Todes.

(2) Renten wegen Alters sind
1. Regelaltersrente,
2. Altersrente für langjährig Versicherte,
3. Altersrente für schwerbehinderte Menschen,
3a. Altersrente für besonders langjährig Versicherte,
4. Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute
sowie nach den Vorschriften des Fünften Kapitels
5. Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit,
6. Altersrente für Frauen.

(3) Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit sind
1. Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung,
2. Rente wegen voller Erwerbsminderung,
3. Rente für Bergleute.

(4) Renten wegen Todes sind
1. kleine Witwenrente oder Witwerrente,
2. große Witwenrente oder Witwerrente,
3. Erziehungsrente,
4. Waisenrente.

(5) Renten nach den Vorschriften des Fünften Kapitels sind auch die Knapp-
schaftsausgleichsleistung, Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei
Berufsunfähigkeit und Witwenrente und Witwerrente an vor dem 1. Juli 1977
geschiedene Ehegatten.

§ 22 SGB VII Sicherheitsbeauftragte
(1) In Unternehmen mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten hat der Unter-
nehmer unter Beteiligung des Betriebsrates oder Personalrates Sicherheits-
beauftragte unter Berücksichtigung der im Unternehmen für die
Beschäftigten bestehenden Unfall- und Gesundheitsgefahren und der Zahl
der Beschäftigten zu bestellen. Als Beschäftigte gelten auch die nach § 2 Abs.
1 Nr. 2, 8 und 12 Versicherten. In Unternehmen mit besonderen Gefahren für
Leben und Gesundheit kann der Unfallversicherungsträger anordnen, dass
Sicherheitsbeauftragte auch dann zu bestellen sind, wenn die Mindestbe-
schäftigtenzahl nach Satz 1 nicht erreicht wird. Für Unternehmen mit gerin-
gen Gefahren für Leben und Gesundheit kann der Unfallversicherungsträger
die Zahl 20 in seiner Unfallverhütungsvorschrift erhöhen.

(2) Die Sicherheitsbeauftragten haben den Unternehmer bei der Durchfüh-
rung der Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrank-
heiten zu unterstützen, insbesondere sich von dem Vorhandensein und der
ordnungsgemäßen Benutzung der vorgeschriebenen Schutzeinrichtungen
und persönlichen Schutzausrüstungen zu überzeugen und auf Unfall- und
Gesundheitsgefahren für die Versicherten aufmerksam zu machen.

(3) Die Sicherheitsbeauftragten dürfen wegen der Erfüllung der ihnen über-
tragenen Aufgaben nicht benachteiligt werden.

IV. Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)

§ 3a Vergütungsvereinbarung
(1) Eine Vereinbarung über die Vergütung bedarf der Textform. Sie muss als
Vergütungsvereinbarung oder in vergleichbarer Weise bezeichnet werden,
von anderen Vereinbarungen mit Ausnahme der Auftragserteilung deutlich
abgesetzt sein und darf nicht in der Vollmacht enthalten sein. Sie hat einen
Hinweis darauf zu enthalten, dass die gegnerische Partei, ein Verfahrensbe-
teiligter oder die Staatskasse im Falle der Kostenerstattung regelmäßig nicht
mehr als die gesetzliche Vergütung erstatten muss. Die Sätze 1 und 2 gelten
nicht für eine Gebührenvereinbarung nach § 34.

(2) Ist eine vereinbarte, eine nach § 4 Abs. 3 Satz 1 von dem Vorstand der
Rechtsanwaltskammer festgesetzte oder eine nach § 4a für den Erfolgsfall
vereinbarte Vergütung unter Berücksichtigung aller Umstände unangemes-
sen hoch, kann sie im Rechtsstreit auf den angemessenen Betrag bis zur Hö-
he der gesetzlichen Vergütung herabgesetzt werden. Vor der Herabsetzung
hat das Gericht ein Gutachten des Vorstands der Rechtsanwaltskammer ein-
zuholen; dies gilt nicht, wenn der Vorstand der Rechtsanwaltskammer die
Vergütung nach § 4 Abs. 3 Satz 1 festgesetzt hat. Das Gutachten ist kostenlos
zu erstatten.

(3) Eine Vereinbarung, nach der ein im Wege der Prozesskostenhilfe beige-
ordneter Rechtsanwalt für die von der Beiordnung erfasste Tätigkeit eine hö-
here als die gesetzliche Vergütung erhalten soll, ist nichtig. Die Vorschriften
des bürgerlichen Rechts über die ungerechtfertigte Bereicherung bleiben un-
berührt.

V. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

§ 1896. Voraussetzungen
(1) Kann ein Volljähriger auf Grund einer psychischen Krankheit oder einer
körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung seine Angelegenheiten
ganz oder teilweise nicht besorgen, so bestellt das Betreuungsgericht auf sei-
nen Antrag oder von Amts wegen für ihn einen Betreuer. Den Antrag kann
auch ein Geschäftsunfähiger stellen. Soweit der Volljährige auf Grund einer
körperlichen Behinderung seine Angelegenheiten nicht besorgen kann, darf
der Betreuer nur auf Antrag des Volljährigen bestellt werden, es sei denn,
dass dieser seinen Willen nicht kundtun kann.

(1a) Gegen den freien Willen des Volljährigen darf ein Betreuer nicht bestellt
werden.

(2) Ein Betreuer darf nur für Aufgabenkreise bestellt werden, in denen die Be-
treuung erforderlich ist. Die Betreuung ist nicht erforderlich, soweit die Ange-
legenheiten des Volljährigen durch einen Bevollmächtigten, der nicht zu den
in § 1897 Abs. 3 bezeichneten Personen gehört, oder durch andere Hilfen, bei
denen kein gesetzlicher Vertreter bestellt wird, ebenso gut wie durch einen
Betreuer besorgt werden können.

(3) Als Aufgabenkreis kann auch die Geltendmachung von Rechten des Be-
treuten gegenüber seinem Bevollmächtigten bestimmt werden.

(4) Die Entscheidung über den Fernmeldeverkehr des Betreuten und über die
Entgegennahme, das Öffnen und das Anhalten seiner Post werden vom Auf-
gabenkreis des Betreuers nur dann erfasst, wenn das Gericht dies ausdrück-
lich angeordnet hat.

J. Auszüge aus den Gesetzen

J
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VI. Bundeshaushaltsordnung (BHO)

§ 23. Zuwendungen
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Leistungen an Stellen au-
ßerhalb der Bundesverwaltung zur Erfüllung bestimmter Zwecke (Zuwendun-
gen) dürfen nur veranschlagt werden, wenn der Bund an der Erfüllung durch
solche Stellen ein erhebliches Interesse hat, das ohne die Zuwendungen nicht
oder nicht im notwendigen Umfang befriedigt werden kann.

VII. Abgabenordnung (AO)

§ 52. Gemeinnützige Zwecke
(1) Eine Körperschaft verfolgt gemeinnützige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit da-
rauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittli-
chem Gebiet selbstlos zu fördern. Eine Förderung der Allgemeinheit ist nicht
gegeben, wenn der Kreis der Personen, dem die Förderung zugute kommt,
fest abgeschlossen ist, zum Beispiel Zugehörigkeit zu einer Familie oder zur
Belegschaft eines Unternehmens, oder infolge seiner Abgrenzung, insbeson-
dere nach räumlichen oder beruflichen Merkmalen, dauernd nur klein sein
kann. Eine Förderung der Allgemeinheit liegt nicht allein deswegen vor, weil
eine Körperschaft ihre Mittel einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zu-
führt.
(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 sind als Förderung der Allge-
meinheit anzuerkennen:
1.    die Förderung von Wissenschaft und Forschung;
2.   die Förderung der Religion;
3.   die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen 
      Gesundheitspflege, insbesondere die Verhütung und Bekämpfung von 
      übertragbaren Krankheiten, auch durch Krankenhäuser im Sinne des 
      § 67, und von Tierseuchen;
4.   die Förderung der Jugend- und Altenhilfe;
5.   die Förderung von Kunst und Kultur;
6.   die Förderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege;
7.   die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der 
      Studentenhilfe;
8.   die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Sinne des 
      Bundesnaturschutzgesetzes und der Naturschutzgesetze der Länder, des 
      Umweltschutzes, des Küstenschutzes und des Hochwasserschutzes;
9.   die Förderung des Wohlfahrtswesens, insbesondere der Zwecke der amt-
      lich anerkannten Verbände der freien Wohlfahrtspflege (§ 23 der Umsatz-
      steuer-Durchführungsverordnung), ihrer Unterverbände und ihrer ange-
      schlossenen Einrichtungen und Anstalten;
10. die Förderung der Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, für 
      Flüchtlinge, Vertriebene, Aussiedler, Spätaussiedler, Kriegsopfer, Kriegs-
      hinterbliebene, Kriegsbeschädigte und Kriegsgefangene, Zivilbeschädig-
      te und Behinderte sowie Hilfe für Opfer von Straftaten; Förderung des An-
      denkens an Verfolgte, Kriegs- und Katastrophenopfer; Förderung des 
      Suchdienstes für Vermisste;
11.  die Förderung der Rettung aus Lebensgefahr;
12. die Förderung des Feuer-, Arbeits-, Katastrophen- und Zivilschutzes so
      wie der Unfallverhütung;
13. die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten 
      der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens;
14. die Förderung des Tierschutzes;
15. die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit;
16. die Förderung von Verbraucherberatung und Verbraucherschutz;
17.  die Förderung der Fürsorge für Strafgefangene und ehemalige Strafge-
      fangene;
18.  die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern;
19. die Förderung des Schutzes von Ehe und Familie;
20. die Förderung der Kriminalprävention;
21.  die Förderung des Sports (Schach gilt als Sport);
22. die Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde;
23. die Förderung der Tierzucht, der Pflanzenzucht, der Kleingärtnerei, des 
      traditionellen Brauchtums einschließlich des Karnevals, der Fastnacht 
      und des Faschings, der Soldaten- und Reservistenbetreuung, des Ama-
      teurfunkens, des Modellflugs und des Hundesports;
24. die allgemeine Förderung des demokratischen Staatswesens im Gel-
      tungsbereich dieses Gesetzes; hierzu gehören nicht Bestrebungen, die 
      nur bestimmte Einzelinteressen staatsbürgerlicher Art verfolgen oder die 
      auf den kommunalpolitischen Bereich beschränkt sind;
25. die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemein-
      nütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke.
Sofern der von der Körperschaft verfolgte Zweck nicht unter Satz 1 fällt, aber
die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet entspre-
chend selbstlos gefördert wird, kann dieser Zweck für gemeinnützig erklärt
werden. Die obersten Finanzbehörden der Länder haben jeweils eine Finanz-
behörde im Sinne des Finanzverwaltungsgesetzes zu bestimmen, die für Ent-
scheidungen nach Satz 2 zuständig ist.

§ 53. Mildtätige Zwecke
Eine Körperschaft verfolgt mildtätige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf ge-
richtet ist, Personen selbstlos zu unterstützen,
1.    die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustands auf die 
      Hilfe anderer angewiesen sind oder
2.   deren Bezüge nicht höher sind als das Vierfache des Regelsatzes der So-
      zialhilfe im Sinne des § 28 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch; beim 
      Alleinstehenden oder Alleinerziehenden tritt an die Stelle des Vierfachen 
      das Fünffache des Regelsatzes. Dies gilt nicht für Personen, deren Vermö-
      gen zur nachhaltigen Verbesserung ihres Unterhalts ausreicht und denen 
      zugemutet werden kann, es dafür zu verwenden. Bei Personen, deren wirt-
      schaftliche Lage aus besonderen Gründen zu einer Notlage geworden ist, 
      dürfen die Bezüge oder das Vermögen die genannten Grenzen überstei-
      gen. Bezüge im Sinne dieser Vorschrift sind
      a) Einkünfte im Sinne des § 2 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes 
      und
      b) andere zur Bestreitung des Unterhalts bestimmte oder geeignete Bezü-
      ge, aller Haushaltsangehörigen. Zu berücksichtigen sind auch gezahlte 
      und empfangene Unterhaltsleistungen. Die wirtschaftliche Hilfebedürf-
      tigkeit im vorstehenden Sinne ist bei Empfängern von Leistungen nach 
      dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, des Wohngeldgeset-
      zes, bei Empfängern von Leistungen nach § 27a des Bundesversorgungs-
      gesetzes oder nach § 6a des Bundeskindergeldgesetzes als nachgewie-
      sen anzusehen. Die Körperschaft kann den Nachweis mit Hilfe des jewei-
      ligen Leistungsbescheids, der für den Unterstützungszeitraum maßgeb-
      lich ist, oder mit Hilfe der Bestätigung des Sozialleistungsträgers führen. 
      Auf Antrag der Körperschaft kann auf einen Nachweis der wirtschaftlichen 
      Hilfebedürftigkeit verzichtet werden, wenn auf Grund der besonderen Art 
      der gewährten Unterstützungsleistung sichergestellt ist, dass nur wirt-
      schaftlich hilfebedürftige Personen im vorstehenden Sinne unterstützt 
      werden; für den Bescheid über den Nachweisverzicht gilt § 60a Absatz 3 
      bis 5 entsprechend.

§ 54. Kirchliche Zwecke
(1) Eine Körperschaft verfolgt kirchliche Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf
gerichtet ist, eine Religionsgemeinschaft, die Körperschaft des öffentlichen
Rechts ist, selbstlos zu fördern.

(2) Zu diesen Zwecken gehören insbesondere die Errichtung, Ausschmü-
ckung und Unterhaltung von Gotteshäusern und kirchlichen Gemeindehäu-
sern, die Abhaltung von Gottesdiensten, die Ausbildung von Geistlichen, die
Erteilung von Religionsunterricht, die Beerdigung und die Pflege des Anden-
kens der Toten, ferner die Verwaltung des Kirchenvermögens, die Besoldung
der Geistlichen, Kirchenbeamten und Kirchendiener, die Alters- und Behin-
dertenversorgung für diese Personen und die Versorgung ihrer Witwen und
Waisen. 
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